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7. Wahlperiode

Druck: Thüringer Landtag, 15. September 2020

G e s e t z e n t w u r f

der Fraktion der CDU

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung - 
Einführung einer Abstandsregelung von Windkraftanla-
gen zur Wohnbebauung

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Um die Akzeptanz für Windenergieanlagen zu erhöhen und gleichzei-
tig Schutzräume zur Wohnbebauung zu schaffen, haben die Länder mit 
§ 249 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) die Möglichkeit erhalten, landes-
gesetzlich Mindestabstände von höchstens 1.000 Metern zu dort nä-
her bezeichneten baulichen Nutzungen zu Wohnzwecken vorzusehen.

B. Lösung

Thüringen macht von der Länderöffnungsklausel Gebrauch und setzt 
den Mindestabstand gesetzlich auf einheitlich 1.000 Meter fest und de-
finiert die Gebiete mit baulicher Nutzung zu Wohnzwecken, zu denen 
dieser Mindestabstand gelten soll.
Ausdrücklich unberührt bleiben weitergehende Vorsorgeabstände, die 
von den Planungsträgern für die in den Planungsregionen aufzustellen-
den Regionalpläne festgelegt werden können.

C. Alternativen

a)	 Einführung unterschiedlicher Mindestabstände für unterschiedliche 
Wohnnutzungen

b)	 Verzicht auf die Einführung eines gesetzlichen Mindestabstands

D. Kosten

Keine
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Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung - Einführung einer Abstandsregelung  
von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1

Die Thüringer Bauordnung in der Fassung vom 13. März 
2014, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
30. Juli 2019 (GVBl. S. 323), wird wie folgt geändert:

1.	 Die Angabe zu § 91 der Inhaltsübersicht erhält folgen-
de Fassung:

"§ 91 Windenergie"

2.	 § 91 erhält folgende Fassung:

"§ 91 
Windenergie

§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB findet auf Vorhaben, die der 
Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windener-
gie dienen, nur Anwendung, wenn diese Vorhaben ei-
nen Mindestabstand von 1.000 Meter zu Wohngebäu-
den in Gebieten mit Bebauungsplänen (§ 30 BauGB), 
innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 
BauGB) - sofern in diesen Gebieten Wohngebäude 
nicht nur ausnahmsweise zulässig sind - und im Gel-
tungsbereich von Satzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB 
einhalten."

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung:

A. Allgemeines

Windenergieanlagen stehen in einem Spannungsfeld zwischen ener-
giepolitischer Notwendigkeit einerseits und der Veränderung des Land-
schaftsbildes einschließlich damit einhergehender Immissionen ande-
rerseits. Das führt zunehmend zu Akzeptanzproblemen bei der davon 
betroffenen Bevölkerung.
Hauptstreitpunkt ist dabei häufig die Entfernung, die zwischen Wind-
energieanlagen und Wohngrundstücken einzuhalten ist.

B. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1

Von der Regelung in § 249 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) wird der-
gestalt Gebrauch gemacht, dass der Mindestabstand auf den Maximal-
wert von 1.000 Meter - einheitlich - festgesetzt wird. Von der Möglichkeit, 
unterschiedliche Mindestabstände für unterschiedliche Wohnnutzungen 
festzulegen, wird abgesehen.
Die Abstandsfestsetzung hat zur Folge, dass Windenergieanlagen, die 
in einem geringeren Abstand errichtet werden sollen, nicht mehr als pri-
vilegierte Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, sondern als sonsti-
ge Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB zu qualifizieren sind.
Des Weiteren werden die vom Schutzbereich erfassten Gebiete fest-
gelegt:
Dabei werden im Rahmen der §§ 30, 34 BauGB nur solche Gebiete vom 
Schutzbereich der Norm erfasst, in denen Wohngebäude nach der Bau-
nutzungsverordnung nicht nur ausnahmsweise zulässig sind.
Zudem werden Wohngebäude im Bereich von Außenbereichssatzun-
gen nach § 35 Abs. 6 BauGB einbezogen, da es sich hier um den erst-
genannten Gebieten vergleichbare Flächen mit verstärkter Wohnbe-
bauung handelt.

Zu Artikel 2

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

Für die Fraktion:

Bühl



2. Vom Einbringer übersandte Daten

(Vom Einbringer wurden bisher keine Daten übersandt.)



3. Im Rahmen des parlamentarischen Anhörungsverfahrens eingebrachte Beiträge

Die folgenden natürlichen und juristischen Personen haben sich im Rahmen des parlamentarischen
Anhörungsverfahrens beteiligt.

Regionale Planungsgemeinschaft Nordthüringen
Gemeinde- und Städtebund Thüringen e.V.
Regionale Planungsgemeinschaft Südwestthüringen
Bund Deutscher Baumeister Architekten und Ingenieure e.V., Landesverband Thüringen
IHK Südthüringen
ThüringenForst
Ingenieurkammer Thüringen
Regionale Planungsgemeinschaft Ostthüringen
Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen e.V.
BI Gegenwind im Kleinen Thüringer Wald
Vereinigung freischaffender Architekten
Thüringer Erneuerbare Energien Netzwerk e.V.
NABU Thüringen e.V.
Thüringischer Landkreistag e.V.
Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V.
BUND Thüringen e.V.
Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH
Industrie- und Handelskammer Erfurt
Thüringer Landesverband Energiewende mit Vernunft e.V.
Handwerkskammer Erfurt
Hochschule Nordhausen
Thüringer Bauernverband e.V.

Die Beiträge der Beteiligten sind in der Beteiligtentransparenzdokumentation nur enthalten, wenn die
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt wurde.



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung - Einführung einer
Abstandsregelung von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1584-

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer Juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
Öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr, 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name
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Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform
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Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(g 5 Abs. 1 Nr 1. 2 ThürBetsildoKG)

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse a Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs, 1 Nr, 3 ThürBeteildokG)

/') . .. , /.' /.•
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Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher /

b befürwortet,
D abgelehnt,
B' ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteiIdokG)
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/urdeh Sie vom Lahdtag gebetet einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr, 5 ThürBeteildokG)

X ja (Hiinweis: weiter mit Frage 6) nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

j5/

per E-Mail

per Brief

16.
Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)

ja nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdökumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG)

X Ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und /unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

ih'li^adf/ Sä, M. t^DSO
v

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



REGIONALE PLANUNGSGEMEINSCHAFT 
NORDTHÜRINGEN 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 

PRÄSIDENT 

Regionale Planungsstelle Nordthüringen beim Thüringer 
Landesverwaltungsamt 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft 
und Forsten 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

THOR: LANDTAG POST 
06 A1.2020 10:57 

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom Unser Zeichen (Bitte bei Antwortschreiben angeben) , Sondershausen 

03.11.2020 

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung — Einführung einer 
Abstandsregelung von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU (Drucksache 7/1584) 
Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Möglichkeit, im Rahmen o.g. Anhörungsverfahrens eine Stellungnahme 
abgeben zu dürfen. 
Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen 
im Rahmen der Fortschreibung des gültigen Regionalplanes aus dem Jahr 2012 ist mit allen 
bekannten Problemen das Thema Vorranggebiete Windenergie. Auch der vorgelegte 
Gesetzentwurf wird bei Verabschiedung Auswirkungen auf das Abwägungsergebnis für den 
2. Entwurf des Regionalplanes Nordthüringen haben. 
Aus diesem Grund erlauben wir uns darauf hinzuweisen, dass aus unserer Sicht zwingend eine 
Ergänzung des Gesetzentwurfes (nicht nur der Begründung) dahingehend notwendig ist, 
welche Wirkungen von dem bereits genannten gültigen Regionalplan Nordthüringen 2012 mit 
seinen Festlegungen (750 m Siedlungsabstand) und bestehenden B-Plänen / 
Flächennutzungsplänen der Gemeinden ausgehen. Für den fortzuschreibenden Regionalplan 
sind wir im Konsens mit den Aussagen des Gesetzentwurfes, denn bereits im 1. Entwurf 2018 
hat der Plangeber für Nordthüringen hier einen Abstand zu Siedlungsflächen und Baugebieten 
mit hohem Schutzanspruch von 1000 m festgesetzt. Eine Unterschreitung dieses Abstands zum 
Zweck des Repowerings ist aus Sicht der Regionalen Planungsgemeinschaft nicht notwendig. 
Bei der Neuausweisung der Vorranggebiete im 1. Entwurf des Regionalplanes Nordthüringen 
wurde bereits die Möglichkeit eines notwendigen Repowerings durch zusätzliche 
Vorranggebietsausweisungen an anderer Stelle berücksichtigt. Der Plangeber geht davon aus, 
dass für die Planungsregion Nordthüringen mit den benannten Flächen ausreichend 
substanziell Raum geschaffen wird. 

INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ FINDEN SIE UNTER: HTTp://REGIONALPLANUNG.THUERINGEN.DE/RPG/NORD/DS/INDEX.ASP  
REGIONALE PLANUNGSSTELLE NORDTHÜRINGEN BEIM THÜRINGER LANDESVERWALTUNGSAMT • AM PETERSENSCHACHT 3 • 99706 SONDERSHAUSEN 

TELEFON: 0 361 / 57331 8361 • TELEFAX: 0 361 / 57331 8353 • Email: regionalplanung-nord@tIma.thueringen.de  
INTERNET: wmv.regionalplanung.theringen.de   

KYFFHÄUSERSpARKASSE SONDERSHAUSEN • IBAN: DE19820550003100006533 • BIC: HELADEF 1 KYF 



Des Weiteren bitten wir den Gesetzgeber unbedingt klarzustellen, ob es sich bei dem 
benannten Mindestabstand von 1000 m um ein nach Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichtes vorn 13.12.2012 (4 CN 1/11) und vom 11.04.2013 (4 CN,  2/12) 
hartes Kriterium für die Ausweisung der Vorranggebiete Windenergie im Rahmen des 
gesamträumlichen Planungskonzeptes handelt. 

Wir halten eine Klarstellung in den benannten Punkten für die weitere Arbeit an dem Thema 
und die Rechtssicherheit des künftigen Regionalplanes für unbedingt erforderlich. 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblattzur Dgtenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betellfgtentrßnsparerizdokumentationsgesetzes

Jede natürliche <?der juristische Person, die sich mit- einem 'schriftlichen Beitrag an ßinem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat» Ist nach dem Thüringer
Beteillgtentransparenzdokumentationsgeselz (ThUrBeteltdokG) verpflichtet, die , nachfolgend
erbetenen Angäben - soweit für sie zutreffend - zu machen, • •

' . ..-•••

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall aiä verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Betetjjgtentransparenzdokumentation
verÖ'ffQnfllcht. Ihr Inhattlicher Beitrag .wird zusätzlich nur' dann auf den Internetseitsn 'des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut feserHch ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahmö senclBnl

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Drittes Gesetz zur .Änderung der Thüringer Bauorctnyng. - Einführung einer
Abstancisregelung von Wlndkraftanlagen zurWohnbebauung
Gesetzentwurf der Fraktion-der CDU . . ' .'. , .

" DrucksachQ 7/1584 - • • • ...

1. •

2,

Haben Sie sich als Vertreter einer Juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
VereEnfgu'ngpatürlichor Personen odqr Sachen (z. B, Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt. Körperschaft des öffentiichen Rechts/Stlftüng'dßs.
öffentlichen Rschts)? . '
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThÜrBeteilcfoKG; Hinwejs: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann welter.mit Frage 3.)

Name

•^Wü-Tl^'.^

Geschäfts- oder Dlenstadrssse

Sfraß&,.Haushummer (oder Postfach) .|

Postleitzahl, O'rt .

Organisationsform

T^.... •

GmnöhKii^ und ^ädfcöbunü
Thüringen .

^-(-^,.;j^i'.~^nu str; 14 < 99HR4 Erfurt' •lyr'cs" niTsw.wuTT

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h, als Privatperson? , ' •
(§ 5 Abs. 1 Nr. .1.2 ThÜrBetsildokG) , • ..

Name Vorname

a Geschäfts- oder.Dtenstadresse. D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderilch, wenn kelna andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fall veröffentlicht.) • . ' . •

Straße, Hausnummer . '

Postleltzaht. Ort •• ,.1



3,

4.

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer Inhaltlichen o.dör beruflichen Tätigkeit?
(gSAbs.l Nr,3ThürBeteiltiokG) . • . , • . •

i^^^^oeft/ ^}^^^<^a^C . .

Haben Sie In Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

D befürwortet, • . • ' ...

D abgelehnt, ' • • ' '

a ergänzungs-bzw. änderun.gsbedürftlg eingeschätzt? ' ; ' . .'

Bitte fassen Sie' kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThÜrBetelldoRG) . •

-L;<\<t !-IA<^(/'^: T(-<f(foi^^^i-f--c •

i/Vürden Sie vom lanc|tag gebeten, einen schrlftiichen Beitrag zum. Qesetzgebungsvorh^ben
Blnzureichen? . , • • .

[§ 5 Abs. 1 Nr.öThürBeteildokG). , . ....•'

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein ' '. •.,•.•..

t/Venn Sie diö Prags 5 verneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?. .

n welcher Form haben Sie sich geäußert? • . •

J . perE-Mail •• • • - "

3 per Brief ' '

Haben Sie sich ats Anwalts kanzle i im Auftrag elnes Auftraggebers mit schriflitchen BQlträgen .
im Gesebgebungsverfahren beteiligt? • • '
§6Abs,1Nr;6ThürBeteSldokG) • . •

3 ja , ^ nein (weiter mit Frage 7)

ft/enn.Sle die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl



7,

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihrßs schriftlichen Beitrages i.n der
BeteEligtentransparenzdokumBntatlonzu?
(§5 Abs. l SateZThürBetelldokG) ' ' ,

a ja ^ nejn

Mii meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Voflständigkett der Angaben.
Änderungen In den mitgeteilten Daten, werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss
des Gesetzgebungsverfahrens mittelien,

Ort, Datum

'Er-(^ d. Ö^^[202t)
Unterschrift .

 :

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



is!üR1, LANDTAG POST
19,11 ..2020 11 ;1r3

?<?f Zo?.o
Formbtatt zur Datenerhebung

nach § 6 Abs. 1 des Thüringer Betelllgtentransparenzdokumentatlonsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schrlfttichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, Ist nach dem Thüringer
Beteiligtehtransparenzdokunnentatlonsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetönen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen,

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden (n jedem Fall ats verpflichtende
Mtndestinformationen gemäß § 5 Abs. 1' ThürBeteildokG in der Beteiligtentrarisparenzdokumentation,
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur. dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut feserliöh ausfülien und zusQmmen mit der Stellungnahme sendent

|i^^^^^c|l^i^^|^|%S^^^g§|i|^^|g|;^
Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung
Abstandsregelung von Windkraftantagen zurWohnbebauung
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1584-

Einfdhruno einer
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''^'''-'^.•i4ll

Name ('^(^(W^ FI!irtnui'K:|t5ijetvisln%ch^it
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^••f-:
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i^^täjhl^?g;yi^
^•i,£§^^l
i^': ^SiSj
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QWr SuhL

^yu^Qi^ ^ S^^^Ufhw
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Geschäfts" oder Dienstadresse ,.Sl^t/L ^i^-U/4

Straße, Hausnummsr (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

^H^Ri
^ISÄ^I Name
^^f.i^MI

MKII^s^Wss

Vorname

n Geschäfts- oder Dienstadresse a Wohnadresse
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(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse stnd nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadrease

wird In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

^ilSB
^äi;^!

Postfeltzahl, Ort
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befürwortet,
abgelehnt,
ergänzungs- bzw. änderungstoedürftlg eingeschätzt?

S^i?®^
^^!

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schriftliohen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBetöildokG)(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBetöildokG)

'^(äv^U(ui/»j (^u[Uöü'lJCSü^ U)L\^m.v\\ £?^(p)a^k^J^fee5-
aWmi/H i^\ ^L^%|/um^ pte^e lo8cAu^~?nc ^/
l'td^niiku.^^^f j ^ ^L^. (/t^cujtJ{a^/^[ vö'v{
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a (Hinweis: weiter mit Frage 6)
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Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass habert, Sie sich geäußert?

:~€".:''"'-
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w^^.f:siKts.:

Si^
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In welcher Form haben Sie sich geäußert?

D perE-Mail

perBrlef
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^v'^\
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Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl
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iQit^^(^^'-^^^7tf.^^^^;
S^^^-:'^^f:^^':^^£^^,^:^^'
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a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Voflständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

M,^ \w t
^walW&arrit

S3^s«^w»
|<arl-UobKn^o^^raliQ rb

9?7öUht

��Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom Unser Zeichen (Bitte bei Antwortschreiben angeben) Bad Salzungen 
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Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung — Einführung einer Abstands
regelung von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU (Drucksache 7/1584) 
Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Beteiligung der RPG Südwestthüringen am o. g. Anhörungsverfahrens bedanke ich 
mich. 

Die beabsichtigte Änderung der Thüringer Bauordnung betrifft im Zusammenhang mit dem 
laufenden Änderungsverfahren des gültigen Regionalplanes Südwestthüringen unmittelbar 
das Thema der Ausweisung von Vorranggebieten Windenergie. Mit dem vorliegenden Gesetz-
entwurf wird Bezug auf die neue Fassung des § 249 Abs. 3 BauGB genommen. Mit dieser 
Norm wird den Bundesländern nunmehr die Möglichkeit eingeräumt, durch Landesgesetz be-
stimmte Mindestabstände (von maximal 1.000 m) zwischen Windenergieanlagen und näher 
zu definierender Wohnbebauung festzulegen. In Thüringen soll von dieser Länderöffnungs-
klausel dahingehend Gebrauch gemacht werden, dass der Mindestabstand gesetzlich auf ein-
heitlich 1.000 m zu den Gebieten mit baulicher Nutzung zu Wohnzwecken festgelegt wird. 

Nach Sichtung des vorgelegten Gesetzentwurfes im Hinblick auf die spezifischen Belange der 
Planungsregion Südwestthüringen bei der Bestimmung der Vorranggebiete Windenergie des 
künftigen Regionalplanes und im Interesse der Normenklarheit ergehen folgende Anmerkun-
gen: 

Es ist klarzustellen, welche rechtlichen Wirkungen sowohl der gültige Regionalplan Südwest-
thüringen 2011/2012 mit seinen Festlegungen (750 m Mindestabstand von Windenergieanla-
gen zu Wohnsiedlungsflächen) als auch verbindliche B-Pläne / Flächennutzungspläne der Ge-
meinden bezüglich Windenergienutzung nach Inkrafttreten der geplanten Gesetzesänderung 
entfalten. 

Landratsamt Wartburgkreis • Präsident und Landrat Reinhard Krebs  °NIA.  
Erzberger Allee 14 • 36433 Bad Salzungen 

Telefon: 03695/61 51 00 • Telefax: 03695/61 51 99 

Regionale Planungsgemeinschaft Südwestthüringen • Regionale Planungsstelle • Karl-Liebknecht-Straße 4 • 98527 Suhl 
Telefon: 0361/57331-5301 • Telefax: 0361/57331-5302 

E-Mail: regionalplanung-sued@tivwa.thueringen.de  • Internet: httos://regionalolanung.thuerincen.de   

Informationen zum Umgang mit Ihren Daten innerhalb der Regionalplanung Thüringens finden Sie im Internet unter: 
httos://reaionalplanung.thuerinaen.de/datenschutz/  Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine Papierfassung. 
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Wenngleich der Träger der Regionalplanung in Südwestthüringen im Zuge seines laufenden 
Regionalplanänderungsverfahrens bei der Neuausweisung von Vorranggebieten Windenergie 
einen Mindestabstand von 1.000 m zu Siedlungsflächen und Baugebieten mit hohem Schutz-
anspruch festgelegt hat, beabsichtigt er für bereits bestehende Windenergieanlagen mit einem 
Abstand von 750 m bis 1.000 m zu Wohnsiedlungsbereichen die Möglichkeit des Repowerings 
zuzulassen (allerdings mit einer Höhenbegrenzung der Anlagen). Dadurch sollen vor dem Hin-
tergrund des ohnehin geringen Flächenpotenzials zur Windkraftnutzung in Südwestthüringen 
bereits diesbezüglich genutzte Areale in Abhängigkeit der standörtlichen Rahmenbedingun-
gen erhalten werden. Die Möglichkeit des Repowerings von Windenergieanlagen auch im Be-
reich zwischen 750 m und 1.000 m zu Wohnsiedlungsbereichen soll deshalb nicht generell 
ausgeschlossen werden. 

Für eine rechtssichere Auslegung der beabsichtigten gesetzlichen Regelung ist es erforder-
lich, die Gebiete mit baulicher Nutzung zu Wohnzwecken, zu denen der Mindestabstand gelten 
soll, eindeutig zu definieren. Nur dann ist es für den Träger der Regionalplanung möglich, zu 
unterscheiden, ob es sich um ein nach Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 
13.12.2012 (4 CN 1.11) und vom 11.04.2013 (4 CN 2.12) hartes oder weiches Kriterium für 
die Ausweisung der Vorranggebiete Windenergie handelt. 

��Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



^^0\^0'LA
:HuR . LANDTAG POST

.2021 10:58 Anlag

FormblattzurDatenerhebung . . 

nach. § 5 Abs, 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentatlonsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist ngch dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentatlonsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen,

Die Informationen der folgenden Felder • 1 bis 6 werden In Jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs; 1. ThürBeteiidokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentiicht. Ihr inhaitticher Beitrag, wird zusätzlich nur dann auf den -Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht,-wenn'Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

' Bitte gut leserlich ausfüilQn und zusammen mit der SteHungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung - Einführung einer
Abstandsregelung von Windkraftanlagen zurWohnbebauung
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU ,
- Drucksache 7/1584 -

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen.oder Saöhen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder Öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)? . . • . ' .
(§ ö Abs, 1 Nr, 1,2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn J?, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Geschäfts- oder Dienstädresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

3e^/6' '/^^^A. /i>r ' ,
/(^U<?Afe^^ /^<?^'^^c

B^ß L^^l^^^l ^.^t
\/^ ^^^'f^örc^^r^

V/A^WS^-.'L

y'j.e^C^t^^
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG)

Name . - ., Vorname

a Geschäfts- oder Dlenstadresse D . Wohnadresse'

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird In keinem Fall verötfenlllcht.) . , . . '

Straße, Hausnummer . '|

Postleitzahl, Ort . '

-1



3. •;

4.

5.

'1

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhalttichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBetelldokG) . '.

4<^ F"c/<^A^^ —^ ^. AfLa'/^^^~Sf>S

\^-rs\^^ :$^S 6ö^^j^'(yA^^ /^^''-^^ • '

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

n befürwortet, . . •

D . abgelehnt,- ' . , . . •

{ki_ ergänzungs" b^w. änäerungsbedürftig eingeschätzt? . .' . . '

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen! ' . • .

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG) • . '

JS^^/^-ÄL 'A^ki^^re^/ü^ , / ^Jc'^^^u L/^ '.^<
?, / / . - . / ^ / > . l. _ /^'/
F/'~^( .''. 'A.-.i^-^ •ik-^r-' ^•^^^^A.<-^'^^ t'<L^ f^^^t^^^^

^€ jc.^ ^ - t J <-'^ J; ^ . ? , . • , • ' .

<j. ' .

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen? . •
(§5AbE?.1Nr.5ThürBeteiidokG) • • . . • ' .'

^—^——^ ——-' ~
ja (Hinweis: weiter mit Frage 6} . a nein •

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In weicher Form haben Sie. sich geäußert? , '

^ per E-Maii

J^ per,Brief ... . •

Haben Sie sich als Anwaltskanzlef im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftiichen Beiträgen ,

am Gesetzgebungsverfähren beteiligt? .
(§5 Abs, 1 Nr.GThürBetelidokG) . • ' .. .

D • ja •nein .(weiter mit Frage 7) ' .

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber! .

2 .



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages In der
Beteiligtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBetelldokG)

^ ja 0 nein

Mit- meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.

Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebutigsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

t ft^^^ :<^i.. 2ü "ü

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Bund Deutscher Baumeister 
Architekten und Ingenieure e.V. 
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09.11.2020 07:44 

029-036-420020 

vorab per E-Mail am 6.11.2020 versandt 

Thüringer Landtag - Verwaltung 
Jürgen-Fuchs-Straße 18 
99096 Erfurt 

BOB Landesverband Thüringen 
 

  
Waisenstraße 2 im Kartausgarten 
99817 Eisenach  

Eisenach, 2020-11-06 

Auffassung/Stellungnahme im Rahmen des schriftlichen Anhörungsverfahrens 
gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags 

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung - Einführung einer 
Abstandsreglung von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung 
Gesetzentwurf der Fraktion CDU - Drucksache 7/1584 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Initiative zum Gesetzesentwurf der Fraktion der CDU wird vom BOB Landesverband 
grundsätzlich begrüßt. Abstandsreglungen von Windkraftanlagen (WKA) zur Wohnbebauung 
haben für viele Bürger eine große Bedeutung. Nach unserer Auffassung sollte der Abstand zur 
Wohnbebauung von WKA abhängig gemacht werden von der Nabenhöhe und der Windrichtung 
(Standort von WKA zur vorhandenen oder geplanten Wohnbebauung). 

Begründung: 
Für die maximale Höhe von WKA scheint es keine Grenzen zu geben. Bei Stuttgart stehen WKA 
mit einer Nabenhöhen von 180 m mit einer Gesamthöhe von 250 m. 
Auch verursachen WKA, die nicht nördlich zum Siedlungsgebiet stehen, bei tiefstehender Sonne 
enorme Schattenspiele, die auf viele Menschen störend wirken. 

Wir bitten Sie daher dringlich den Gesetzesentwurf anzupassen. 

Vorschlag: 
Zu errichtende WKA sollten in nördlicher Richtung einen Mindestabstand von 1.000 m mit einem 
Öffnungswinkel von 90° und in südlicher Richtung einen Mindestabstand von 1.500 m mit einem 
Öffnungswinkel von 270° zu allen Wohngebäuden einer Siedlung haben - siehe nachfolgende 
Darstellung.  



nördliche WKA 
1.000 m 
Öffnungswinkel 900  

W01-11\JBEBAUNG 

1 

südliChe-WKA 
1.500 m 
Offnungswinkel 2700  

Darstellung der einfach zu ermittelnden Abstandsreglung: 

Aufgrund einer differenzierten und erweiterten Abstandsreglung ist davon auszugehen, dass 
störende Einflüsse von Windkraftanlagen auf die vorhandene bzw. auf geplante Wohngebiete 
minimiert werden und der Bürger eine größere Akzeptanz haben wird. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne  nit-  Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Forrtlblattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteillgtenfransparenzdokumentatlonsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
BetellEgtentransparenzdokumentationsgesetz (ThUrBeteildoRG) verpflichtet, die . rtachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen. ' .. ' .

Die Iriformationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden In jedem Fal! als verpflichtende
Mlndestinforrnationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürßeteiidokG in der Beteillgtentransparenzdokumenfation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag .wird zusätzlich nur. dann auf den Internetseiten 'des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihrö Zustimmung hierzu erteilen.

BStte.gut leserlich ausfQflen und zusammen mit dar Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung, - Einführung einer
Abstandsregelung von Windkraftanlagen zurWohnbebauung
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU - ' .' . :
- Drucksache7/1584- • • , ,

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter oiner juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein; GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts; Stiftuhg.des
Öffentlichen Rechts)? '
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG; Hlnwejs; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn Ja, dann weiter .mit Frage 3.)

Name

•iHl< fc'Ukn'KV^^

Geschäfts" öder Dlenstadresse

Straße,. Hausnupnmer (oder Postfach) . .[

Postleitzahl. Ort

Organisationsform , ,

KSy^i^jJ ^ o^nÜ-.Püil^

i- u. i-tynaeisfcar

Südfhüringen
Bahnhofstraße4-ft

98527 Suhl

k.de ~

Haben Sie s.ich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? '.,'•'
(§ 5 Abs. 1 Nr; 1,2 ThürBeEeildokG)

Name .
T

Vorname

D Geschäfts- oder.Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zurWohnadresse sind nur erforderlich, wenn keina andere Adresse bsnannt wird. Die Wohnadresse

wird In keinem Fall veröffentilcht.) ' -

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort ' .



3.

4.

5.

n

Was tst.der Schwerpunkt Ihrer Inhaltlichen o.dör beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThÜrBetelldokG) • • . ' . •

S. ^s') ^uiL^u:^ f(^' •Kyü^clcn ^/'/-t/n/rfy(/-

Haben Sie in Ihrem schriftilchen Beltrag.cHe entworfenen Regelungen Insgesamt eher

B, befürwortet, , • • '

D . abgelehnt, • • ' , • :

D erg'änzungs-bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? ' . . .

Bitte fassen Slei kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Sesetzgebungsverfahren zusammen! . . • •

;§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBeteildokG) . " ' •

^o.t/h (\^^ti ^ ^^i ' ^( ^ iu ^O^rD^l-

/Vurden Sie vom'Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum. Gesetzgebung.svorh.aben

äinzurelchen? ' . . - .

:§5Abs.1Nr.GThürBete[|dokG). . . . . • .'

!ä( . Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?.

n welcher Form haben Sie sich geäußert? • .

3 perE-Mail . .• . ' •

3 per Brief . ' ' • .

-taben Sie sich als Anwaltskanzlei (m Auftrag Qines Auftraggebers mit schrifttfchen Beiträgen .
»m Gesetzgebungsverfahren beteiligt? • .
§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBetelfdokG) • • .

3 ja . ^ nein (weiter mit Frage 7)

Venn.Sie die Präge 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schrlftflcheri Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentatlon^u?
(§5Ab8.1Satz2ThürBetelldol(G) ' '

X. Ja a. nejn

MH meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen In den mitgeteilten Daten werde tch unverzüglich rt bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitt

Ort, Datum

WJi. (^4-1.ioi(y

Unter^c'

'

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



* IHK Industfle- und Handetskammcr
Südthtlrlngen

Hauptgeschäftsführer

fndustde- und Hsndcltkammtr SUdthÜffngtn / Postfach 30 02 W / 9B602 Suhl

Thüringer Landtag
Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt

Thüringer
Z u s c

Landtag
hrift

7/737
zu Drs, 7/1584

Drittes Gesetz zur Änderung der ThÜfinger Bauordnung - Einführung einer Abstands-

tegeluhg von Wlndkraftanlagen zur Wohnbebauung - Drucksache 7/1584

Sehr geehrte Damen und Herren, ^

die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen dankt für die Möglichkeit der Beteili-

gung am Anhorungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags

zur Änderung der Thüringer Bauordnung und nimmt wie folgt Steliung:

Der von der CDU-Fräktion des Thüringer Landtags eingebrachte Gesetzentwurf zur An-

derung der Thüringer Bauordnung wird befüt-wortet

Datum
17.1t.20ZO

ihr Zclchen/Naehtlcht vom

Ihr Amprtchpartncr

E-Mall

Ttlefon

Fax

wmv.iuhl.lhUe

Erläuterung

Im Ergebnis eines breiten Meinungsbiidungsprozesses hat das höchste Gremium der IHK

Südthüringen, dieVollversammlung, mit ihren Wirtschaftspolitischen Grundpositionen 2020

beschlossen, dass das Land Thüringen die tOH-Regelung der bayerischen Landesbauordnung

übernehmen soll. Da mit der kürzlich eingeführten Länderöffnungskiausel nach § 249 Abs. 3

BauGB der MEndestabstand auf maximal 1.000 Meter festgesetzt werden kann, soll zumin-

dest dieser Abstand voll ausgeschöpft werden.

Die SÜdthüringer Unternehmen vertreten zum Thema Windkraft unterschiedliche Auffas-

sungen in einem durchaus breiten Meinungsspektrum. In den Fach- und Regionalausschüs"

sen der IHK SÜdthüringen haben sich Siidthüringer Unternehmen, beispielsweise aus dem

Gastgewerbe, dem Verkehrsgewerbe oder dem produzierenden Gewerbe, intensiv und kon-

struktiv mit dem Thema Windrader Em Spannungsfeld von Wald als Wirtschaftsgut und tou-

ristischer Bedeutung des Waldes auseinandergesetzt.

INDUSTRIE- UND HANDEiSKAMMER
SÜDTHOR!NGEN

Hauptgeschiiftssltllc
BahnhofslraOet-d

98627 Suhl

BI UuRgs Zentrum
HauptsuaDe 33
9S63S Sutil-Mäbcndoff

fjlcderlsssung Arn Stadt
KoppgaHcnstraßi: 37-41
99310Amst(i(H

1/2

Nfedtdassurig Sormeberg
eustav-KBnlg-SlraBc»

96G1£SonncbHg



IHK Industrie- und Handelshammer
SDdthürtngen

Neben der bereits genannten Forderung nach Einführung der tOH-Hegeiung wird außerdem

gefordert, dass die Belange von Natur- und Umweltschutz sowie der Gesundheit und Le-

bensqualität der Bürger angrenzender Orte bei der Ausweisung von Windvorranggebieten

abgewogen werden müssen und in touristisch bedeutsamen Gebieten keine Windvorrangge-

biete ausgewiesen werden sollen. Die Errichtung von Windkraftan!agen im Waid wird

grundsätzlich abgelehnt.

it'freundlichi&n Grüßen

Hauptgeschäftsführer

2/2

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Fonnbtett zur üoton^rhöbuftü
HAch S 5 Ab». 1 de» Thüringer Brt»U*öt»fitratwp3reftzdokumentoUon»üM<tw»

Jede natürftche oder turistfecha Pwson, dto äk^i mit einem' schriftlichen Beitrag an wswvn
Qwflttgebüngsverfatinm bfttelBgt bst, (st nach dwi Thüiinger
BätetilgtantfanflpannzdokumwitatiönsgftMüE (ThürßtelldokG) . vwpfltehtet, dto nachfotgend
ertwtenen Abgaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Ofo Normaäooßn der folgenden Fftfdw 1 bta 6 worden in jedem Fall sta verpfifchtenda
Mmdestinformatiofw gemflß § 5 Abs. 1 TbürßatelWokG (n der Bcteßtgtentransphfefttriokumentotion
voräfföntltcht. Ihr- Inhattllchw 8»!trft8 wird zuä&tzlich nur dann auf dw tntornotsetten de»

Thörtnft&r Landtaos vwöffcndcht, wwvi Sta Ihre Zusttmmuns hterau wteften,

SÄf» gut teswtfch awfüffw WKI iwwwrwn mft der StoHtingnahmQ •&n</e/rf

Zu wfltchäm GoMtztntwurt habon Sie steh schrifltteh neäuf&ert fntol (tett Gäsefzentwurfs)?

Drittes Gesetz zur Ändeiunfl der ThÜrtnssr Bauwchuino
Abstandsregetung vonWtndkraftanlagan lurWohnbäbauung
Gesetzwitwurf der Frakäon dsr CDU
"Onwk»ache7/1684"

Einführung feiner

1.

2.

Haben Sre steh »l» Vörtrtter etrw Jurittfwhw P»raon geäußwl, d. h. ab Vßrtreter oSpQi
Vereinigung natüftchw Porsonen odsr Ssctien (z. B. Voretn, GmbH. AO, elngetfoaerw
GenosflähschaH oder Öffonülühtt Anstofc Kärporschaft dw öffentlichgn Rochts. Stiftung des
öffonüfchen Recht»)?
(l SAto. 1 N\ l.aTHOiprtBWokG; »Btwalr WßfWtWto.AnftwoH« mB Fiayo 2.WismtR,'(toonwdtaf fllU Frofl« S-)

ThüringenForat -AöR

Geschfifto- Oder Disnstadrosso

Straße, Hfiuenumwr (odw Postfach)

Poattoftzahl, Ort

Organfftttflonatorm

Anstalt Öffenüjchen Rechte

ThüringenForst -AÖR

Halte8CheStr.16

99085 Erfurt

Habw Sto 6fch als ontQrilche Person gttSuttwt, d. b. ab Prtvatpwson?
d 8 Ab». I tfr. 1.2 Thäieo(oikiok0)

Mama Vorname

a Oo8chäfts- wSw Dtonatadresse Q WohnadrwM

(hliw^; Anyabw iEurWo)?dros^ Bind rwufu^iWk warn k«"^ sr^nn ^u^^
•WfnkdnwlFaflverffhwrtcht.) •

Straflä. Hausmmwnw

PoBÜertzahl. Ort



Wa» tat der Schwerpunkt (hror tnharütchon w^r böryfltobefi TätlgkBit?
« 6 Atr. 1 Nf, 3 nilirBatn|!düh3»

Untere ForstbehÖrde nach Thüringer Waldgesetz

Habw Sfe in tbrefli Bchrinfichon 8e»r8Q die entworfenen Reflßlunoen Inaflesamt sher

X bftfürwortet,

U abgötstint.
(l crg&nzüngii" t«W. ändorunfl8&&dürf)!g ulnüeschftfert?

Bftto fa»san Ste kura d1< wosontttämi tnhatto (Ktinuma^üo) Ihr&a ßchriftfchsn Bailragcs »jm
Gösatzgebunflsve^öhreo aimemmänl

(§ 5 ^9,1 ?. < Ttulf&dc-gtfckq)

Aufgaben und Belange, die dte Landettorstanstalt au vertreten hat,
wären von der vorgesehenen Gesetzesänderung nicht berührt

Wunlon Slo vom Landtag geboten, olnan echriftlfchen Bottrag zum GosoUgebungsvofhabw

elnxuretehon?
% 5Ä». 1 Hr. S-n^olüi'OokG)

y^ Ja (Hinweis: vriifl« irtt Freg^l |D r^n

Wenn Ste dto hrage b vornelnt haben; Au& wclchefif Anftssa lybAn 9l6 steh gsftuawt?

psr E-Mail

put

Haben Sto steh at» AnwaltAkanxlol bn Aunrag olnfls AuftrBgflobors m& schriftltdien eoitrÄoen
em Gosetiitjeöunosvorfahron beteiligt?
(g 8 MM. l Nr.e TliQriBflteikkrtiO)

}a • )X ' nol" (w^oi re§ Fn*ä* 7)

Wann Sie die Frafl» 8 bejaht babftft: Bttts bonennen 8te (hren Auftraggqburt



i 7.
Stimmen Sie olrwr Vcröffenülchung ttiraa schriftlfchen Bgttrages ^ dw
BütGitigtcfltranapdronzdokumöntütkrti ai?
(( BAtw, 1 SdfaE^TWrß^okO)

nahja D.

Mit meiner üntertnhrifl vstaichorö toh tfio RtchÜphoit und Votl8tänd!ghc)t dor Angabon*
Anderyngön h den mftgotefllen Daten werde Ich ünverzöglteh unit unaufgafocdert bis 2Un Abschfuss
des Oosotzg&bungsvöffgfirons mHtoilon.

Ort, Datum

Erfurt. 18.11.2020

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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18,11.2020  

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung — Einführung einer 
Abstandsregelung von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU -Drucksache 7/1584- 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum oben genannten Gesetzentwurf Stellung 
nehmen zu dürfen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf zur Änderung der Thüringer Bauordnung hebt 
explizit auf die gesetzliche Festlegung eines Mindestabstands von 
Windenergieanlagen von 1.000 Metern zu Wohngebäuden in Gebieten mit 
Bebauungsplänen (§ 30 BauGB), innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile 
(§ 34 BauGB) und im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB ab. 

Die vorgeschlagene Festschreibung eines Mindestabstands von 1.000 Metern 
zwischen Windenergieanlagen und Wohngebieten in § 91 der Thüringer Bauordnung 
gemäß den §§ 30, 34 BauGB ist aus der Perspektive der Landesforstanstalt unkritisch 
und angemessen; hierdurch sind keine Auswirkungen auf Waldflächen bzw. auf 
deren Inanspruchnahme zu erwarten. 

Kritisch wäre es nach Auffassung der Landesforstanstalt hingegen, wenn sich die 
generelle Festsetzung eines Mindestabstandes von 1.000 Metern auch auf eine 
Vielzahl an Splittersiedlungen oder Einzelgehöften im Außenbereich erstreckte. 
Durch zu große räumliche Einschränkungen könnte der Gestaltungsspielraum für die 
Ausweisung von neuen Vorranggebieten für Windenergie oder für ein mögliches 
Repowering vorhandener (Alt-)Standorte deutlich eingeschränkt werden. 

Eine angemessene Beteiligung der Windenergie auch in Thüringen Ist unseres 
Erachtens unverzichtbar, um die Klimaziele erreichen zu können. Ein Verfehlen 
derselben ginge zulasten des bereits in seiner Vitalität geschwächten Ökosystems 
Wald (Stichworte Dürre- und Trocknisschäden). Die Landesforstanstalt hat daher ein 
vitales Interesse daran, dass die nationalen Klimaziele erreicht werden; ein 
nennenswerter Thüringer Beitrag ist hierfür unverzichtbar. 

Geschäftsanschrift 

ThürIngenForst 

Anstalt öffentlichen Rechts 

Hallesche Straße 16 

99085 Erfurt  

Tel.:  +49 361 3789-800 

Fax: +49 361 3789-809 

zentrale@forst.thueringen.de  

www.thueringenforst.de  
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THURINGENFORST 

Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass durch einen möglichen Verweis auf § 35 Abs. 6 

BauGB in einem neu zu fassenden § 91 ThürBau0 keine nennenswerten Einschränkungen der 

möglichen Gebietskulisse für die Errichtung bzw. ein Repowering von Windenergieanlagen zu 

erwarten sind. 

Nicht zuletzt könnte durch zu starre Mindestabstandsregelungen zu Wohnbebauungen in Anlehnung 

an § 35 Abs. 6 BauGB der Druck auf die Inanspruchnahme weiterer. Waldflächen erhöht werden, die 

bislang nicht für eine Nutzung durch Windenergie vorgesehen waren. 

Angesichts des Vorstehenden sprechen wir uns dafür aus, für ein Repowering bestehender Wind-

energieanlagen die Möglichkeit einer fallweisen Unterschreitung des Mindestabstands zu Wohnbe-

bauungen in Betracht zu Ziehen, sofern ein besonderes öffentliches Interesse besteht und die Akzep-

tanz gewährleistet ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage:  

Formular Zustimmung gemäß § 5 Abs. 1 Thüringer Beteiligtentransparenz- 

dokumentationsgesetz 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formbtattzur Datenerhebung
nach § S.Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokuin&ntationsgesetzes

Jede natüri!che oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an ejnem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBetelldokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben ~ soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis. 6 werden in Jedem Fall als verpflichtende
Mindestinfo.rmationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteilägtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr .inhaftijcher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den fnternetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich susfüilen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Baüordnung - Einführung einer
Abstandsregelung von Windkraftanlagen zurWohnbebauung
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1584-

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d, h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Per$onen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des Öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.) .

N^me

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straßp, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Ingenieurkammer Thüringen

Gustav-Freytag-Straße 1

99096 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h, als Privatperson?
;§ S Abs, 1 Nr. 1,2 ThürBeteiidokG)

Name . Vorname

L1 Geschäfts" oder Dienstadresse 0 Wohnadresse

Hnweis: Angaben zur Wohnadresse Bind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fall veröffentilctil)

Straße. Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4,

5.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
;§ 5 Abs, 1 Nr. 3 ThürBeteltdokG) ' . , • -

Die IKT als KöR vertritt die berufsständischen Interessen der laut ThürAIKG eingetragenen
Kammermltglieder in Thüringen

-laben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

3 befürwortet,
~3 abgelehnt, . •

< ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

31tte fassen Sie kurz d!e wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schrlft!Echen Beitrages zum
3esetzgebungsverfahren zusammen!
§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBelsildokö)

=s wird angeregt, technische Bewertungen und Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen
>ei der Festlegung des jeweilig geeigneten Mfndestabstandes angemessen zu würdigen.
beispielsweise könnte ein „REchtwert" zum M!ndestabstand zwischen Whdenergieanlage und
'Vohnbebauung eingeführt werden, der der zehnfachen Achsenhöhe der Windenergieanlage
mtsprichf,

Vurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben.
iinzurelchen?
i 5 Abs, 1 Nr, 5 ThürBetelldokG) • . '

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D .nein

Venn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

l welcher Form haben Sie sich geäußert?

per E-Mal!

t per Brief

laben Sie sich als Anwattskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
m Gesetzgebungsverfahren bsteiUgf?
i S Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)

! }a D nein (weiter mit Frage 7)

/enn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Betelligtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildol<G)

x .ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum
Erfurt.den19.11.2020

Unters  / _•

—

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



INGENIEURKAMMER

myenleurkanmtcr Thöflngcn " Gust.w-Frovtag-Str. 1 • 8S&96 Erfurt

Thüringer Landtag
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Jürgen-Fuchs-Straße 1
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Der Präsident

Anschrift:

Telefon;
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E-Mait;
Internet;
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19, November 2020

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer ßauordnung - Einführung einer Abstandsre-
gelung von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung,
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache 7/1 584-

Mea Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrter Herr Ministerialrat Heilmann,

wir bedanken uns, dass der Ingenieurkammer Thüringen die Gelegenheit gegeben wird, zum
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU „Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung

Einführung einer Abstandsregelung von Wlndkraftanlagen zur Wohnbebauung" (Drucksache
7/1584) Stellung zu nehmen,

Die Ingenleurkammer Thüringen vertritt als KÖrperschaft öffentlichen Rechts die berufsständi-
sehen Interessen der Ingenieurinnen und Ingenieure, die in dem von der Kammer geführten
Mftgliederverzeichnis eingetragen sind.

Der im o. g, Gesetzentwurf vorgesehene einheitliche Mindestabstand zwischen Windenergie-
anlagen und Wohnbebauung von 1.000 Metern kann nach unserem Dafürhalten nur in be-
stimmten Fäfien dazu beitragen, die Akzeptanz von Windenergieanlagen zu erhöhen.
Da durch die undifferenzierte Festlegung eines verbindlichen Mindestabstandtes die angemes-
sene Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten nicht uneingeschränkt möglich ist, erscheint
die Festlegung elnes Abstandes zwischen Windenergleanlage und Wohnbebauung zweckmä-
ßlg, in dessen Bestimmung Ergebnisse technischer Bewertungen bzw. wissenschaftlicher Un-
tersuchungen eingehen. Ein starrer Mindestabstand für alle Anwendungsfälle Ist ein zu weit
gefasster KompromJss.

Aufgrund der kontrovers geführten Diskussion zur Aufstellung von Wjndenergieantagen liegt
etne entsprechende Anzahl von Studien von die sich mit der Nutzung der Windenergie kritisch
auseinandersetzen. Insbesondere die massive Veränderung des Landschaftsbildes und auftre-
tende Emissionen werden thematisfert. Auch gesundheltllche Beeinträchtigungen bei Anwoh-
nern werden mit dem Betrieb der Anlagen in Verbindung gebracht.
In diesem Zusammenhang Ist es wichtig, Tieffrequenzschail und Infraschafi messtechnl$ch
verlässlich zu erfassen und befastbar zu bewerten. Die physikalische Grundlage von Schal!
sind periodische Luftdruckschwankungen, wobei die subjektiv empfundene Lautstärke (in dB)
In Abhängigkeit der Größe und der Anzahl der Windenergieanfagen sowie der Entfernung zur

Doh,.ID;937lt
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Wlndenergieanlage unterschiedlich ist und als ein periodisches Geräusch wahrgenommen
wird,

Insofern regen wir an, technische Bewertungen und Ergebnisse wissenschaftlicher Untersu-
chungen bei der Festlegung des Jeweilig geeigneten Mindestabstandes angemessen zu würdi"
gen.

In die Festlegung des jeweilig akzeptablen Mind^stabstandes sollten deshalb unterschiedliche
Kriterien elnbezogen werden.
Neben dem Verhältnis der Höhe der Windenergfeanlage zum Abstand zwischen Wtndenergle-
anläge und Wohngrundstücken sotlte auch die Anzahl der Windräder (Windpark) Einfluss auf
die Festlegung eines größeren Abstandes zurWohnbebauung haben.
Hier könnte beispielsweise ein „Rlchtwert" zum Mindestabstand zwischen WEndenergieanlage
und Wohnbebauung eingeführt werden, der der zehnfachen Achsenhöhe der Windenergiean'
läge entsprh^ht.

Mit ffeundl^chen Grüßen

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Fomnblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer 9eteillgtentrBinsparenzdokumentatlons@BS8tces

Jedo natürliche oder Juristische Person, die sich' m(t e!nem schriftlichen ßöltrag an efnem
Gesetzgebungsvörfahren beteiligt hat, ist . nach dem Thüringer
Beteiltgtentransparenzdokumentationsgesefc (ThürBeteiidokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffe.nd - zu machen.

Die NormaEionen der folgendBn Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall alä verpflichtende
fülindesfinformatlonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetsildokG in der Beteillgtentransparanzdokumentation
veröffenUlcht; Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den tnternetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gut SeserHcti ausfüllen und zusammen mit cfer StQltungnahma sendenf

2;u,w'Q|ctier^GeiseteiSp^yrf^abenSi8.ste^ ..

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung " Einführung einer
Abstandsregelung von Windkraftanlagen zurWohnbebauung
Gesetzentwurf der Fraktion <^er CDU • .
,"Drucksache7/1584-

1.

2.

lTJ^'t;i6n?Je sich.af? Vert^ter.einer Jurist
VCTtlrN^yriig'hatörlictier.P^spnen oäer Sqqhen(z. ^
Ge^sehschaft^eE' ÖfNntliqhe Anstalt, Korpergchaft,d^ öfferi|llchBn Rechts, S^lftypg dös
.§ffe^Jlch^iR^G^^ ' , . . .•..[. ,:..' • .'.'.•' ' ' ^;'',.-.'..'i.

l(§5^b?,1^r,.1,:?^örßBtejldoS(G;Hj(twote

Name

'\äe^<y^(^e, ^öy\^^c^c^<-\Q^\ -

Sa^O^s O^Si^<^<WÖ^X\

Geschäfts- oder Dlenstadresse

Straße„Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

irganlsattonsform

^<^<^5>ti^ü.<^\ ^- 'b'\^.<ÜcsS-

k<b^ä^ '%Ü<^S\\C3 •

^c^i^<l\'<r\^SÜs-s?L ~~\

Ü^^-S <3^<^

Ha.beh Sie s.Ech a|s naturHchs Person geäußert, d. h. Bis Privatperson? •
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBqtejIdokG)

N.ame fo marine

a Geschäfts- oder Dlenstadresse G Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresss sind nur erfordsrlich, wenn tolne ancjars Adresse bsnannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall varöffBnilfchl} • .

Straße, Hausnummer

Postte!teah!,0rt



13. Was ist der S^werpnbkt Ihrer [nhaftlichen oder bsrufllchen TätigkeU?
(§ ä Äfaä. I Nf. 3 Th'ÜrÖeteltdoltß)

^^.c^c

Haben Sje in ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regsiurigen Insgesamt-'eher

a befürwortet,
0 abgelehnt,
t3; ergänzungs- bzw, änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhatte (K^rnaussage) Ihres schriftfichen Beitrages zum

Gesetigebungs verfahren zusammen!
{§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetalldokG) , '

\>^£. <^^\^w\v>^>y<\ fsy^-^^üf^ *m t-^<\<y; ^sftA<^\ ^^»ü^Sü^.^'^c^
v^cir\S, <?^\ ^o'k'^o^'ä^ ^^ "^,UA„(<^/ \^ ^Si: ^'^^<:'&^^^Q^cS<:^^<^

6<Eg> ^2-v\<\ ^te><5,,^ ^A^<c%> 0^ ^^ %K^St^(^£fi^,<^ü<^ ^fc?.,, t^üA^ ^X

U^^i^t^y^S'l,^'^^. ^&- ti^^^\ü,<^^\^t£^^t^<^C....^*^^^.<ü^

Ns>^f^^^-w^^^ ^e& ^K^i^^fö^ V:i<&^^^ t^^ \^S^ÄA.^^<^;\. \^
c^ß!r\^ö?\ ^^\<^^\^^^\o^e.rs ^^A ^Q^^(ys^»^\<^,^S^\^s^tl
<;%.C^*^S> Wi^E>c> . •ü>üä> \S^\ \2;\F^\&S. S<<<^\S <^LSaC^S^<<a^ . S\<li^'^^ •<^\^^a .

-^«^ to< t^s-(üdsZ-.C^saC£<; &^%tlx<;\ ,•

Wurden'Sie vom Landtag gebetpni einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgeb'un^svorhaben
öinzurei^hen?
(§ 6 Abs. 1 Nr, SThurBstelIdokQ)

Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nöin

Wenn Sie die Frage S verneint haben; Aus welchem Artlas$ haben Sie älüh yüüußeit/?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

16.

per E-Mal!

per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanxlei Im Auftrag Qines AufEraggeberg nnit schriftlichen Beiträgen

am Ges.etzgebungs\/erfahfen beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Mr. 8 Thürßetelld.okG) , . .

f3 ja a nein (weiigr mitFrege 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages In der
BetöillgtentranBparenzclokumentationzu?
(§ 5 Ab3.1 8äüs 2 ThßrBGtelldQkG)

w~~^ ~ a nein

Mit meiner Unlerschriff versichere ich die Richtigkeit und VoHständtgkett der Angaben,
Änderungen In den mitgeteilten Daten werde ich unvsrzügllch und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Geaetzgebungsverfahrens mitteilen, • '

Ort, Datum

teo., ^.lsK.^-0

Unterschrift

Das Dokument wird zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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REGIONALE PLANUNGSGEMEINSCHAFT
OSTTHÜRINGEN
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Präsidentin^r
Ostthürfngen

Regionale Ptanungsstctle beim
Thüringer Landesverwflltungsamt • Postfach 1464 • 07504 Gcra

Thüringer Landtag
Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und
Fortsten
Jürgen-Fuchs-Sfraße 1
99096 Erfurt

E-Mail

Thüringer Landtag
Zuschrift

7/755
IzuDrs. 7/1584

Uflser ZcidllUI] (UlllflbtlAnlwortichjcibtntnecbcn; Oera

23.11.2020

Stellungnahme der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen im Rahmen
des schriftlichen Anhörungsverfahrens des Thüringer Landtages zu der
Landtagsdrucksache 7/1584

Ihr Schreiben vom 16. Oktober 2020 - Anhörungsverfahren gemäß § 79 der
Geschäftsordnung des Thüringer Landtags

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit 1997 sind Windenergieanlagen im Außenbereich bauplanungsrechtlich privilegiert
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB). In Thüringen sind die vier Regionalen Planungs-
gemeinsohaften dafür zuständig, Vorranggebiete WJndenergie mit der Wirkung von
Eignungsgebieten auszuweisen, um große, raumbedeutsame Windenergieanlagen auf
bestimmte Außenbereichsftächen zu konzentrieren und den Planungsraum im übrigen
von Windenergieanlagen freizuhalten (§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB i, V. m. 5,2.13 V des
Landesentwicklungsprogramms Thüringen 2025). Diese Art der Planung wird daher
auch als „Konzentrationszonenplanung" bezeichnet

Eine große Besonderheit bei der Konzenträtionszonenpfanung liegt darin, dass das
Bundesverwaltungsgericht sehr genaue Vorschriften dazu erlassen hat. Es hat zum
einen genau die Abfolge der Arbeitsschritte bei. der Planung vorgegeben und zum
anderen festgelegt, dass die Planungsgemejnschaften eine bestimmte Mindestmenge
an.Vorranggebieten Windenergie ausweisen müssen (vgl, BVerwG, Urteil vom 11.
April 2013 "4CN 2/12).
Genügt die Konzentrationszonenplanung diesen Anforderungen nicht, so wird sie vor
Gericht für unwlrksam erklärt. An die Stelle der Konzentrationszonenplanung tritt dann
die uneingeschränkte baugesetzliche Privilegierung. der Windenergienutzung. Das
bedeutet, dass Wfndenergieaniagen dann überall dort genehmigt werden müssen, wo
die gesetzlichen Voraussetzungen nach § 35 Abs. 1 BauGB vorliegen.

Hinweise zum Umgang mit Ihren Daten Innerhalb der Reglonalplanung Thüringens finden Sje tm tntemel unter;
http;//wuw/.j^lof}a!p)anuna,lht)ertnaen,dB/rDO/s(sri/dstindex,aSD Auf Wunsch übersenden wir ihnen eins Papierfassung,

PnASIDENTI RG • LANDIlATSAMTGllEIZ • DR. IlATHENAU-PLATZ II * 07973 GREIZ

REQtONALEPLANÜNOSSTELLB BEIM THORIHOER LANDESVERWALTUNOSAhfT • PUSCHKfNPUTZ? • 07545 Gß



Die Ausweisung der Vorrangäebiete Windenergie beruht auf einem regional.
abgestimmten und abgewogenen Gesamtkonzept zur Nutzung der Windenergie und
dient den in §2 Abs. 2 Nr. 6 ROG formulierten raumorcfnerischen Grundsätzen, den
räumlichen Erfordernissen des Kiimaschutzes Rechnung zu tragen und die räumlichen
Voraussetzungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien in der Pfanungsregion
Ostthüringen zu schaffen.

Die Regionale Planungsgemeinschaft Ostthüringen (RPG) vertritt die Position, dass
die Konzentrationszonenpianung ein bewährtes Mitte! darsteHt, Windenergieanlagen
auf geeignete Standorte zu lenken und damit andere, sensible Reglonsteile von der
Windenergienutzung auszuschließen,

Für die rechfssichere Aufste!)ung solch eines Pianungskonzieptes ist u. a. die Frage,
weiche Abstände zwischen Windenergieanlagen und vorhandenen oder geplanten
Wohnsiedlungsbereichen zwingend einzuhalten sind (hartes Tabukriterium) und
darüber hinaus, versorgend freigehaiten werden soffen (weiches Tabukriterium) von
großer Reievanz; nehmen doch gerade letztere Abstände aufgrund der
siedlungsstrukturellen Gegebenheiten bereits einen Großteil des P!anungsraumes ein.
So werden über diese beiden Tabukriterien bereits knapp über 80 % der
Regionsfläche der Pianungsregion Ostthüringen von der Nutzung der Windenergie
ausgeschlossen. Darin enthalten sind noch die ebenfalls großflächig ausgeprägten
Schutzgebietskätegorien nach Naturschutzrecht
Bezüglich geeigneter Abstandsregelungen von Windenergieantagen zur Wohn-
bebauung hält die RPG daher eine differenzierte Herangehensweise für erforderlich
und verweist auf den von ihr im Rahmen der am 26.06.2020 beschlossen
Genehmigungsvorlage des Sachlichen Teiiplans Windenergie aufgestellten
Kriterienkatalog zur Ermittlung der Vorranggebiete Windenergie, einzusehen unter
https://regionatp!anung.thueringen.de,

Im Sachlichen Teilplan Windenergie hat die RPG a!s Plangeber gemäß Ziel Z 3-3
insgesamt 22 Vorranggebiete Windenergie auf einer Fläche von 1.882 ha vorgesehen.
Mit den hierbei in Ansatz gebrachten Siedlungsabständen ist sichergestellt, dass zur
Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für Umweit und Wohnbevöfkerung
grundsätzlich ein Schutzabstand von 1.000 m zur Wohnbebauung gilt. Gleichzeitig,ist
die RPG aber auch dazu verpflichtet, einen angemessenen Interessensausgleich für
die Flächen zu finden, auf denen bereits Windenergieanlagen unterhalb des 1.000 m
Abstandes errichtet wurden. Hier sind die Eigentumsinteressen der betroffenen
Windenergieanlagenbetreiber, der FIächenbesitzer sowie der Kommunen (in Form von
aufgestellten Bauleitpiänen für die Windenergienutzung) im Sinne des Gegenstrom"
pnnzips (§ 1 Abs. 3 ROG), die entsprechende Vorbelastung der Landschaft sowie der
durch die Bestandsanlagen eingetretene „Gewöhnungseffekt" - diese Flächen sind
i.d.R. weniger konfliktbehaftet - bei der Bestimmung der weichen Abstandskriterien
(Tabubereiche) zu .berücksichtigen. Ein solch differenziertes Vorgehen steht nicht nur
in Einklang •mit der Rechtsprechung, vieimehr würde sich die RPG einem Rechtsrisiko
aussetzen, würde sie ein entsprechendes Interesse am Repowering solcher
Windenergieanlagen gar verkennen.

Um der Privilegierungsentscheidung des Gesetzgebers Rechnung zu tragen und für
die Windenergienutzung in substanzieller Weise Raum zu schaffen, hat die RPG im
Sachlicher) .Teilplan Windenergie daher auch Fläöhen unterhalb des 1.000m
Siedjungsabstandes ais Vorranggebiete Windenergie ausgewiesen. Diese im Ziel
Z 3-4 bestimmten TeHbereiche umfassen in Summe 12 % der GebietskuHsse der 22
Vorranggebiete Windenergie. Obwohl diese Flächen i.d.R etablierter und akzeptierter
und damit weniger konfliktbehaftef sind, sollen aber auch in diesen Fällen die
angrenzenden Siedlungen oder vergleichbar schutzbedürftigen Nutzungen vor den



AuswirkuuQen der Windenergieanlagen geschützt werden. Aus diesem Grund wird die
Höhe der Windenergieanlagen in den 10 Teilflächen der Vorranggebiete, die in einem
Abstand zwischen 850 m (im Falle der schon erfolgten bauleitplanerischen Sicherung
für die Windenergie 750m) und 1.000m zu Siedlungsflächen oder zu anderen
vergleichbar schufzbedürftigen Nutzungen liegen, auf 200 m Gesamthöhe beschränkt.
Damit hat die RPG ein die unterschiedlichen Interessen austarierendes Abstands"
kpnzept angewandt, bei dem efn hohes Schutzniveau für Umweit und
Wohnbevölkerung gewährleistet wird. J

.Was die Definition der Gebiete mit baulicher Nutzung zu Wohnzwecken, also die
„Schutzräume zur Wohnbebäuung" zu denen der Mindestabstand gelten soll, betrifft,
besteht bereits jetzt eine Passfähigkeit des Gesetzesentwurfs zum o.g.
Kriterienkatalog zur Ermittlung der Vorranggebiete Windenergie. So bestimmt die
Regelung, dass der Mindestabstand von 1.000 m nicht aufsog. Splittersiedlungen und
Einzelgehöfte im Außenbereich Anwendung finden soll. Das ist positiv hervorzuheben,
da so die bestehenden Unterschiede hinsichtlich der Schutzbedürftigkeit und
Schutzwürdigkeit von Siedlungsflächen im innen- und Außenbereich nicht eingeebnet.
werden. Wie gezeigt, berücksichtigt, die dargestellte Vorgehensweise der RPG jetzt
schon u, a. eine mögliche Mehrbelastung der Anwohner, so dass eine entsprechende
Festlegung seitens der Landesregierung nicht zwingend notwendig ist.

Für den Fall, dass die Konzentrationszonenplanung den o> g. höchstrichterllchen
Anforderungen nicht genügt und für unwirksam erklärt wird, in deren Folge die
Steuerungswirkung im Sinne des Ausschlusses raumbedeutsamer Wincienergie"
anlagen an .anderer Stelle entfällt, könnte der Gesetzentwurf zur AKzeptanzsteigerung
beitragen. Dann wäre nämlich sichergestellt, dass Windenergieanlagen, welche in
einem geringeren Abstand als die 1.000 m errichtet werden sollen, nicht mehr als
priviiegierte Vorhaben gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB zu qualifizieren sind, wodurch
sie i. d. R. nicht mehr genehmigungsfähig wären.

Damit auch zukünftig KonzentratEonszonenplanungen erfolgen können, ist es
erforderlich, dass die Landesregierung (nur) solche Vorgaben eriässt, die auch
weiterhin eine rechtskonforme Konzentrgtionszonenplanung ermöglichen. Vor diesem
Hintergrund erachtet die RPG folgende Punkte für kritisch:

• Der Gesetzgeber sollte sich unbedingt, wie in §249 Abs. 3 Satz 3 BauGB
gefordert, zu den Auswirkungen auf bestehende Pläne (z. B. Regionalpläne)
äußern. Hier ist zu bedenken, dass die in Kraft befindlichen Regionalpläne und die
abschließend abgewogenen Pläne, bei denen nur noch die Genehmigung und
Inkraftsetzung aussteht, schlüssige planungskonzepte , darstellen, die auf
jahrelangen Abwägungs" und Abstimmungsprozessen beruhen.

• Zwar ist ein „konsequentes Repowering" (siehe LT-Drs. 7/171 Nummer l. 4. i. V. m.
LT-Drs., 7/1585) nicht an allen Standorten -die bereits mit Windenergieanfagen
bebaut sind möglich, Jedoch erschwert der Gesetzentwurf ein .Repowering von
Windenergieanlagen unterhalb des 1.000m Abstandes, obwohl viele dieser
Standorte weiterhin gute Eigenschaften für die Nutzung der Windenergie
aufweisen. So könnte von einem Repowering moderner leistungsfähiger
Windenergieaniagen in diesen weit überwiegend .konfliktarmen Bestandsflächen
ein nicht unwesentlicher Beitrag zur Erreichung der energiepolitischen Zielsetzung
des Freistaates Thüringen ausgehen. Hierzu bedarf es einer Auseinandersetzung
insbesondere im Zusammenspiel mit dem Gesetzesentwurf für ein „Drittes Gesetz
zur Änderung des Thüringer Waidgesetzes" (LT-Drs. 7/62), denn beide
Gesetzentwürfe haben beträchtliche räumliche Auswirkungen auf'die Fläche, die
dem Plangeber zur Verfügung steht, um die Vorgaben des Bundesverwaltungs-
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gerichts zur Ausweisung von Vorranggebieteri Windenergie (in dem Sinne, dass
derWindenergienutzung substanziell Raum verschafft werden muss) zu erfüllen.

im Vorwort zum aktuell gültigen Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025
aus dem Jahr 2014 heißt es: „Im LEP 2025 wird der Thüringer Weg für die
Energiewencte definiert.. Das LEP 2025 setzt auf technologieoffene Mengenziele
und nicht auf eine einseitige Bevorzugung, beispielsweise der Windenergie-
nutzung." Das LEP 2025 enthält diesbzüglich Vorgaben für die Träger der
Regionalptanung, die in den Regipnalplänen umzusetzen sind. Der Gesetzgeber
sollte daher vorrangig prüfen, welche Möglichkeiten sich aus der geplanten
Überarbeitung des Landesentwicklungsprogramms ergeben könnten.

Mit freundlichen Grüßen

Das Dokument wird zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs; 1 des Thüringer BeteIIIgtöntransparenzdokutnentatlonsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, d!e sich mit einem schriftlichen Beitrag an einer
Gesetzgebungsverfahren beteHEgt hat, ist nach dem Thürlnge
Beteiligtentransparenzcjokumentationsgesetz (ThürBetöildokß) verpflichtet, die nachfolgen
erbetenen Angaben - soweit für sie zytreffend - zu mgch^n.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall als verpflichtend
Mindestinformatlonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetetldokG in der Beteltlgtentransparenzdokumentatio
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten 'de
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserHch ausfü/ten und zusammQn mit der StQlSungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung, - Einführung ein
Abstandsregelung vonWindkraftanlagen zurWohnbebauung
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache7/1584-

1.

2,

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d; h. als Vertreter einer
Vereinigung'natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, .GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder Öffontllche Anstatti KÖrperschaft des öffenttichen Rechts; Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG; Htnwajs: Wenn nsln, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter .mit Frage 3.)

Name

]^r^U.91^pt ftrfc^sAA Tl^y- £.l/]

L^\^c cfc ÄAT

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße,. Ha us n um mer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort ....

Organisationsform

^^^e.{f-^\^(^ \/<^^jt^
^ . 0 -.

t lll^kuCiMV/v»^ J2&

OW5 ^'^
v

Haben Sta sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? •
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBetetldokG) , • •

Name Vorname

a Geschäfts-oder-Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wolinadresse sind nur erforcferilch, wenn Keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresi

wird in keinem Fal! veröffentlicht.) . .' .

Straße, Hausnummer



13. Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen od6r beruflichen Tätigkeit?
(§5Abs.1Nr.3ThürBet9lldokG} •

Haben Sie in Ihrem schrlfttlchen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

14. D befürwortet, • ,

Ü abgelehnt, • •

0 ergänzungs" bzw. änderun.gsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernayssage) Ihres schriftlichen Beitrages zurr
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldokG)

15.
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum, G esetzgebungs vorhaben
einzureichen? . . •

(§5Abs.1Nr.5ThürBetei!do)<G) ;• '

D Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?.

in welcher Form haben Sie sich geäußert?

a per E-Mait

a per Brief

16.

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. Ö ThürBeteljdokG)

Ja a nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages !n der
Betelligtentransparenzdokumentattonzu?
(§ 5 Abs. 1 Säte 2 ThürBetelidokG)

K ja D. ne,in

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich unä unaufgefordert bis zum Abschiuss
des Gesetzgebungsverfahrens mttteiien.

Ort, Datum

^Se^a 23[^1^D2P

Das Dokument wird zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Arbeitsgruppe ARTENSCHUTZ
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Thüringer Landtag
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Nach Sundesnatürschutzgesetz
anerkannter Nalurschutzverband

Unsere Zeichen Datum

23.11,2020

Stellungnahme

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung - Einführung einer Ab-
standsregetung von Windkraftanlagen zurWohnbebauung

Sehr geehrte Frau ,
Sehr.geehrte Damen und Herren,

zu o.g. Vorgang nehmen wir nach Sichtung der Unterlagen wie folgt Stellung.

Der im Artikel 1 und im § 91 getroffenen Formulierung stimmen wir zu. Der gesetzlich vor-
gesehene auf einheitlich 1000 m festgelegte Mindestabstand ist unbedingt zu realisieren.

Mit freundlichen Grüßen

Leiter der AAT

Thüringer
Z u s c

Landtag
hrift

7/771
zu Drs. 7/1584

Das Dokument wird zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatf zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtenfransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer

Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende

Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation

veröffentlicht Ihr inhalHicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung - Einführung einer Abstandsregelung von
Windkraftanlagen zurWohnbebauung, Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, Drs. 7/1584

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder Öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des

öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteilctpkG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

BI Gegenwind im Kleinen Thüringer Wald

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Kiesweg 13

98553 Schleusingen

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG)

Name Vorname

D Geschäfts- oder Djenstadresse [-1 Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in keinem Fali veröffentiicht,}

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3,

4.

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(g 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

D befürwortet,

Il abgelehnt,

l-i ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum

Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben

einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG)

l -i Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Aniass haben Sie sich geäußert?

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

D per E-Mai!

l i per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesefzgebungsverfahren beteiligt?
(§5 Abs. 1 Ni'.SThürBeteildokG) . . .

H ja l-1 nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt]



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentation zu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBefeildokG)

ö ja Il nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss

des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in. der.BTD bearbeitet



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Faii ais verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung - Einführung einer Abstandsregelung von
Windkraftanlagen zurWohnbebauung g

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. ais Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH,.AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche'Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Vereinigung freischaffender Architekten

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Meineckestraße 18

99092 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThurBeteiidokG)

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fa!i veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



!3.

4.

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs, 1 Nr. 3 ThürBetei!dokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

D befürwortet,
G abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG) '

D ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

\Nenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

In welcher Form haben Sie sich geäußerte

3 per E-Mail

3 per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
:§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)

J. ja D nein (weiter mit Frage 7)

/Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]



7. -l

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiljgtentransparenzdokumentation zu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG) .

o ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.

Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss
des Ge$etzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet



THÜR. LANDTAG POST
06.01 .2021 11 ;13

Z 7^̂u o^ A Anlage

Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürlichs oder Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem "'^

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat. ist nach dem Thüringer s-y

Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) vQrpflichtet, die nachfolgend '7/"5'^^-/'
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestjnformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThÜrBeteildokG !n der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlichl, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut ieserlich ausfüllen und zusammen mit der Stef)ungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel.desGes&tzentwurfs)?, , ..

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung - Einführung einer

Abstandsregelung von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1584

1. - !

Haben Sie sich als Vertreter einer juristjschen:Person geäußert, d. h; als: Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z; B. Verein, GmbH, AG, eingetragene :,
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des Öffentlicheri Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)? :: : '•'•.''"'.' '""."••' " .: - ; .;

(§5Abs.1 Nr. 1,2 ThÜrBeteildoKG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Fraget Wenn Ja, dannwelter mit Frage 3,y .

Name

7% ^nn ^ (^ ir^ €L< ^ ^ ^ €

6^'<?/y^? ^/f-J^A

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

^v.

n^.1 ^c^^i^/j/s^^A/ ^H
^/.- /-^f^^h^^ 4^0

^M^_^rii^±_

y^y



2.;-

3»';^

4.^

5, :

:'^/

Haben$is,sEchalsnatÜrIiche Person geäußert, d, h. ^ ; :: : :
(§5Abs;tNr.'1.2ThürBeteildokG), :-.:^. :::• '•••;':,;./'^.,^.,. ..;/,:,.:':::'': 1:^1'\.: „;••',-': .: .:.1.:1,.;1;::;.. 1\"^;..^.::

Name

.^

Vorname

n Geschäfts- oder Dieastädresse n Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohpäcfresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Dis Wohnadresse
wird In keinem Fall veröffentlicht,)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

^as1st^er:Schwerpynkt Ihrer inhaltlichen bderberuflichen^TätigMt?"^ 'Y : ^:. i.\
t§6'Abs,;:1.^r.3ThüfBete]ldokQ)1-"1 • ":ICI:'' ::'/:..'••".'-•:1-1-1^ : -."^ .'••:.'•:.L:'". ^ :.^"^:r.::.;^ ..•:::'-.;:'..^ .'/:.

^ n^ e^n /if ^Y)^/^ ^ ^

rlaben Sie: jnlhrehT^ schriftlichen Beitrag die entworfenen: Regelungen; Insges^ •::: ;,

n befürwortet,
sf abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
3esetzgebungsverfahren zusammen!

;§ 6 Abs, 1 Nr. 4 ThürBelelldokG)

- ^ \Z-^S-\-\ ^J^f^-^O-'^- \3tjC^Üu^V.Si(^..v^e:.- ^^^c^^^^\^-^.^^,

^t^^^c&.A^... C^-Q-i^-^- f\^>-^ O^.^ cY ^u^- O^&^^^^^^Q-^^^.^- -^^>.<^

^y, ^\\^^-^k-(ä^.^ •f^y • or^^ <?-^-^-^Q^^^ 4 W.^v

- G^^^'^^-^^Ä-t-^-^- G-At^ ^-ä^^. <$v^.ex<A^. , c^'^.^^.ö-

•r^-^..-^-'^^-^^ C^j^fö^^^^.g^—.. vi^~c-C^\. ,„^.-^v-<-- '

^<K^^<^^^.-:^''-O-Ü- r":^.Q^^^.. -.yiSivcxS^Lo-.. ^

/VurdenSie vom Landtag gebeten,: einen ?chrlftljcheh:Beitragzuiti.Ge^
i[nzyrelchen?^-/:.'-;.;""'.;; .'.1.' •l'^,,:^.-:',':;: '.:;;;..I^;YI::''.; ..:.^^:.-.';^1'1^: !::1;.1.--^^1 l...lj^.^:;—.:.'^.".1.:^.'.'.

§,5:Äbs,1Nr.l5ThürBeieildokG), :• ;•; \:1'1.,,- .:; /„„::::: ".••.~:.:i^..--. ^..^;.';:". ;.: •'A.•.„:•_:-•. .;:."::' '...•:;.^.:.:1"::'::1-;\;'

Ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) n nein

/Venn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

2'



6,^."

~f-c"-'-:

7

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

D per E"Mail

a per Brief •

Haben Sie sich al9 Anwaltsksnzlei im Auftrag e!
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?-, ,
(§5Äbs.1 Nr.ßThürBetefldokG) "-: ^ '•/"•.-. : ^: .

a ja ' .

nes Auftraggeber? mit schriftlichen ^Beitragen,:

nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auffraggeberl

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftliche^B^^^ :/' ;: ;:.
Betejligtentranspgrenzdokumentatiün zu? .;:,:: .:•. •; '•;;;-;.',;.,'.':,;,-;:;":." ^:', -.:..„;.'';"':"',.: ; ^:,

(§5At)5.f'$alz2ThürßeteitdoKO) ^.;..'. ,;•:'".". '•:••_ '.:y :•-: „-.Y; '. .. ,:;:;^::..::;"„: ..,.,:;•..'::;••'"•:••, .. ,:'- ,„; '.'••'.-; :

^ p d nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben,.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum AbscMuss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

e^^/-1 5.0-1- ^o^ f

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



• Th N 
THOR. LANDTAG POST 
23.11.2020 14:33 

286 /2  Q20  

Thüringer Landtag 

Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft 

und Forsten 

Jürgen-Fuchs-Straße 1 

99096 Erfurt 

• Thüringer Erneuerbare 
Energien Netzwerk e.V. 

23. November 2020  

Stellungnahme zur geplanten Änderung der Thüringer Bauordnung 

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung - Einführung einer Abstandsrege- 

lung von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU 

- Drucksache 7/1584 

hier: Anhörungsverfahren gemäß §79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtages 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Thüringer Erneuerbare Energien Netzwerk (ThEEN) e.V. bedankt sich für die Möglichkeit 

der Stellungnahme und' legt hiermit zu dem oben genannten Gesetzentwurf folgende Erklä-

rung ab: 

Wir lehnen die vorgeschlagene Änderung zur Einführung einer Abstandsregelung von Wind-

kraftanlagen zur Wohnbebauung in der Thüringer Bauordnung ab. 

Als Begründung für die Einführung des Mindestabstandes wird die damit zu erreichende Ak-

zeptanzsteigerung aufgeführt. Jedoch kommen Experten nach Auswertung international an-

erkannter Studien zu dem Ergebnis, dass sich „kein signifikant bedeutsamer Zusammenhang 

zwischen dem Abstand zur Wohnbebauung und der Akzeptanz für Windenergieanlagen (WEA) 

1 



Th N 
• Thüringer Erneuerbare 

Energien Netzwerk e.V. 

empirisch belegen lässt''. Zur Akzeptanz von Windenergieanlagen führen stattdessen die im-

missionsschutzrechtliche Vorgaben, die für die Reduzierung der hör- und sehbaren Ein-

schränkungen sorgen. Die Anforderungen werden dabei für jede Anlage einzeln geprüft, somit 

ergeben sich durch das Immissionsschutzrecht und die spezifische Größe bzw. Dimension der 

Anlage die erforderlichen Abstände. Hierbei wird auch die optische Wirkung der Anlagen be-

rücksichtigt. Diese Prüfungen, die im BlmSchG geregelt sind, sorgen dafür, dass die entschei-

denden Einflussfaktoren vor der Installation einer Windenergieanlage untersucht und kontrol-

liert werden. Hierbei wäre eine pauschale Festlegung des Abstands auf 1.000 m zur Wohnbe-

bauung nicht sinnvoll, dies würde lediglich zu einer Einschränkung der für die Windenergie-

nutzung zur Verfügung stehenden Flächen führen. Im Hinblick auf die Erfüllung der Klima-

schutzziele ist dies nicht zielführend und der Betrachtung der Aufgabe gegenüber der gesam-

ten Gesellschaft nicht gerecht. Hierzu bietet der Bericht von Jan Stede und Nils  May  zu den 

bremsenden Auswirkungen von strikten Mindestabständen auf den Ausbau der Windenergie2  

einen guten Überblick. 

Der Gesetzesentwurf wird dazu führen, dass die Regionalplanung der Windenergie auf Grund 

der kleiner werdenden zur Verfügung stehenden Fläche nicht mehrsubstanziell Raum schaffen 

kann. Des Weiteren steht die vorgeschlagene Abstandsregelung im Konflikt mit dem 201 8 

verabschiedeten Thüringer Klimagesetz, in dem der Windenergienutzung 1 % der Thüringer 

Landesfläche zugesichert wurde (§ 4 Abs. 2 S. 2 ThürKlimaG). Selbst ohne Vorgabe des Min-

destabstands erreichen die aktuellen Ausführungen der Regionalen Planungsgemeinschaften 

nicht das zugesicherte 1 %-Ziel. Der Vorschlag der Einführung eines Mindestabstands zur 

Wohnbebauung würde zu einer Reduzierung der verfügbaren Flächen führen und das Errei-

chen der Thüringer Klimaziele in Frage stellen. 

Eine Abstandsregelung sollte des Weiteren nur auf reine und allgemeine Wohngebiete ange-

wendet werden können, die baurechtlich und in den entsprechenden Ortssatzungen als solche 

gekennzeichnet sind. Explizit ausgenommen werden sollten Mischgebiete, Gewerbegebiete, 

Industriegebiete, Dorfgebiete, Splittersiedlungen und Einzelgehöfte, da diese nicht der vor-

rangigen Wohnnutzung dienen und somit nicht vorrangig schutzwürdig sind. 

1  Mehr Abstand — mehr Akzeptanz? Ein umweltpsychologischer Studienvergleich, Fachagentur Windenergie an 
Land, https://www.fachagenturwindenergie.de/services/veroeffentlichungen/studie-titel/mehr-abstand-mehr-
akzeptanz.html   
2  Jan Stede und Nils  May.  Strikte Mindestabstände bremsen den Ausbau der Windenergie, DIW Wochenbericht 
48/2019, https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw  01.c.698970.de/19-48-4.pdf 

2 



Th N 
• Thüringer Erneuerbare 

Energien Netzwerk e.V. 

Im Gesetzesentwurf unter B. Lösung heißt es: 

„Ausdrücklich unberührt bleiben weitergehende Vorsorgeabstände, die von den Planungs-

trägern für die in den Planungsregionen aufzustellenden kegionalplänen festgelegt werden 

können." 

Die Grundlage der Vorsorgeabstände wird hier nicht genannt und ist somit nicht nachvollzieh-

bar. Die Gesetzgebung auf Bundesebene hat mit der Formulierung „höchstens 1.000 Meter" 

den maximalen Abstand festgesetzt. Aus diesem Grund sind weiterführende Vorsorgeab-

stände von mehr als 1.000 m nicht zulässig, zumal die Akzeptanzgrenze mit 1.000 m definiert 

wird und somit kein Grund für eine Ausweitung der Mindestabstände zur Vorsorge gegeben 

ist. 

Kommunen, die bereits positive Erfahrungen durch bestehende Windenergieparks gemacht 

haben, sollten die Möglichkeit haben, die 1.000 m zu unterschreiten  (Opt-Out-Regel), da an 

diesen Stellen die Akzeptanz bereits gegeben ist. So könnte ein weiterer Ausbau in bestehen-

den Parks bzw. das Repowering gesichert werden. 

Insgesamt Bedarf der Gesetzesentwurf einer weiteren Überarbeitung, Prüfung und Spezifika-

tion. Regelungen zu Regional- und Bauleitplänen, die derzeit aufgestellt werden, wie auch für 

das Repowering fehlen und die Vereinbarkeit mit dem Thüringer Klimagesetz ist fraglich. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Vorstand 

• • 

3 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anlage 3

Formbtattzur Dafenerhebung

rtach § 5 Abs. 1 des Thüringer Befetligfentransparerizdokumoritattonsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die eich mit einem SGhrifttlchen Beitrag an elnenn
Gesetzgebungs verfahren betelltgt hat, ' Ist ' nach dem Thüringer
Beteiltgtentransparenzdokumentattonsgesetz (ThürBetelldokG) verplUchtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben " soweit für sie zütröffend - zu metoh^n. •

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als vsrpfllchtende
Miridestinfomiatlonsn gemäß § 5 Abs, 1 ThürBsteildokG In der Betelllgterttransparenzdokumentatlon
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag .wird zusätzlich nur* dann auf den Intemetselten'des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut /eserf/ob Qusfüllen uncf zusammen m/( oter StöHungnQhme senM

^u welchsm Gesetzentwurf haben Sie sich schrtftilch geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Drittes Gesett zutt .Änderung der Thüringer Bauordnyng. - Einführung einer
Abstandsregelung von Wlndkraftanlagen zurWohnbebauung
Gesotzentwurf der Fraktion der CDU . . • . ,
-Drucksach87/1684-

1.

2,

Haben Sie sich-ats Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter ein6r
Vereinigung natürllehsr Personen oder Sachen (z. 8. Verein, GmbH, AG, QfngQ^gene
GenQssensch&ftpder öffentliche AnstaKr Körpsrschaf^ dfls Öffentltchen Rechts,' SlKtung des
öffentlichen Rechts)? .
(§ 6 Abs, -l Nr. 1,2 ThOrBsteltdokQ; Hinwejs: Wenn nein, dann weltsr mit Frage 2. Wenn Ja, dann wetter^iit Frage 3.)

Name

Geschäfts- oder Dlenstadresse

Straße,..Hausnunnmer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organlsatlonsform

e.V:

iöJs^c^ XS

(ms/ ^ev^
Haben Sie sich als natürliche Person göäußeH, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Mc. 1.2 ThürBölelldokÖ)

Name Vorname

D Geschäfts" oder.Dlenstadresse . 0 Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zurWahnadresse sind nur arforderltah, wenn keine andere Adresse benannt wird; DleWohnadräaae
wird In kotnem Fall veröffenllloht.) . •

Straße» Hausnummer

Postleitzahl, Ort



Was-lst der Schwerpuhkt Ihrer inHaltlichen o.der beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThQrBeEölldokG) - ,

WAß^'yiz^A^^^AS:^^ ^^(^^üij^cUJ^ ^A. ^:
I^A.k^^^A^^YAAiM wd^ <^^dji\a^^~w^

&^
Haben Sie In Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen Insgesamt eher

a befürwortet,
D abgelehnt,
y ergänzungs- bzw. ändern ngsbedüfftlg eingeschätzt?

Bitte fassen Slö kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schrifttichen Beitrages zum
Gesolzgebungsverfahren zusammen! 1

(§ S Ab3. l Nr. 4 ThürPeteltdokG)

^A'Ve.&^.e^CÄA^ U^o^^-AgW^Ji,
LW^<(^<ä^^it <[A/A^O^ U^ A^<^U l^ ^V^^^t

(tJ^-Z^ö^AWYC Jlrä^Ai,?^,

-W^\^A^d^\^^^^^ Aö^nA^nve. .£<U£/r
/tfcSVOLApl^^JiA^ ^^ ^vL4i'A8^
^^^&.C^u6^ . ^

[5.
Wurden Sie vom'Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zurq Gesetzgebung svorh^ben
einzureichen?
(§6Ab3.1Nr.6.ThQfBetelldakO). • '

Ja <Hlnwels: wsiter mit Frage 6) a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus Welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

a per.E-Mail

a per Brief

[6.
Haben Sie sich als Anwaltskanzlei Im Auftrag ?ines Auftraggebers mit sohrlftttchen BQlträgen
am Oös'etzgebungsverfahren beteiligt? •
(§SAbs.1Nr.6ThürBet8l|dokG) , '

Q ^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Prags 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeberl



7,

Stimmen Sie, einer Veröffentlichung Ihres schr?heri Beitrages ^ der
Betelligtehtransparenzdokurnentatian zu? , •
<§ 6 Abs. 1 Satz 2.TbürBeteHdokQ)

r~a• D. nojn

Mit meiner Unterschrift versichere' Ich die Rfchtlgkelt und Vollständläke« der Anaaben.
Änäerungen In den mitgeteillen Daten werde Ich unverzüglich und unaufgefordsrt bis .zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mlttejlsn.

'Ort, Datum

i, ^S./K 2o2o . .

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



.THOR. LANDTAG POST 
23 11 2020 1539 

02163,/026Q0 

NABU Thüringen.Leutra 15 . 07751 Jena  

Thüringer Landtag 

Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und 

Forsten 

Jürgen-Fuchs-Straße 1 

99096 Erfurt 

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung - Einführung einer 
Abstandsregelung von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung - Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 7/1584 

Mit freundlichen Grüßen 

Landesgeschäftsführerin 

NABU 

Landesverband Thüringen 

Jena, 23. November 2020 

NABU  Thüringen  

Leutra 15 

07751 Jena 

Naturschutzbund (NABU) Thüringen e.V. 

Der NABU Thüringen ist ein staatlich 

anerkannter Naturschutzverband 

(nach § 63 BNatSchG) und nimmt Stellung 

zu naturschutzrelevanten Planungen. 

Spenden und Beiträge sind steuerlich 

absetzbar. Erbschaften und Vermächtnisse 

an den NABU Thüringen sind steuerbefreit. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der NABU Thüringen bedankt sich für die Bereitstellung der Unterlagen und die 

Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Der NABU Thüringen stimmt einer Festsetzung des Mindestabstands zwischen 

Wohnungssiedlungen und Windenergieanlagen auf 1.000 m zu. Dies sollte die 

Akzeptanz von Windkraftprojekten in der Bevölkerung fördern und die 

Projektentwicklung beschleunigen. 

Die Mindestabstände dürfen die Windenergieanlagen allerdings nicht in sensible 

Naturräume drängen. 

Der NABU Thüringen wendet sich jedoch gegen die dritte im Gesetzesentwurf 

vorgeschlagene Alternative einer Abstandsfläche zu baulichen Wohnanlagen nach 

§ 35 Abs. 6 BauGB, soweit diese nur wenige Wohneinheiten, z.B. einzelne 

Gemeinschaftswohnhäuser erfassen würden. Darüber hinaus sehen wir einen 

Schutz von kleineren Handwerks- und Gewerbebetrieben gemäß § 35 Abs. 6 BauGB 

nicht als notwendig an. Diese stellen ebenso gewerbliche Anlagen dar wie 

Windkraftanlagen. 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natüriiche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetegebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteiidokG) verpfiichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpfiichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

LT-Drs. 7/1584 - Drittes Gesetz zur Änderung der ThürBO - Einführung einer Abstandsregelung von
Windkraftanlagen zurWohnbebauung

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteiidokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Thüringischer Landkreistag

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

e.V.

Richard-Bresiau-Str. 13

99094 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
[§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG)

Mame Vorname

J Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohn^drgsse

^Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine aryMre Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
vird in keinem Fai! veröffentiicht.)

Straße, Hausnummer

3ostieitzahl, Ort

^



3.

4.

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaithchen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThÜrBeteiSdokG)

Kommunaler Spitzenverband i.S.v. §§ 126, 127 ThürKO, Art. 91 Abs. 4 ThürVerf

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

befürwortet,

a abgelehnt,
^. ergänzungs" bzw. ändern n gsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Qesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteifdokG)

Bewertung des Gesetzentwurfes aus kreislicher Perspektive

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
[§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG)

^ ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) D nein

^A/enn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

in weicher Form haben Sie sich geäußert?

3 per E-Mail

D per Brief

Haben Sie sich als Anwalts kanz fei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
:§ 5 Abs, 1 Nr. SThürBeteiIdokG)

=3 Ja . nein (weiter mit Frage 7)

/Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftfichen Beitrages in der
Betejligtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG)

a ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen

in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum
Erfurt, den 23.11.2020

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem Gesetzge-
bungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz
(ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu
machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall als verpflichtende Mindestinfor-
mationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation veröffentiicht.
Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserHch ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung - Einführung einer Abstandsregelung von
Windkraftanlagen zur Wohnbebauung - Drucksache 7/1584

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer Verei-
nigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene Genossen-

schaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des öffentlichen

Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokQ; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Verband (e.V.)

Regierungsstraße 58

99084 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG)

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Verband Thür. Wohnungs- u.
Immobilienwirtschaft 



Anlage 3

3.

4.

5.

6.

7.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG)

Verbandsdirektor

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

x befürwortet,

D abgelehnt,
D ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

Eine einheitliche Abstandsregelung sichert die vorhandene Wohnqualität.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG)

X ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

x per E-Mail

U per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)

D ja X nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der Beteiligtentransparenz-
ctokumentation zu?
[§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteitdokG)

K Ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Anderun-
gen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des Ge-
setzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unters^hh

Erfurt, den 23.11.2020

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffntlichung in der BTD bearbeitet.



Thüringer Landtag 
Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft 
und Forsten 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

23.11.2020 
 
 

 

eu licGrßen 

Verband Thüringer Wohnungs- und 
Immobillenwirtschaft e.V. 

Verbandsdirektor 

‚ THUR. LANDTAG POST 
23,11,2020 16:07 

vtw I  Reglerungsstrafle 88 I 99084 Erfurt  ‘286.96420e2o 

Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags zum 
Dritten Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung — Einführung einer Abstands-
regelung von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung — Drucksache 7/1584 

Schriftliche Stellungnahme des vtw 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der vtw bedankt sich für die Möglichkeit der Abgabe einer Stellungnahme. 

Windkraft soll in der Zukunft Thüringens eine bedeutende regenerative Energiequelle dar-
stellen. Hierbei sehen wir auch die Notwendigkeit, Bürger vor belastenden Nebenwirkungen 
der Windkraft zu schützen (bspw. Infraschall, Blinksignale, Schattenwurf). Die vielen Groß-
wohnsiedlungen der thüringer Wohnungsgenossenschaften und kommunalen Wohnungsge-
sellschaften liegen oft am Stadtrand bzw. außenliegenden Stadtteilen, inkl. der Nutzung von 
Punkthochhäusern mit bis zu 18 Geschossen und über 100 Wohnungen. Sie sind damit in 
besonderer Weise betroffen. Die Wohnqualität dieser Quartiere muss durch vorbeugende 
Maßnahmen, wie z. B. ausreichendem Abstand zu den Windkraftanlagen, geschützt werden. 
Vermieter selbst können ihre Mieter kaum wirkungsvoll schützen. Nur so kann die Wohnqua-
lität unabhängig vom Gebäudestandort erhalten werden. 

Der vtw begrüßt eine einheitliche Abstandsregelung von Windkraftanlagen zu Wohn-
bebauungen. Wir, gehen davon aus, dass dies neben Beteiligungsmodellen die Akzep-
tanz der Windparks steigern wird. 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 6 Abs. 1 des Thüringer Beteitigtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt . hati ist nach . dem Thüringer

BöteitlgtentransparenzdoftumentatJonsgesetz verpflichtet, die nachfolgend erbetenen Angaben " soweit
für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen in den folgenden Feldern 1 .bis 6 werden als verpflichtende Minclestinfomnationen im
Internet veröffentlicht. Wenn Sie Ihre Zustimmung in Feld 7 zur Veröffentlichung ihres inhaitlichen
Beitrags geben, wird auch Ihr Beitrag auf den Internetseiten des Thüringer Landtags veröffentlicht.

Bitte gut SoserHch Qusfülfen und zusammen mit der StellungnQhme sendQnt
Bezeichnung des Gesetzgebungsentwurfs

1.,

2.

3.

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnüng

bei natürlichen Personen
Name

bei juristischen Personen
Name

BUND Thüringen

Vorname

Organ isationsform
eV.

bei natürlichen Personen
Geschäfts- oder Dienstadresse 0 Wohnadresse' D

(Angaben zurWohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine gndere Adresse benannt
wird. Die Wohnadresse wird nicht'veröffentlicht.)
Straße,

Hausnummer

Postleitzahl, Ort

bei juristischen Personen
Geschäfts- oder Dienstadresse .

Straße,

Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Trommsdorffstrgfle 5

99084 Erfurt . ~

. Schwerpunkt der inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit der natürlichen oder juristischen
Person

Umweltverband



4. Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte des Beitrags
[Ein pauschaler Mindestabstand von 1.000 Metern zu Wohnböbauung führt weder zu
Imehr Naturschutz noch zu einer höheren Aluceptanz in der Bevölkerung. Ganz im
Gegenteil könnten pauschale Mlndestabstärtde dafür sorgen, dass
Windenergiean lagen vermehrt In bisher unzerschnittenen Räumen projektiert werden
i und verstärkend auf Konflikte mit dem Natur- und Artenschutz wirken. Dass auch die
Akzeptanz in der Bevölkerung durch Mindestabstände nicht steigt, zeigt sich auch In
|der Studie „Mehr Abstand -~ mehr Akzeptanz?" von 2015 der Fachagentür für
Wlndenergie an fand e .V« MaRnahmen, welche dte Akzeptanz deutlich steigern sind
itransparertte Planungsverfahren, Möglichkeit der Bürgerbetefltgung nicht nur an den
|Planungsprozessen, sondern auch an den Investitionen und Erträgen derWfndKraft.

5. nur soweit zutreffend: für den Fall einer Eigeninitiative
Anlass der Stellungnahme

Form der Stellungnahme
0 schriftlich 0 per E-Maif

6. nur soweit zutreffend: bei Anwaltskanzleien Benennung des Auftraggebers

7. Ich stimme der Veröffentlichung meines Beitrags auf den Internetseiten des Thüringer
Landtags zu. . . . '

0 ja a nein

El Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen in ^len mitgeteilten Daten
werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

/r//, ?7.^. 2o
Unte

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



FfilENDS OF THE EARTH OERMANY

Abs.: BUND Thüringen eV.. Trommsdorffstraße 5,99084 Erfurt

Thüringer Landtag
Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten
Jürgen-Fuchs- Straße 1

99096 Erfurt
Thüringer Landtag

Zuschrift

7/778
zu Drs. 7/1584

Bund für Umwelt
und Nstur.sclmtz
Deutschiand e.V,

Frienris of the Eartii
Gennany

Landesverband
Thüringen e.V.

www.bund-thueringen.de

Erfurt.der23.11.20

Stellungnahme zur Änderung der Thüringer Bauordnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Beteiligung an dem o.g. Verfahren und die Möglichkeit zur Stellungnahme bedanken wir
uns. Wir nehmen zu dem Gesetzentwurf wie folgt Stellung:

Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU:
Ein pauschaler Mindestabstandvon 1.000 Metern zu Wohnbebauung führt weder zu mehr
Naturschutz noch zu einer höheren Akzeptanz in der Bevölkerung. Ganz im Gegenteil könnten
pauschale Mindestabstände dafür sorgen, dass Windenergieantagen vermehrt in bisher
unzerschnitterien Räumen projektiert werden und verstärkend auf Konflikte mit dem Natur- und
Artenschutz wirken. Dass auch die Akzeptanz in der Bevölkerung durch Mindestabstände nicht
steigt, zeigt sich auch in der Studie „Mehr Abstand - mehr Akzeptanz?" von 2015 der.
Fachagentur für Windenergie an Land e.V.. Maßnahmen, welche die Akzeptanz deutlich steigern
sind transparente Planungsverfahreni Möglichkeit der Bürgerbeteiiigung nicht nur an den
Planungsprozessen, sondern auch an den Investitionen und Erträgen derWindkraft.

Der BUND Thüringen lehnt daher pauschale Abstandsregelungen für Windkraftanlagen in der
Thüringer Bauordnung ab, da damit weder mehr Akzeptanz, noch eine Erreichung der Kiimazieie
gewährleistet ist Gleichwohl sind auch für die Windenergie die Kriterien der Nachhaltigkeit, des
Naturschutzes und des Immissionsschutzes streng zu berücksichtigen. Wenn diese Kriterien in
den Planungsverfahren berücksichtigt werden, lassen sich die Auswirkungen auf Natur und
Menschen auf ein Mindestmaß senken.

Mit freundlichen Grüßen

Landesgeschäftsführer

Hausanschrift:
BUND Thüfingen e.V.
landestjcschäftetelie
Tfommsdörffstraßc 5
99084 Erfurt

r BUND ist cJnantrkannterNaluMehutnerbgnd nach
mweltrechtsbehdfsgestti, Spenden sind steueiabzugsfähig.
chaften und Vermächtnisse an den BUND Thüringen sind von
(bschaflssteüer befreit. Wir Informieren Sie gerne.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteifigtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungs verfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzctokumentationsgesetz (ThürBeteiidokG) verpfitchtet, die nachfofgend
erbetenen angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fail als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der BetelHgtentränspsrenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den loternetseiten dos
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut teserHoh ausfüllen und zusammen mit der Steilungnahme senden!

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung - Einführun9 einer Abstandsregelung
von Wlndenergieanlagen zur Wohnbebauung

der CDU - Drucksache 7/1584 -Gesetzentwurf der^Fj:3ktfonen

e . ] Organ Jsationsform
i'ß^SfS'SS-

'iHiillilsffill
A^^liiiill Thüringer Energie- und

GreenTech-Agentur GmbH
GmbH

Geschäfts" oder Dienstadresse

!P^S^
!i'N^&%^i
i-^^äl Straße, Hausnummer (oder Postfach) Maihzerhofstraße 10

:^y^4^^
^fäw^:am,^^Sß^^i.

Postleitzahl, Ort 99084 Erfurt
^•?T^rt-?3c?/^l

Name .Vorname

'S^S'.'iig.:iH'y^,T^H^

f^äy^-
"^S^Sk^ D Geschäfts" oder Dlenstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird !n keinem Fall veröffentficht,)

^jS^.
i^^^s:

Straße, Hausnummer

l^^^i
Post!e!tzahf, Ort



^^¥

^sm

WiS!
Die LandesenergiBagentur ThEGA informiert unci berät Kommunen, Unternstimen und Bürger zu den Thomen der
Energlswands. Die ThEGA steht Für fachliches Know-how, fangjätirige Erfahrung und anbistBmeütfate Beratung. Für d!e
erfolgreiche Umseteung von Effizienz- und Klim^schutefnaßnahmsn .bringen wir Partner aus Wigsenschafl, Wirtschaft und
Politik zusammen und tragen so zum Gelingen der energle- und kllmapolHischert Ziels Thüringens be!,

VSK

i.^r'^^i^

i^^
l^^^i
l3^""1;";*

befürwortet,

abgelehnt,,
ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

msÄ^
Bitte fassen Sie. kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum

Ge setzgebungs verfahren zusammen!
(§6Abs,1Nr.4JhürBete11dol<G) . , '

Es bedarf einer differenzierteren Abstandsregetung zwischen Wohnbebauung
und Wlndenergieanlagen.'Vor allem für Repowering muss eine andere Regelung
ausgearbeitet werden und es fehit an Übergangsvorschriften.

1^'^^
M^ia^^^^i^^?s'^fSäSIgs

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6)

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

Wiw^M
?^-'^5\^;

(h welcher Form haben Sie sich geäußert?

i^ß.i^?5

asi.^^)?=::s^i

per E-Mail

Q per Brief

^^y^iM^^B^?
D nein (weiter mit Frage 7)

•%VA'??E5;
Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie ihren Auftraggöberl



^
^lrnme^3|e^iner,y0i^fferitl|chung :(ht'68:sGh!rtftttchetT;B6lti^ges[lri äef
BeteliJgientransRai^zdpkyment^tiön^
^^•^S^^ThüfBej^o?)®:^^?;-^

D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen In den mitgeteilten Daten werde ich Linverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschtuss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

;;0rt^ Datum :^'^^^'.^;^:^;^\^yi^

Erfurt, 23.11.2020

^Un^rsftlhirift'^ ^ '•^^Q^ ^•L:^. ^^. ^••^':

^^^

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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24. November 2020

Stellungnahme zur Drucksache 7/1584

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Anhörungsverfahren Drucksache 7/1584 (Drittes Gesetz zur Änderung der
Thüringer Bauordnung - Einführung einer Abstandsregelung von
WindenergieaniagenzurWohnbebauung) reichen wir anbei unsere
Stellungnahme ein,

Mit freundlichen Qrüßen

Geschäftsleftung

Stellungnahme ThEGA

Thüdngei Eneigie- und GKSiiTecli-Agenttif GiniiH tTiiECA) Voiiiiwide
des AnftkliKiate-*] rtnja Slegesnnmdi

EFREIB
EUROPA FÖB THÜIUNOEN
(UBOrJllttHtM tWWt fÖX flElilUHAU (HlWKXlUttn EUROPÄISCHE UNION



Stellungnahme der ThEGA.zum Gesetzentwurf der Fraktion der

CDU

hier; Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung
Einführung einer Abstandsregelung von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung

Auf Bundesebene wurde mit dem Inkrafttreten des neuen § 249 Abs. 3 BauGB eine
sogenannte Länderöffnungsklausel eingeführt, nach der die Länder die Möglichkeit
erhalten, landesgesetzfich Mindestabstände von maximal 1.000 Meter zwischen

Windenergieanlagen und zur baulichen Nutzungen zu Wohnzwecken festzulegen.

Diese Option soll nach dem Willen der CDU Fraktion mit der Drucksache 7/1584
genutzt und die Thüringer Bauordnung geändert werden.

Begründet wird der Änderungswunsch mitderAkzeptanzerhöhung gegenüber der
Windenergienutzung und der Schaffung von Schutzräumen für Wohnbebauung-

Anzumerken sei, dass bereits durch den Thüringer Windenergieerlass von 2016

bei derAusweisung von Vorranggebieten für die Windenergienutzung ein Abstand

zwischen Wohnbaufiächen und Mischgebieten von 1.000 m für

Windenergieaniagen ab einer Gesamthohe von 150 m empfohlen wird.

Dies wurde bei der Fortschreibung der Regionalpläne durch alle vier Regionale
Planungsgemeinschaften auch bedacht und in den jeweiligen Kriterien katafogen
festgelegt. In Mittelthüringen wurde dieser Abstand sogar darüber hinaus mit 1.250
m definiert,

Für eine Akzeptanzsteigerung durch verbindliche Abstände zwischen
Windenergieanlagen und Wohnbebauung, gibt es aktuell keine verifizierbaren
Belege. :

Eine Studie der Umweltpsychologen Hübner und Pohl, - Mehr Abstand - mehr
Akzeptanz? Ein umweltpsychologischerStudienvergSeich, kommt zu dem Schluss,

dass sich kein signifikant bedeutsamer Zusammenhang zwischen dem Abstand zur
Wohnbebauung und der Akzeptanz für Windenergieanlagen empirisch belegen
fässt

Akzeptanz kann somit nicht durch Abstände geschaffen werden, sondern muss

durch Beteiligung erarbeitet werden. Dabei ist nicht nur die finanzielle Beteiligung



gefragt, sondern auch die informelle und wenn möglich auch die plänerische

Beteiligung zu einem frühen Zeitpunkt.

Was an der Gesetzesinitiative fehlt, ist eine gesamtheitliche Betrachtung bzw. ein

nachvoltziehbarer Ansatz bezüglich der Thematik Windenergienutzung. Neben der

fest verbindlichen Regelung des Abstandes zwischen Windenergieaniage und
Wohnbebauung, steht weiterhin der Antrag zur Änderung des Waldgesetzes mit

dem Ziel des Verbotes von Windenergieanlagen in Waldflächen, im Raum. Dabei
wurde in den Koaiitionsverhandlungen im Herbst 2014 von der CDU noch einer

zumindest partiellen Nutzung bzw. Öffnung des Waldes für die Errichtung
derartiger Anlagen zugestimmt

Mit. der gesetzlichen Festlegung des 1.000 m - Abstandes zur Wohnbebauung,

dieser zu einem harten Kriterium würde und mithin nach Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichts aus rechtlichen Gründen einer weiteren Abwägung

entzogen ist, schränkt sich der planerische Gestaltungsspielraum für die

Ausweisung von Vorranggebieten Windenergie in nicht unerheblicher Weise ein.

Vor diesem Hintergrund und in diesem Zusammenhang sollte daher dezidiert

überdacht werden, ob der Antrag zur Änderung des Waldgesetzes so

aufrechterhalten werden sollte (siehe auch Stellungnahme zum Änderungsantrag

Thüringer Waidgesetz). ,

In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass die Regionalen

Planungsgemeinschaften u.a. dazu verpflichtet sind, einen angemessenen
Interessenausgfeich für Flachen zu finden, auf denen bereits Windenergieanlagen

unterhalb des 1.000 m Abstandes errichtet worden sind. Hier sind die

EEgentumsinteressen der betroffenen Anlagenbetreiber, der Ftächenbesitzer sowie

der Kommunen im Sinne des Gegenstromprinzips nach Raumordnungsgesetz, die

entsprechende Vorbelasturig der Landschaft.sowie der durch die Bestandsanlagen
eingetretene GewöhnungseffeRt bei der Bestimmung- der weichen

Abstandskriterienzu berücksichtigen.

Es wird sowohl den Regionalen PfanungsgemeJnschaften, wie quch den willigen

Kommunen jegliche Planerische Gestaltungsmögliöhkeit für das Repowering von
Aitstandorten unter 1.000 m Abstand genommen. Unter dem Gesichtspunkt, dass

die Fraktion der CDU einen Antrag zur Erstellung einer Repoweringstrategte

eingebrachf hat, verwundert das und ist nicht" nachvollziehbar.



Laut Gesetzesentwurf sollen Wohngehäude im Rahmen ' von

Außenbereichssatzungen nach §35, Abs.6 BauGB mit bedacht werden und 1.000

•m Abstand muss eingehalten werden. Dieser Passus wird als kritisch angesehen,

da relativ einfach von Kommunen, Splittersiedlung und Einzelgehöfte, über eine
Außenbereichssalzung als schutzwürdige Wohnnutzung eingestuft werden,

obwohl sie von ihrem Standortcharakter im Außenbereich gerade nicht
vordergründig zurWohnnutzung geprägt sind.
Für diese Gebiete ist im Gesetzesentwurf eine Abstufung des Abstandes von 1.000
m vorzunehmen, da. sonst auch die Befürchtung besteht, dass man die 1%

Landesfläche zu Windenergienutzung nicht bereitstellen kann.

Insgesamt ist zu konstatieren, dass der Gesetzesentwurf geprüft und überarbeitet

werden muss, vor allem gibt es auch keine Regelungen zu Übergangsfristen, die

dringend für die Regionalplanung. laufende Genehmigungsverfahren aber auch
aus Investitionsschutz für die oftmals sehr lange Planung von
Windenergleprojekten gelten müssen.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formbfatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Seteiligtentransparenzdokumentatlonsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die steh mit einem schriftlichen Beitrag an einem
G esetzgebungs verfahre n beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteltdokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden In Jedem Fall als verpflichtende
Mlndestlnformatfonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteitcfoRG fn der Betelllgtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gut feserHch ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme sendwf

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung - Einführung einer
Abstandsregelung von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
Drucksache7/1584" • .

1,

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer Juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z, B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstatt, KÖrperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§5 Abs. 1 Nr. 1. 2ThürBet9ildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Industrie- und Handelskammer Erfurt

Geschäfts" oder Djenstadresse

Straße,. Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organ tsationsform

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Arnstädter Str. 34

99096 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBetelldokG)

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstaöresse Q Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderiich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Dis Wohnadresse

wird In keinem Fall veröffentifcht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4,

5.

ü.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer Inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
E§ 5 Abs, 1 Nr. 3 ThürBetei(dokG)

Interessenvertretung der regionalen Wirtschaft in Mittel-, Nord- und Westthüringen

Haben Sie In Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

a befürwortet,
^ abgelehnt,
3 ergänzungs- bzw. änderungsbedürftlg eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftilchen Beitrages zum
Sesetzgebungsverfahren zusammenf

;§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThÜrBetelldokG)

Die BerücKsichtigung von Mindestabständen bei derAusweisung von Windvorrang-
gebieten (Abwägungskrjterien) im Rahmen der Erstellung von Regionalplänen
ist ausreichend.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
iinzureichen?
§ 5 Abs. 1 Nr. S ThürBeteildokG)

3 ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) Q nein

Venn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?.

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

per E-Mall

^ per Brief

^aben Sie sich als Anwalts kanzle l Im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
im Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
i 5 Abs. 1 Nr, 6 ThürBeteifdokQ)

] Ja . 8 nein (weiter mit Frage 7)

Venn Sfe die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages In der
Beteiligtentransparenzdokumentationzu?
(§5 Abs. 1 Sate2ThUfßetolldokG}

0 ja K. nejn

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und Vollständig keit der Angaben,
Änderungen In den mitgeteilten Daten werde ich unverzügftch und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

Erfurt, 20.11.2020

Unterschrtft

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



TN'iR . l. )\i^) I-A'- l^j^ i

1 ^ o/; .^('.•''i 1 ^: '^
Anlage 3

Formbfatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betelllgtenfransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsyerfahren beteiligt hat, Ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesefz (ThürBeteifdokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbet@nen Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen,

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiIdokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den fntemetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserfich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

' Zu^/^hem ^Gesetzentwurf .häb^n;Sie sich

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung ~ Einführung einer
Abstandsregelung von Windkraftanlagen zurWohnbebauung
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1584-

\:

.2.:^.-

Haben Sie'sEch'als Vertreter einerjuristischeh Person geäußert/d/h. als Vertreter'eiher
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
GenQssenschaft oder öffentliche Anstalt, KÖrperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)? ;
(§ 5 Abs.^1 Nr. 1,2 ThürBeteiIdokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.}

Name

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

. 'TH-L^I^ l/ <?. v{.

Müilr<i'\i'cii y

^\^^ Pi'f-l/-€^^f-sL

Habe? :Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h, als Privatperson?
[§5^bs:^/Nr.1;2thürBeteildokG)

Name Vorname

a Geschäfte- oder Dienstadresse a Wohnadresse

'Hinweis; Angaben zur Wohnadr&sse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
tiird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.;
Was;istäerSchwerpypkt1hrer inhaltlichen oder beruflichen T^
(§;5Abs;1Nr.'.3ThÜrBeEö[[dokG),:1'1;::^:,/^1. „ "•:• • ', :...••',,";• l'.;'' :-."..:'^ •..':>•• 1;;

fr/^-er

.Haben Sje:in Ihrem schrjfth'chen Beitrag die. entworfenen Regeiupgeh insgesamt eher.' :;

W. Z ^ befürwortet,
a abgelehnt,
D ergänzungs" bzw. ändern n gsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) llires schriftiichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteJidokG)

^iiS////^^lff^ ^Cipi, Ml^ch^Cfh^^ü/ u^/ ^^oö ^

.^^ ^'E~/l ^i AUE/' ^ö .

5.

Wurden Sie yom .Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungs.vorhaben
einzureichen? ' ; : .

.(§ SAbs.:1 Nr. SJhürBeteildpkG)

^^ ja (Hinvrefs: weiter mit Frage 6) a. nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

per E-Maj!

^ per Brief

hiaben Sje sich als Ahvvalfskanzlei .im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftächen Beitragen
amGesetzgebiLtngsverfahren^eteiijgt9:; ' , ...,'" ; ;: - /V •i:.:..~.; .:••:.:"'..'—1"/:^ •

(§;5^^^.^n6ThurBeEejtdqRGJi':\ •^:;-/.i;Y:^.^^ -'. .'•, • -'. •^~: ••'. ...'"<; .: .':';'; ":^:^

a ja nein (weiter mit Frage 7)

/Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7;
Stimmen, SiejeinerVeroffenffich.unfi Ihres schrjftfichen
^eteiiigtentranspärenzdQHymentatiQnzu? •
(§5,'Abs.'tSatz2.ThürBete)ld(}|<ö),::-,;,-;:.ll'':.';. ,;',• '. ••• '..'; ^. ,'.

in der-

K ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschfuss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

.prf,Datum:.-;'":.^;.;^\"-..^.Y'^1 \'/,i ';'":. " ;,'..,' .':''.'.;

AWi ^.ft +^{ /. ^s/ tcf\ Zö'L/!

Unteröchrifr: .

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Thüringer Landesverband

Energiewende mit Vernunft e. V.

THLEmV
BOndnli Thüringer BOrgerlnltlatlvon

THlEmV e. V., Thomas Heßtgnd, Mohrfntal 8, 9944g Rittersdorf

Thüringer Landtag
Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten

Jürgen-Fuchs-Straße 1

99096 Erfurt

Per E-Mail:
<k r^ o +C*+(~k l l^^i

Den Mitgliedern des

rt8ll9(®.landtagithuerifl6t
7̂zlunnger Landtag

Z u s~c h r i f 1

7 / 786 ;
^t P^/^xf^

'n.de

24,11
POST

,20_20 10;H3 _, Rittersdorf, 22.11.2020
^86^f<30^o -"—"—

Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtages

Betr.: Gesetzentwurf der Fraktion der CDU: Drittes Gesetz zur Änderung der
Thüringer Bauordnung - Einführung einer Abstands-regelung von Windkraft-
anlagen zur Wohnbebauung (Drucksache 7/1584)

Sehr geehrte Mitglieder des Thüringer Landtages,'
sehr geehrte Damen und Herren,

(Die 6 dazugehörigen Anlagen werden
Aufgrund ihres Umfangs nur im AIS
Eingestellt und zusätzlich per E-Mail
verteilt.)

derAusschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten (AflLF) hat in seiner 7. Sitzung, am
15. Oktober 2020 beschlossen, zum im Betreff genannten Gesetzentwurf ein schriftliches
Anhörungsverfahren durchzuführen. Der Thüringer Landesverband Energiewende mit Vernunft
e. V. (THLEmV) wurde mit Schreiben der Thüringer Landtagsverwaltung vom 16. Oktober 2020
gebeten, seine Auffassung zur Drucksache 7/1584 bis zum 23.11.2020 darzulegen.

Der THLEmV gibt zur beabsichtigten Änderung der Thüringer Bauordnung folgende Stellung-
nähme ab. DieMitglieder im AflLF werden gebeten, die Hinweise und Argumente der Stellung-
nähme zur Kenntnis zu nehmen und entsprechend zu berücksichtigen.

0. Vorbemerkungen:

Der THLEmV vertritt in Thüringen seine Mitglieder, 60 Bürgerinitiativen (Bl'n) und Kommunen,
die dem Landesverband beigetreten sind.

Die Stellungnahme des THLEmV enthält:

1. die grundsätzliche Position des THLEmV zur Abstandsregung von Windenergieanlagen,
2. die Auffassung und Bewertung zum vorliegenden Gesetzentwurf (Drucksache 7/1584) und
3. weitere Informationen zu schädlichen Emissionen bei zu geringem Abstand von WEA.



1. Die grundsätzliche Position des THLEmV zur Abstandsregung von Windener-
gieanlagen (WEA)

DerTHLEmV hält prinzipiell an der ForderunQ nach einer lOH-Abstandsreaeluna fest.

Eine. lOH-Abstandsregelung, ist bei immer größer werdenden WEA-Gesamthöhen, insb. bei so-

genannten Schwachwindanlagen, durch die physikalisch bedingt höheren Infraschall-Emissionen
gerechtfertigt und geboten (Vorsorgeprinzip zum Gesundheitsschutz).

Eine aerinaere Abstandsrealunc] als 10H wirkt sich evident und lancifristici folcienschw.er auf das
Wohlbefinden und den Gesundheitszustand der Menschen im nahen Siedlungsraum aus!
Die einziae reale Risikovorsorfle_bei_lnfraschall besteht in einem ausreichend großen Sicherheits-
abstand von den Schallemissionsauellen (WEA, Windparks:) zurWohnbebauung.

Besonders zu berücksichtige ist dabei, dass sich Menschen den überwiegenden Teil ihrer
Lebenszeit im Wohnbereich aufhalten und der besondere Schutzbereich Wohnung, einen per-
sönlichen Schutzraum, ein Jedermann-Grundrecht (gem. Art. 13 und 19 Gundgesetz) darstellt.
Außerdem dient der Schlaf der Menschen in der Wohnung der körperlichen Erholung und
Stärkung des Immunsystems, derAusschüttung von Wachstumshormonen, der Regulierung des
Stoffwechsels und der geistigen Erholung. Daher hat der „Wohn- und Schlafraum" einen
besonders hohen Stellenwert im Leben; er dient der Gesunderhaltung und dem Wohlbefinden.
Vergl. Anlage 1: Offener Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von Rubikone Team
Von Boetticherund Anlage 2: Dr. med. Thomas Stiller Infraschall- Bumerang der Energiewende.

Als 2014.vom Bundestag im Baugesetzbuch (BauGB) eine Länderöffnungsklausel (§ 249 Abs. 3
BauGB) beschlQssen wurde, konnten die Länder die Möglichkeit nutzen den räumlichen
Geltungsbereich derAußenbereichsprivilegierung für Windenergie neu zu bestimmen und dazu
bis Ende 2015 ein Landesgesetz verabschieden. Die Regierungskoalition in Thüringen (TH) -
SPD, LINKE und GRÜNE - hat ihren Bürgern eine solche Abstandsregelung bewusst verweigert
und die Frist verstreichen lassen.

Als einziges Bundesland machte der Freistaat Bayern (BY) von der im BauGB befristeten
Möglichkeit Gebrauch, pauschale Abstände zwischen WEA und Wohngebäuden im Landesrecht
festzulegen (lOH-Abstandsregelung in BY).
Der Mindestabstand zwischen WEA und Wohngebäuden im Innenbereich muss seither in BY
grundsätzlich das Zehnfache der Gesamthöhe derWEA betragen (lOH-Regel). Moderne Wind-
energieanlagen insbes. im windschwächeren Binnenland erreichen Gesamthöhen von 200 m und
mehr. Daraus resultiert ein faktischer Siedlungsabstand von 2.000 m und mehr. Ausnahmen von
dieser Regelung sieht die Bayerische Landesbauordnung für die Darstellungen in Flächennutz-
ungsplänen vor.

Mit der Neufassung des § 249 Absatz 3 im BauGB, geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
8. August 2020 (BGBI. l S. 1793) Quelle:
https://www.bc]b|.de/xaver/babl/text.xav?SID=&tf=xaver.comDonent.Text 0&tocf=&amf=&hlf=xa
ver.component.Hitlist 0&bk=babl&start=%2F%2F*%5B%40node id%3D%27632472%27%5D&
skin=Ddf&tlevel=-2&nohist=1
können die Länder in Landesgesetzen den Bezugspunkt (bauliche Nutzung zu Wohnzwecken)
den Mindestabstand zu WEA festlegen. Allerdings ist der -Mindestabstand durch die neue
Bundesrealuno nun auf maximal 1.000 m zur Mitte des Mastfußes der WEA begrenzt. Darüber
hinaus können die Länder weitere Regelungen treffen, insb. auch zur Auswirkung der Abstände
auf bestehende Flächennutzung- oder Regionalpläne. Bestehende Regelungen zu bisherigen
Mindestabständen, z. B. die 10H-Regel in BY, die auf Grundlage der bisher bestehenden
Länderöffnungsklausel des § 249 Absatz 3 BauGB schon getroffen wurden, haben Bestand.
Thürinaen hat eine solche Chance auf Dauer verwirkt.
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Wenn nun in Thüringen nachträglich mit dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU (Drittes Gesetz
zur Änderung der Thüringer Bauordnung) die Einführung einer Abstandsregelunci von WEA zur
Wohnbebauuna von zumindest _1.000_/Wefern landeseinheillich festgelegt wird, wird dies
gemäß VorsoraeDrinzip den Anforderuncjen an den Gesundheitsschutz der Menschen nicht mehr
ausreichend (im notwendigen Maß) gerecht!

2. Zum Gesetzentwurf (Drucksache 7/1584)

Zu A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Ziel die Akzeptanz für Windenergieanlagen zu erhöhen und gleichzeitig Schutzräume zur
Wohnbebauung zu schaffen, indem Thüringen mit § 249 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) die
Möglichkeit nutzt, landesgesetzlich Mindestabstände von höchstens 1.000 Metern zur bezeich-
neten baulichen Nutzunaen von Wohnzwecken aufzunehmen, ist im Rahmen der nun bestehen-
den bundesrechtlichen Vorschriften nur ein sehr kleiner Schritt in die richtige Richtunfl.

Die Regelung sollte jedoch den Gesetzgeber und vor allem die Bürger (Wähler) nicht glauben
lassen, dass damit das physikalische Grundproblem der socj. Enemiewende und das Problem
der gesundheitlichen Beeinträchticiuno der betroffenen Bevölkerung mit verheerenden Langzeit-
ynd_Spätfol9en_(veryrsachtdurch,EmissiQnen_der WEA) gelöst werden kann,

An dieser Stelle sei an das ebenfalls verkannte Risiko und die viel zu späte Reaktion der/des
Gesetzgeber/s auf das bis heute nicht gelöste Asbestproblem erinnert. Asbest galt einst als
Heilsbringer in der Bauindustrie; brachte jedoch langfristig folgenschwere Gesundheitsschäden,
Obwohl der Baustoff (Asbest) seit langer Zeit verbotenen ist gibt es immer noch allein in
Deutschland ca.1.500 Asbesttote jährlich.
Quelle: https://www.haufe.de/arbeitsschutz/flesundheit-umwelt/asbest-erschrecken_de-zahlen-

zu-einem-laenast-verbotenen-baustoff 94 292Q74.html

Zu B.Lösung

Falls Thüringen nun von der Länderöffnungsklausel im BauGB Gebrauch macht und den
Mindestabstand ciesetzlich auf einheitlich 1.000 Meter festsetzt, welcher für alle Gebiete mit
baulicher Nutzuna zu Wohnzwecken aelten soll, ist das dennoch bearüßenswert.
Das wäre erstmals eine thüringenweite und damit landeseinheitliche Regelunci zu den WEA-
Abständen zu Siedlunflsflächen - über die Grenzen der Planungsgemeinschaften hinaus (Einheit-
lichkeit der Verwaltung und Gleichbehandlungsgrundsatz).
Ohne eine solche gesetzliche Regelung bestände sonst die Gefahr, dass die .allgemeinen
Normen im BauGB nach subjektivem Ermessen weiterhin unterlaufen werden könnten.
In dem Zusammenhang wird auf die unterschiedlichen „harten" und „weichen" „Tabuzonen"

(Abstandskriterien) in den Kriterienkatalocjen zur Ausweisunq der Vorranqgebiete Windenerciie
der vier Planunc)sreqionen_in Thürincjen hinflewiesen.

Selbstredend wird auch vom THLEmV davon ausgegangen, dass
- weitergehende Vorsörgeabstände, die von Planungsträgern für die in den Planungsregionen
aufzustellenden Regionalpläne festoelegt werden können, ausdrücklich unberührt bleiben sowie
- die Abstandskriterien von mehr als 1.000 Metern, die vor dem 08. August 2020 (beschlossenes
Artikelgesetz) bzw. vor dem 13. August 2020 (Veröffentlichung des Artikelgesetzes im Bundes-
gesetzblatt) in den Regionalplänen festgelegt waren, Bestand haben und weiterhin gelten.

Nach der vorliegenden Neufassung des 8 91 ThürBO werden Wohnflebäude und Splittersied-
lungen im Außenberejch_nichtmit umfasst, es sei dennjn derzyständi(ien_Gebietskörperschaft
(Gemeinde) existiert dazu eine Außenbereichssatzuna.

Noch ein formeller Hinweis: Mit der Änderung der ThürBO ist der erledigte bisherige „§ 91
Erfahrungsbericht" durch den neuen „§ 91 Windenergie" zu ersetzen.

Zu C. Alternativen

Aus Gründen einer Ungleichbehandlung und Intransparenz wird die Einführung unterschiedlicher
Mindestabstände für unterschiedliche Wöhnnutzungen abgelehnt.



Der Verzicht auf die Einführung eines gesetzlichen Mindestabstands ist nicht opportun, da in
dem Fall die schwache Akzeptanz zu WEA noch mehr leiden würde und auch der immer noch zu
geringe Abstand (Schutzraum) zu jedweder Wohnbebauung verspielt wird.

Zu D. Kosten

Kein Kommentar.

3. Weitere Informationen zu schädlichen Emissionen bei zu geringem Abstand von
WEA

Das WEA Infraschall (IS) erzeugen und emittieren ist unumstritten. Bisher wird allerdings der IS
bei der Projektierung (Schallprognose) und dem Betrieb von WEA nicht berücksichtigt, weil die
Windkrafthersteller und Betreiber dazu gesetzlich nicht verpflichtet sind.

Alle bisher angewendeten Regelungen sind zwischenzeitlich überholt und befassen sich nur mit
hörbaren Schall, gemessen in dB(A).

Die z. Z. gültigen Normen, TA-Lärm (Stand 26. August 1998), DIN 61400, VDE 0127-11
Schallemissionen von WEA, bewerten nur den Schallleistungspegel in dB(A), gemessen im
zeitlichen Mittelwert (Terzspektrum). Die damit gewonnenen Schallprognosen und Emissions-
/Immissionsmessungen enthalten keinen IS, schon gar nicht den IS kleiner 8 Hz. Die Frequenzen
kleiner 8 Hz sind für die Gesuhdheitsprobleme der Betroffenen (beginnend mit Schlafstörungen
bis hin zu Nasenbluten, Tinnitus, Kopfschmerz, Schwindelgefühle, Herzrasen) haupt-
verantwortlich. Auch die z. Z. in Überarbeitung befindliche DIN 45680, niederfrequenter Schall,
lässt in der vorgelegten Form keine umfassende Lösung erwarten.

Seit 2014 liegt die UBA Machbarkeitsstudie Infraschall vor. In dieser Machbarkeitsstudie wird
festgestellt, was getan werden müsste. Leider lässt die Umsetzung in gesetzlich verbindliche
Regelwerke schwer (grob fahrlässig) zu wünschen übrig.

Damit sich de.r AflLF ein Bild vom neusten wissenschaftlichen Stand machen kann, werden
diesbezüglich vier Dokumente als Anlagen 3 bis 6 beigefügt. In den Dokumenten wird ver-
ständlich und nachvollziehbar erklärt, was am IS von WEA im Vergleich mit IS aus natürlichen
Quellen besonders abweichend und beachtenswert ist. Die Quellen belegen u. a. die Notwen-
diakeit der gesetzlichen Festlegung von maximal und rechtlich möglichen Abstandsrefleluncien.

Gesamtvotum:

Aus den vorgenannten Gründen wird der Gesetzentwurf zur ThürBO in der Neufassung des
„§ 91 Windeneraie" arundsätzlich befürwortet.
Abschließend stellt der THLEmV ausdrücklich fest, dass der Gesetzentwurf trotz maximaler Aus-
schöpfuno der gesetzlichen Recieluncj vom Bund nicht annähernd angemessen und ausreichend
ist, um dem Vorsoraeprinzip und dem Gesundheitsschutz der Menschen im Umfeld von WEA und
Windparksim notwendigen Maß zu entsprechen.

Mit freundlichen Grüßen 6 Anlagen:

1. Offener Brief an den Bundeswirtschaftsminister
2. Dr. med. Thomas Carl Stiller, zu Infraschall
3. Prof. Roos, Infraschall aus Windenergieanlagen
4. Prof. Roos, gesundh. Beurteilung von Infraschall

5. Statement zur UBA-Studie
FIS-Stellungnahme zur DIN Norm 45680
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v.Boetticher,Stuifenstr.2,73453Abtsgmünd

Herrn

Peter Altmaier

Deutscher Bundestag
Platz der Republik l

11011 Berlin

Offener Brief 19.12.2019

Sehr geehrter Herr Altmaier

Nicht nur Umwelt- und Artenschutz sondern Menschenschutz sollte das oberste Gebot sein.

Was nützt ein sog. umstrittener Klimaschutz, wenn Menschen durch Z.B. die Windenergie

Schaden an ihrer Gesundheit nehmen?

Wir schließen uns Vernunftkraft an, wenn die Energiewende mit 10H nicht machbar ist,

dann ist Deutschland das falsche Land für diese Energiewende!"

Wer kann verantworten, wenn 30% der an Windpark Lebenden erkranken, wie Dr. Mayer

in einem Vortrag aufzeigte.

Seite l
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Dr. med. Bernhard Voigt schrieb: „Es ist im höchsten Maße unverantwortlich von einem

Gesundheitsministerium zu behaupten, dass tieffrequenter Schall keine physiologische

Wirkung haben könne, wenn öffentlich zugängliche experimentelle Ergebnisse das Gegenteil

beweisen. Das Gesundheitsministerium versagt der Öffentlichkeit den Schutz vor den

potenziellen Risiken des niederfrequenten Schalls durch seinen Mangel an objektiver und

ausgewogener Beurteilung." (aus einem Brief von Prof. A.SALT, Washington University, St.

Louis, USA, an das Gesundheitsministerium in Victoria, AUS.)

Einen eindrucksvollen Bericht zum Windturbinen-Syndrom gibt die amerikanische

Medizinerin Dr. NINA PIERPONT in ihrem Buch „Wind-Turbine-Syndrome - A Report on a

natural Experiment".

PIERPONT untersuchte über 4 Jahre in Form einer Fall-/Kontrollstudie mit statistischer

Sicherung der Ergebnisse 10 Familien mit 38 Personen, die in der Nähe (innerhalb von 3 km)

von WKA (1,5 - 3 MW) wohnten, die nach 2004 errichtet wurden. Sie stellte bei diesen

Personen Krankheitssymptome fest, die konsistent von Person zu Person waren, weshalb Sie

die Bezeichnung Wind Turbinen Syndrom als gerechtfertigt ansah. Die Symptome des WTS

traten erst auf, nachdem die WKA in Betrieb genommen worden waren, sie verschwanden,

wenn die Familien ihre Häuser verließen, und traten erneut auf, sobald die Familien wieder

in ihre Häuser zurückkehrten. 9 der 10 Familien haben ihre Häuser wegen der Beschwerden

für immer verlassen.

Ergebnisse ihrer Studie:

l. Alle Probanden litten unter Schlafstörungen, verbunden mit nächtlicher Angst,

Herzrasen und nächtlichem Harndrang.

2. Die Hälfte der Personen hatte Kopfschmerzen während der Einwirkung.

3. Auffallend viele litten unter Tinnitus während der Einwirkung.

4. Mehrheitlich litten die Erwachsenen der Studie unter Symptomen wie:

a. inneres Pochen, Zittern, Vibrieren

b. Nervosität, Unruhe, Angst, das Bedürfnis zu fliehen

c. Schwitzen, schneller Herzschlag, Ubelkeit.

5. Fast alle Probanden litten unter Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, hinzu kam

der teilweise Verlust von kognitiven Fähigkeiten, z. B. nachlassende Leistungen von Kindern

in der Schule.

6. Bei den meisten Personen, Erwachsenen oder Kindern, kam es zu erhöhter Reizbarkeit

oderZornanfällen.

Seite 2
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7. Ein weiteres Kernsymptom war nachlassende Motivation und Aktivität, verbunden mit

bleierner Müdigkeit, vielleicht auch als Zeichen des Schlafmangels.

Das innerliche Zittern, Pochen oder Pulsieren und der damit verbundene Komplex von

Nervosität, Angst, Alarm, Reizbarkeit, Herzrasen, Übelkeit und Schlafstörungen stellen den

Beschwerdekomplex dar, den sie als Windturbinen Syndrom, bezeichnet.

Etwa zwei Drittel der Erwachsenen (14 von 21) wiesen Symptome des WTS auf. Bei 7 von

10 an der Studie teilnehmenden Kindern und Teenagern, welche die Schule besuchten (Alter

5 -17), war ein Nachlassen in der schulischen Leistung im Vergleich zum Zeitraum vor der

Exposition zu verzeichnen, hingegen trat eine beachtenswerte Verbesserung ein, nachdem

die Familien von den WKA weggezogen waren. Die Schlüsselrolle für das Verständnis des

WTS spielt das Otolithenorgan, ein Bestandteil des Gleichgewichtsorgans. Amerikanische

Forscher konnten 2008 nachweisen, dass das Vestibulärsystem des Menschen eine sehr

hohe Sensitivität für Vibrationen und niedrige Frequenzen hat.

Prof. Dr. Werner Mathys (siehe Anlage Argumente Gesundheit) Windenergieanlagen

emittieren hörbaren Schall und Infraschall. Darüber gibt es keinen Zweifel.

Große Zweifel bestehen jedoch an der Art und Weise, wie damit in den Ländern in Hinblick

auf den weiteren Ausbau der Windenergie umgegangen wird.

Schallemissionen moderner und großer Windkraftanlagen steigen im Falle von Windparks

auf weit über 20 Kilometer (BGR) zeigen Untersuchungen der BGR (Bundesanstalt für

Geowissenschaften und Rohstoffe.

Wird hier Gesundheitsschutz dem Ziel der sogenannten Energiewende geopfert?

Nimmt man Gesundheitsschädigungen billigend in Kauf?

Dr. Fugger: Wie weit Infraschall reicht, sollen folgende Beispiele verdeutlichen:
Wenn in den USA Sensoren zur Erfassung von „seismischen Aktivitäten" - sprich Erdbeben -

aufgestellt werden, so müssen diese einen Mindestabstand von 20 bis 25 km zu Windparks

einhalten, damit die Messungen nicht von dem dort ausgehenden Infraschall verfälscht

werden.

Aber auch in Deutschland kennt man solche Abstände:

Im Rahmen des Atomwaffen-Sperrvertrages wurden in Deutschland im Jahre 2005

Messstationen zur Infraschall-Uberwachung eingerichtet.

Industrieparks mit Megawatt-Windkraftanlagen, die in der Nähe von solchen Messstationen

errichtet werden sollen, müssen einen Abstand von 25 km einhalten damit die Arbeit der

Messstationen auch bei ungünstigen Wetterlagen nicht gestört wird (Cerrana u.a.,

Bundesanstalt für Geowissenschaften 2005).

In einer der wenigen gut dokumentierten deutschen Untersuchung hat man 2005 eine

weibliche Versuchsperson einem Infraschall ausgesetzt, der von einem einzelnen großen 5-

MW-Windrad bei ruhigem Wetter in einer Entfernung von 15 km ankam. Die Versuchs-

person konnte den Infraschall nicht wahrnehmen und ihn natürlich auch nicht hören.

Selbst in dieser Entfernung vom 15 km konnte man veränderte Gehirnströme messen

(Weiler 2005).

Seite 3
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Die einzige echte Risikovorsorge beim Infraschall besteht also in einem ausreichend großen

Sicherheits-Abstand zur Wohnbebauung.

Es ist aber in der Medizin bekannt, dass chronische Krankheiten nach dem Dosis-

Wirkungsprinzip entstehen (Dosis im Körper ist das Produkt aus Intensität mal

Wirkungsdauer) ->„Die Dosis macht das Gift".

Dies macht plausibel, warum Infraschallfolgen erst nach Monaten oder Jahren der

Belastung entstehen können und die Ursache der Erkrankungen somit verschleiert wird.

Wer übernimmt die Verantwortung für chronische Gesundheitsschäden, die sich erst in

einigen Jahren bemerkbar machen?

Wenn die Energiewende mit 10H nicht machbar ist, dann ist Deutschland das falsche Land

für diese Energiewende!

Das höchste Gut der Menschen ist ihre Gesundheit. Setzen Sie sich für die Menschen ein.

Mit freundlichen Grüßen

RubikoneTeam

Von Boetticher
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Dr. med. Thomas Carl Stiller 27. März 2017

htips://www.deutscherarbeitqeberverband.de/aktnelles/2Q17/2017_ 03 27. dav aktuelles en
erQiefraoe.html

Infraschall - der Bumerang der Energiewende

"Ich fühle, was Du nicht hören kannst." So beschreiben Anwohner gerade von

Windkraftanlagen oft ihre Beschwerden, ausgelöst durch niederfrequente Geräusche
(Infraschall). Aber was ist die Ursache von Infraschall, welche Auswirkungen hat er auf
Menschen, welche Normen regeln die erlaubten Schallemissionen und was ist der Stand der
1/1//ssensc/iaff auf diese Fragen? Ein "Die Energiefrage"-Gastbeitrag von Dr. med Thomas
Carl Stiller.

Unhörbarer aber biophysiologisch wirksamer Schall ist keine Science Fiction, sondern eine
zunehmende Bedrohung für die Gesundheit. Zunächst ein paar physikalische Grundlagen:
Schall ist die Druckänderung in einem Medium wie Z.B. Luft und breitet sich wellenförmig um
die Quelle aus. Je tiefer die Frequenz, desto weiter wird Schall in der Luft transportiert.
Sehr tiefe Frequenzen werden zudem auch durch geschlossene Gebäude hindurch
übertragen. Durch Schallreflexionen und Uberlagerungen kann er dann örtlich zu
überhöhten Schalldruckwerten führen. Generell werden Töne und Geräusche über
Frequenz, Klangfarbe und Lautstärke beschrieben. Das menschliche Gehör kann
Frequenzen etwa im Bereich von 20.000 Hz, also Schwingungen pro Sekunde (hohe Töne)
bis 20 Hz (tiefe Töne) hören. Der Schallbereich oberhalb einer Frequenz von 20.000 Hz wird
als Ultraschall, unterhalb von 200 Hz als tieffrequenter Schall, unterhalb von 20 Hz als
Infraschall bezeichnet. Sowohl Infra- als auch Ultraschall werden vom Ohr nicht mehr
wahrgenommen, für Infraschall hat der Körper aber eine subtile Wahrnehmung, und manche
Menschen sind für tieffrequenten Schall besonders empfindlich.

In der Natur sind tieffrequente Schwingungen allgegenwärtig. Beispielsweise wird das
Meeresrauschen über viele hundert Kilometer in der Atmosphäre übertragen, manche
Zugvögel orientieren sich daran. Der Schalldruck natürlicher Geräusche im
Infraschallbereich ist allerdings recht gleichmäßig auf die verschiedenen Frequenzen verteilt
und wird vom Menschen nicht als störend empfunden. Der Infraschall von Windkraftanlagen
ist noch kilometerweit messbar(1).



Demgegenüber trifft der Mensch auf technisch erzeugten Infraschall oft in seiner nächsten
Umgebung. In Wohngebieten kommen im Zeitalter der Energieeffizienz-Vorschriften für
Neubauten immer häufiger Luftwärmepumpen als Energiequelle zum Einsatz, die in der
Anschaffung günstiger als viele andere Heizsysteme sind. Im Betrieb sind sie aber häufig
lästig für die Nachbarn, wenn die Kompressoren zu laut sind und zu lange laufen. Noch
problematischer sind Windkraftanlagen, insbesondere die modernen Großanlagen, die
zumeist vor Dörfern und Siedlungen in geringem Abstand zurWohnbebauung platziert
werden. Bei jedem Durchgang eines Rotorblatts vor dem Mast wird eine Druckwelle erzeugt,
viele Menschen nehmen diese als periodisches "Wummern" wahr, manchmal auch im

Abstand von mehreren Kilometern.

Die Folgen von technisch erzeugtem Infraschall werden erst allmählich verstanden. Etwa 10
- 30 Prozent der Bevölkerung sind für Infraschall empfindlich. Diese Menschen, in
Deutschland mehrere Millionen, entwickeln zahlreiche Symptome, die wir.Ärzte erst
allmählich zuordnen lernen. Die niederfrequenten Schwingungen aus Kompressoren und
Windkraftanlagen erzeugen bei diesen Menschen Stressreaktionen, die sich u.a. in
Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Ubelkeit, Tinnitus, Sehstörungen, Schwindel,
Herzrhythmusstörungen, Müdigkeit, Depressionen und Angsterkrankungen,
Ohrenschmerzen und dauerhaften Hörstörungen äußern. Physiologisch gesehen kommt es
u.a. zu Schädigung der Haarzellen des Corti Organs der Hörschnecke und zu
Dauerreizungen in Hirnarealen wie z. B. dem Mandelkern (Amygdala, Angstzentrum)(2).
Wirkungen auf Herz und Gefäße mit krankhaften Veränderungen des Bindegewebes in den
Arterien am Herzbeutel (Perikard) wurden bei langjährig Schallexponierten und im
Tierversuch nachgewiesen(3).

Die Betroffenen können den Gesundheitsbeeinträchtigungen und Belästigungen nicht
entrinnen. Sie sind oft über einen langen Zeitraum zunächst unbemerkt wirksam. Eine
neurobiologische Gewöhnung empfindlicher Personen an technischen Infraschall ist nicht
bekannt. Oft wird fälschlich behauptet, dass die Symptome mit der persönlichen Einstellung
der Betroffenen gegenüber den Infraschallquellen zu tun habe, eine positive Einstellung
gegenüber der heutigen Energiepolitik also vor Infraschall-Symptomen bewahre. Das ist
leider in der medizinischen Praxis nicht zu beobachten, die Symptome treffen alle
Empfindlichen gleichermaßen. Zahlreiche internationale Studien wurden hierzu in den
vergangenen Jahren durchgeführt, in Deutschland ist diese Forschung allerdings noch kaum
entwickelt und auf politischer Ebene nahezu unbekannt.

Treten die Symptome aber ein, können Betroffene kaum reagieren. Wer in einem von
tieffrequentem Lärm und Infraschall beeinträchtigtem Wohngebiet lebt, kann in der Regel
nicht so einfach wegziehen, wenn er dafür Z.B. sein Haus verkaufen müsste, das durch

Windkraftanlagen in der Nähe stark an Wert verloren hat,

Wer kann in der heutigen Arbeitswelt noch Leistung bringen, wenn er durch
Infraschallbelastungen nicht schlafen kann und im eigenn Haus keine Ruhe findet(4)? Wie
lange können Betroffene dies gesundheitlich und finanziell kompensieren? Infraschall-
empfindliche Menschen stecken im tragischen Dilemma: Ihre Beschwerden werden nicht
ernst genommen und juristisch kommen sie wegen der mangelhaften
Immissionsschutzverordnungen nicht weiter.

Der Akustiker Steven Cooper hat zusammen mit einem Windparkbetreiber in Australien die
Auswirkungen von Infraschall auf die lokale Bevölkerung näher untersucht. Anwohner in der
Nähe eines Windparks klagten üb.er die oben genannten Beschwerden. Sie hatten den
Windpark aber nicht direkt vor Augen. Cooper ließ sie ihre Symptome mit genauem Zeitpunkt
notieren und überprüfte die Korrelation mit der Aktivität der Windkraftanlagen: Die Symptome
waren am stärksten, wenn die Windkraftanlagen besonders aktiv waren(5).



In Dänemark haben Informationen über Missbildungen und Fehlgeburten auf einer Nerzfarm,
in deren Nähe nachträglich Windkraftantagen gebaut wurden, sowie gehäufte Berichte von
Krankheitssymptomen von Menschen in der Nähe von Windkraftanlagen zu einem
Ausbaustopp geführt:, der genutzt wird, um die Zusammenhänge näher zu untersuchen.
Auch hierzulande wird umweltmedizinisch das Thema Infraschall schon länger ernst
genommen(6).

Alle bislang gültigen Schutznormen wie die Technische Anleitung (TA) Lärm und die DI N
45680 gehen davon aus, dass nur solcher Schall schaden kann, der vom Ohr
wahrgenommen werden kann(7). Andere Formen der Wahrnehmung von Schall bleiben also
außen vor. Auch die Messvorschriften sind nicht hilfreich, da nur Schall oberhalb von 8 Hz
gemessen wird, obwohl moderne Messgeräte auch Frequenzen von < 1 Hz erfassen können
und der Infraschallbereich im Bereich 1 - 8 Hz besonders starke gesundheitliche
Beeinträchtigungen bewirkt. Die vorgeschriebenen Schallmessungen mitteln auch einzelne
Frequenzspitzen weg. Sie orientieren sich an dem Dezibel-A-Filter, der der menschlichen
Hörkurve im hörbaren Schallbereich folgt und über viele verschiedenen Frequenzen mittelt,
anstatt linear und schmalbandig zu messen, wie es zur Vermeidung von
Gesundheitsgefahren im Infraschallbereich angemessen wäre. Weiterhin sind häufig
veraltete Messsysteme und Mikrophone, die nicht genau genug im Infraschallbereich
messen, immer noch im Rahmen der aktuell gültigen Vorschriften zur Messung zugelassen.
Dadurch entgehen der Messung gerade die für Menschen schädlichen Schallphänomene
unterhalb von 20 Hz. Da diese Messvorschriften die Grundlage für Genehmigungsverfahren
für technische Anlagen sind, müssen sie dringend an den Stand der Messtechnik angepasst
werden. Wären die Normen und Vorschriften für Genehmigungsverfahren technischer
Anlagen auf der Höhe des internationalen Erkenntnisstandes, hätte dies direkte
Auswirkungen: Die Messvorschriften für Schalldruck entsprächen dem Stand der Technik,
die Grenzwerte für Infraschalldruck wären niedriger angesetzt, die Modelle zur Ausbreitung
von Infraschall entsprächen dem Stand der Forschung und die Bauweise von Anlagen wäre
optimiert in Bezug auf die Emissionen tieffrequenten Schalls.

Werden technische Infraschallquellen gerade aus Windkraftanlagen nicht schnell und
nachhaltig genug beseitigt, werden sich die Beschwerden der Bevölkerung zu einem
gesundheitlichen Bumerang der Energiewende entwickeln. Eine neue Volkskrankheit mit
Fallzahlen wie bei Diabetes und Krebs ist zu erwarten. Es ist höchste Zeit für die politisch
Verantwortlichen, ihrer Schutzverpflichtung für Mensch und Natur gerecht zu werden und die
aus präventivmedizinischer Sicht wichtigsten Maßnahmen einzuleiten: ein sofortiges
Ausbaumoratorium fürWindkraft, größere Mindestabstände zwischen Mensch und
Windkraftanlagen, objektive Infraschall-Forschung auf dem Stand der Technik, moderne
Messvorschriften in den entsprechenden DIN-Normen und strengere, an Schallphysik und -
biologie ausgerichtete Schutzverordnungen.

(1) Lars Ceranna, Gernot Hartmann & Manfred Henger; "Der unhörbare Lärm von
Windkraftanlagen - Infraschallmessungen an einem Windrad nördlich von Hannover,
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Referat B3.11, Seismologie,
2004

(2) A. N. Salt, J.T. Lichtenhan; "Perception-based protection from low- freqüency sound may

not be enough"; InterNoise 2012. http://oto2.wustl.edu/cochlea. A. N. Salt, J.T. Lichtenhan;

"How does wind turbine noise affect people?", 2014.

(3) Alves-Pereira M, Castelo Branco NA; Prog. Biophys. Mol. Biol. 2007 Jan-Apr 93(1-3):
256-79. Epub 2006 Aug 4.; "Vibroacoustic disease: biological effects of infrasound and low-
frequency noise explained by mechanotransduction cellular signaling".



(4) Claire Paller (2014). "Exploring the Association between Proximity to Industrial Wind
Turbines and Self-Reported Health Outcomes in Ontario, Canada"; UWSpace,
http://hdl.handle.net/10012/8268 .

(5) Steven Cooper; "The results of an acoustic testing program Cape Bridgewater Wind
Farm"; 44.5100.R7:MSC; Prepared for: Energy Pacific (Vic) Pty Ltd, Level 11, 474 Flinders
Street, Melbourne VIC 3000, Date: 26th Nov, 2014.

(6) Robert Koch Institut; "Infraschall und tieffrequenter Schall - ein Thema für den
umweltbezogenen Gesundheitsschutz in Deutschland?", Mitteilung der Kommission
"Methoden und Qualitätssicherung in der Umweltmedizin". Positionspapier der Ärzte für
Immissionsschutz (www.aefis.de)

(7) Normen: DIN 45680, 45401, 45651; Technische Anleitung Lärm (TA Lärm). "Akustik -
Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien -Teil 2: Allgemeines
Berechnungsverfahren". DIN EN 61260: 2003-03; "Elektroakustik - Bandfilter für Oktaven
und Bruchteile von Oktaven"; DIN EN 61400-11; "Windenergieanlagen, Teil 11:
Schallmessverfahren, Akustik, Elektroakustik"; "Normfrequenzen für Messungen"

(zurückgezogen), "Oktavfilter für elektroakustische Messungen" (zurückgezogen).
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Infraschall aus Windenergieanlagen -

was man heute dazu wissen sollte

- Professor Werner Roos, Oktober 2020 -

In den letzten Monaten wurde der Druck zur Planung und Aufstellung von

Windenergieanlagen https://www.vernunftkraft.de/treppenwitz-nicht-lustig/

auf vielen Ebenen erheblich verstärkt. Bundesregierung, Landesregierungen und
Windindustrie räumen bisherige Rücksichten auf Menschen und Naturräume aus

dem Weg, um eine extreme Flächendichte dieser Anlagen zu erreichen, wie sie in

solcher "Gründlichkeit" in keinem anderen Land Europas verwirklicht wird. Ein

wesentlicher Teil dieser Strategie besteht darin, die potentielle Gefahr des von

Windanlagen ausgehenden Infraschalls für die Anwohner zu verharmlosen. Dabei

wird die Tatsache genutzt, dass auf diesem Gebiet wissenschaftlich haltbare Daten

nur unzureichend vorhanden sind und stattdessen häufig oberflächliche bzw. eng

begrenzte Informationen in Umlauf gebracht werden.

Bereits 2016 wurde durch die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg

(LUBW) verbreitet, Infraschall aus Windanlagen sei nicht problematischer als die
Emission von Haushaltsgeräten oder fahrender PKW (LUBW, 2016). Abgesehen
davon, dass die Benutzung eines Haushaltsgeräts und das Fahren im Auto nicht

vergleichbar sind mit der Suche nach erholsamen Schlaf, sind auch die

technischen Randbedingungen, wie das LUBW vorgeht, unzureichend. Im

kritischen Frequenzbereich unterhalb von 8 Hz wurden nur wenige und technisch

unzureichende Messungen publiziert, insbesondere wurde das Infraschall-

Rauschen des Hintergrunds nicht klar von der Emission der Anlagen getrennt. Bis

heute wird an der widerlegten These festgehalten, Infraschall-Intensitäten

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle (das sind Schalldrucke, die 90 % der
Menschen nicht mehr hören) seien nach aktuellem Wissen unschädlich.

Spätestens seit 2017 ist bekannt, dass Infraschall unterhalb der individuellen
Hörschwelle wahrgenommen werden kann und definierte Gehirn-Areale aktiviert

(Weichenberger et ai. 2017).
In dieser Situation erscheint es sinnvoll, sich der Charakteristika des von

Windanlagen ausgehenden Infraschalls zu erinnern und auf wesentliche Aspekte

ihrer Wirkung auf den Menschen hinzuweisen.

Die wichtigste Evidenz: erkrankte Anwohner

Es ist unbestritten, dass manche Anwohner von Windanlagen unter einem Stress-

Syndrom leiden, welches mit hochgradigem Schlafmangel beginnt und zu
Angstreaktionen, Depressionen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt. Die

Anzahl der Betroffenen in Deutschland steigt mit der Anlagen-Dichte und wird

auf Grund der Befunde von Praxis-Arzten auf mindestens 180 000 geschätzt

(Kaula, 2019). Viele der Betroffenen haben ihre Gesundheitsprobleme und den



Bezug zu benachbarten Windanlagen auch per Video dokumentiert.

https://www.dsgs.info/VIDEOS/DSGS-e-V-Betroffenen-Videos/index.DhB/

Der Anteil von Erkrankten an der Gesamtzahl der exponierten Menschen ist

schwer abschätzbar, weil die einzelnen Symptome (Schlafstörungen,

Schwindelanfälle, Atemnot, Angstzustände etc.) für sich allein wenig spezifisch
sind und auch von Ärzten oft nicht den benachbarten Windanlagen zugerechnet

werden. Außerdem wirken lokale Gegebenheiten wie Geländestruktur,

Vegetation, Windrichtung und - aufkommen etc. stark modifizierend. Die häufig

genannte Zahl von 10 - 30 % Erkrankten ist eine auf ärztlicher Erfahrung

beruhende, grobe Abschätzung. Vieles spricht heute dafür, dass individuell

unterschiedliche Empfindlichkeiten eine erhebliche Rolle spielen: bei sensiblen
Patienten erfolgt die unbewusste Wahrnehmung der Druckschwankungen

offenbar bei wesentlich geringeren Intensitäten als bei anderen, mit steigender

Intensität reagieren aber sehr wahrscheinlich alle Anwohner. Wenn also bisher

keine gesicherte Prozentzahl von Betroffenen genannt werden kann, ist das Fehlen

solcher Zahlen keinesfalls ein Beleg für eine geringe oder fehlende

Gesundheitsgefahr von Windanlagen. Es kommt heute mehr denn je darauf an,

Bewohnern aus der Umgebung von Windanlagen eine vorurteilsfreie Diagnostik

und ggf. Behandlung zukommen zu lassen. Dies wird auch die aktuell hohe

Dunkelziffer reduzieren und eine verlässliche Abschätzung der durch

Windanlagen verursachten Erkrankungen ermöglichen. Immerhin wird in der

Neufassung der DÜST 45680, welche eine Grundlage für die immissionsrechtliche

Beurteilung von Windanlagen bildet, auf die reale Gefahr von Infraschall aus

Windanlagen für die menschliche Gesundheit zumindest hingewiesen.

Die Charakteristika der Emission aus Windanlagen -

steile Pulse des Schalldrucks

Seit langem ist bekannt, dass der von Windanlagen ausgehende Infraschall eine

besondere Signatur aufweist, die ihn vom Infraschall-Rauschen der natürlichen

Quellen (Wind im Wald, Brandung, Gewitter etc.) unterscheidet. Es handelt sich

dabei um steile peaks des Schalldrucks, die offensichtlich bei der Passage der
Flügel vor dem Mast entstehen. Bei einer Flügelpassage pro Sekunde (also 20

rpm) liefern dreiflügelige Anlagen, Druckimpulse mit der Gmndfrequenz von
l Hz und den zugehörigen Oberschwingungen (Harmonischen) im Bereich bis ca.

8 Hz. Der Nachweis und die spektrale Darstellung dieser pulsierenden Emission

wurde in Deutschland m.W. erstmals 2008 publiziert (Ceranna et ai. 2008). Der

Zusammenhang zwischen Drehzahl und Frequenz der emittierten Druckpulse

wurde seither mehrfach bestätigt (NCE 2015, BGR 201-7, Palmer 2017).
Die Flankensteilheit der Peaks bedingt, dass sie nur bei einer hoch aufgelösten

spektralen Messung und Darstellung sichtbar werden, die meist als
Schmalbandspektmm bezeichnet wird. Abb. l zeigt dazu Spektren der US-Firma

Noise Control Engineering. Häufig werden Schall-Analysen jedoch in Form von

Terz- oder Oktavspektren durchgeführt: ein Frequenzbereich wird in



mathematisch definierte Bänder (Segmente) von der Breite einer Oktave oder

einer Terz eingeteilt. Für jedes Band wird der gesamte Schalldmck erfasst und bei

der mittleren Frequenz dieses Bandes in das Spektrum eingetragen. Bei diesem

Verfahren hat ein Peak, also ein herausragender Wert des Schalldrucks in einem

sehr engen Frequenzbereich, nur einen geringen Einfluss auf das Ergebnis. Er

trägt umso weniger dazu bei, je steiler er ist, d.h. je mehr andere, niedrigere

Schalldrucke miterfasst werden. Daraus resultiert eine Glättung der

Drucks chwankungen mit der Folge, dass die Pulse des Infraschalls aus

Wmdanlagen schon in Terzspektren kaum mehr erkennbar sind (Abb. 2). Die

Notwendigkeit hoch aufgelöster spektraler Messungen zur Charakterisierung

pulshaltiger Emissionen ist seit langem anerkannt (z.B. The Accoustic Group,

2014).

—OMavspektfum —Terzspektum —Schmalbandspektrum

8 16
Frequenz in Hz

31.5 125

Abb. l Schmalbandspektren von 2 Windanlagen mit konstanter Drehzahl bei

verschiedenen Windgeschwindigkeiten (Insert). Die Gmndfrequenz (IxBPF)
beträgt 0,72 Hz. Der Schalldruck des Windes erzeugt die Unterschiede zwischen

den Messungen, die Frequenzmaxima ans den Anlagen ändern sich kaum (gut

erkennbar an den Oberschwingungen, 2 x BPF...6 x BPF). Mit steigendem

Ges amtdruck, etwa unter l Hz, verschwindet der Peak der Grundfrequenz.

Quelle:NCE2015,Fig. 6.
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Die Stärke der Emissionen verschiedener Windanlagen lässt sich nicht auf

einfache Weise vergleichen. Als Messgröße wird üblicherweise der Schalldruck
in Pascal verwendet und in der logarithmischen Einheit Dezibel angegeben. Der

lokal wirksame Schalldruck widerspiegelt nicht nur die von der Anlage
tatsächlich ausgehende Schallleistung, sondern wird wesentlich von der

Entfernung und räumlich-topografischen sowie meteorologischen Gegebenheiten

beeinflusst. Wesentlich ist auch, über welchen Frequenzbereich und mit weicher

Methode die Messung erfolgte (s.o.). Insbesondere sind die Schallleistung einer

Anlage und der entfernt davon messbare Schalldruck stark abhängig von der

Länge der Rotorflügel und der Windgeschwindigkeit, auch wenn die Drehzahl der
Anlage auf einen konstanten Wert eingestellt ist.

Als Beispiel sollen Messungen an Windanlagen aus Deutschland (BGR 20 17)und
den USA (NCE 2015) vorgestellt werden. Im Abstand von etwa 400 m wurde der
Schalldruck bei der Frequenz der "zweiten Harmonischen" gemessen (2 fache

Grundfrequenz: 1,4 Hz bei NCE und 2,6 Hz bei BGR). Publizierte Ergebnisse
sind in folgender Tabelle zusammengestellt.

NCE, 2015 VestasV82
Wind m/s (Drehzahl)
3,6 (14,4 rpm)

8 (14,4 rpm)

Schalldruck dB
52
73

BGR, 2017 VestasV47

Wind m/s, (Drehzahl)
5 (20 rpm)
10 (26 rpm)

Schalldruck dB
77

86

Der starke Einfluss der Windgeschwindigkeit ist ersichtlich. Zunächst unerwartet,

werden von der NCE bei fixierter Drehzahl (und daher bei gleicher Frequenz)
erhebliche Unterschiede des SchaUdrucks gemessen (52 dB und 73 dB). Die Höhe
der Pulse (Peak zu Basis) bleibt jedoch etwa gleich (Abb. l). Dies zeigt, dass der
messbare Schalldmck erheblich vom Infraschall des Windes beeinflusst wird und
die spezifische Emission der rotierenden Anlage eine von der Drehzahl abhängige

Puls-Komponente hinzufügt. In Abb. l wird sichtbar, dass diese Komponente nur

bei hoher Frequenzauflösung meßbar ist und bei hohem Winddruck im
Hintergrundschall verschwindet.

Die jeweils höchsten Schalldmcke der von der Firma NCE und der BGR
untersuchten Anlagen (73 dB und 86 dB) unterscheiden sich um mehr als das 4
fache. Dieser Abstand liegt im unteren Bereich der durch o.g. Faktoren

auslösbaren Unterschiede. Selbst innerhalb eines Hauses treten aufgrund von

Wechselwirkungen an baulichen Strukturen Unterschiede von bis zu 20 dB auf,

d.h. 10 fache Schalldrucke (Hansen et ai. 2013). Es erscheint nicht verwunderlich,

wenn auch an derselben Anlage und bei fixierter Drehzahl aufeinanderfolgende

Messungen deutliche Unterschiede ergeben: die BGR-Autoren messen Z.B. Pulse

des Schalldmcks zwischen +0,1 und - 0,1 Pa, also maximal 0,2 Pa und 80 dB. Bei

einer (vermutet) weiteren Messung in derselben Entfernung ergeben sich etwa

90 dB (Pilger et ai. 2017, Fig. 4a und 6). Dies bedeutet einen mehr als dreifach
höheren Schalldmck, liegt aber im Bereich von Schwankungen des Windes selbst

(s.o.) und äußerer Einflussfaktoren. Die hohe Variabilität und problematische



Vergleichbarkeit von dB-Angaben führt zu schwer erkennbaren Fehlerquellen

und erfordert besondere Sachkenntnis und Sorgfalt. Es besteht daher kein Anlass,

der BGR-Studie (Ceranna et ai.) pauschal "falsche Daten" zu unterstellen, wie es

auf der o.g. Website geschieht.

Empfang und Wirkung von Infraschall im Menschen
»•

- auf die Änderungen kommt es an

Auch wenn die Erfassung von Infraschall-Wirkungen auf den Menschen erst am

Anfang einer wachsenden Aufmerksamkeit steht, sind bereits

Rahmenbedingungen erkennbar. Entscheidend ist, dass die für Schall sensiblen

Rezeptoren von Mensch und Säugetier sich an einen extrem breiten Bereich von

Schalldrucken anpassen. Für das Hören ist bekannt, dass sich die Wahrnehmung
in Cochlea und Gehirn auf Schalldrucke zwischen 0 dB (2x10'5 Pa, Hörschwelle

bei l kHz) und 120 dB (20 Pa, menschliche Schmerzgrenze) einstellen kann, also
bis zum Millionenfachen der unteren Schwelle. In diesem extrem breiten

Druckbereich werden - nach Anpassung an ein gegebenes Basisniveau -

vergleichsweise winzige Druckunterschiede als Hörschall wahrgenommen. Es sei

daran erinnert, dass der ungefähre Schalldruck eines Gesprächs in

Zimmerlautstärke (ca. 60 dB oder 0,02 Pa) etwa 5 Millionen mal geringer ist als

der durchschnittliche Luftdruck auf IVIeereshöhe (l Bar, 101 325 Pa). Für
Infraschall fehlen bisher analoge Angaben, es gibt jedoch Hinweise, dass dort

ähnliche Verhältnisse gelten.

-Unser Gleichgewichtssystem registriert Schritte und Bewegungen durch

otolithische Sensor-Zellen im Innenohr. Diese erfassen mittels der Trägheit von

CaCOs-Kristallen winzige Druckunterschiede im Frequenzbereich des

Infraschalls (Referenzen bei Roos, 2019). Dabei arbeiten sie weitgehend
unabhängig vom aktuellen Luftdruck, sind also beim Wandern im Himalaya

ebenso sensibel wie beim Klettern im Elbsandsteingebirge.

Anwohner von Windenergieanlagen haben mehrfach dokumentiert, dass die

negativen Symptome beim Ausschalten der Anlage verschwinden (z.B. Kaula

2019). Die Schalldrucke des Hintergrunds, die als Rauschen ohne deutliche Pulse

auftreten und Z.B. bei ruhender Anlage messbar sind, werden offenbar nicht als

störend empfunden, obwohl sie je nach Windstärke erhebliche Unterschiede

annehmen können, Z.B. um das Hundertfache (NCE 2015). Zusammen mit

anderen Beobachtungen (u.a. bei Palmer 2017) weist dies daraufhin, dass die

steilen Druckänderungen der Infraschall-Pulse das eigentliche

Gesundheitsproblem darstellen und weniger der Absolutwert des Schalldrucks.

Das Fehlen einer Korrelation zwischen einem Schallspektrum ohne Infraschall-

Pulse und den dokumentierten Beschwerden der Anwohner, wie in der o.g.

finnischen Studie geschehen, spricht ebenfalls für diese Annahme, wenn auch

indirekt.



Fazit
Die Beurteilung der gesundheitsgefährdenden Wirkung von Infraschall aus

Windanlagen sollte nicht zu einem Dezibel-Fetischismus führen. Nicht die

Absolutwerte des messbaren Schalldrucks verursachen negative Wirkungen im

Menschen (solange sie unterhalb individueller Grenzen bleiben), sondern

höchstwahrscheinlich die Peaks des Luftdrucks, die bei der Flügelpassage am
IVIast entstehen. Hinzu kommt, dass diese Pulse auf einer ähnlichen Zeitskala

auftreten wie periodische Abläufe im menschlichen Körper, vor allem die

Frequenz des Herzschlags.

Experimente!! angewandte Infraschall-Drucke bei Untersuchungen an

Testpersonen oder Versuchstieren sind im Rahmen der bisher benutzten

Versuchsanstellungen nicht geeignet, die Stress-Symptome der Anwohner als

Infraschall-Wirkung zu beweisen. Sie haben dennoch einen hohen Wert für die

Suche nach Angriffspunkten, gefährdeten Signalwegen und Organsystemen. Der

Nachweis einer lokalisierbaren Infraschall-Wahrnehmung im Unterbewusstsein

(Weichenberger et ai. 2017) ermöglicht die Gestaltung von Tests zur Wirkung
von Infraschall als Störsignal. Andererseits zeigt der experimentelle Nachweis

einer durch Infraschall verminderten Kontraktionskraft isolierter

Herzmuskelzellen (Chaban et ai. 2020) neue Ansätze zur Untersuchung direkter

Wirkungen von Infraschall aufKörperorgane.

Es liegt auf der Hand, dass folgendes Experiment viele derzeit offene Fragen

beantworten könnte: der von einer konkreten Windanlage öder einem Windpark

emittierte Infraschali wird frequenzgenau aufgezeichnet und als Schallkonserve

an schlafende Testpersonen im doppelten Blindversuch appliziert. Leider hat

keine der bisher mit großem Aufwand betriebenen Studien diese naheliegenden

Kriterien erfüllt, insbesondere wurde das entscheidende Leitsymptom des

hochgradigen Schlafmangels nicht mit den Infraschall-Pulsen korreliert (s.o.).

Einer der Gründe ist sicher das technische Problem, Infraschall-Pulse von

Windanlagen über ein Lautsprechersystem o.a. adäquat wiederzugeben. Ohne
kausale Zusammenhänge aus solchen oder ähnlichen Experimenten werden die

derzeit vorliegenden Teilergebnisse wohl noch einige Zeit Stückwerk bleiben.

Auch wenn die gemessenen Eigenschaften und biologischen Wirkungen von

Infraschall aus Windanlagen bisher keine geschlossenen Kausalketten ergeben,

begründen sie starke Verdachtsmomente für Infraschall-Pulse als

krankmachendes Agens. Sie müssen deshalb in doppelter Hinsicht ernst

genommen werden: als Grundlage für das Schutzbedürfnis von Anwohnern bei

der Standort-Planung von Wmdenergieanlagen und als ultimative Aufforderung

zu gezielter, vorurteilsfreier Forschung.
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Die aktuelle Situation bei der gesundheitlichen Beurteilung von Infraschall

l. Windenergieanlagen emittieren Pulse des Luftdrucks, die durch die Passage der

Rotorflügel vor dem Mast ausgelöst werden und sich mit Schallgeschwindigkeit

ausbreiten. Ihre Reichweite beträgt mehrere Kilometer. Die zeitlichen Änderungen des

Luftdrucks, die sich aus der Steilheit und Abfolge dieser peaks ergeben, wirken als Stressoren

auf verschiedene Strukturen und Signalsysteme des menschlichen Körpers. Sie werden dort

auf grundsätzlich anderen Wegen empfangen und verarbeitet als hörbarer Schall.

2. Experimente an Säugetieren zeigen schädigende Wirkungen auf Zellen und Gewebe des

Herz-Kreislauf-Systems und weiterer Organe. Zellen des menschlichen Herzmuskels

reagieren mit verminderter Kontraktionskraft.

3. Im Innenohr wirkt Infraschall u. a. auf die Organe des Gleichgewichtssystems, welche

alle Bewegungen des Körpers registrieren. Dadurch entsteht ein Erregungsmuster ähnlich

einer Kinetose (z. B. Seekrankheit).

4. Infraschall führt unterhalb der Hörschwelle zur Aktivierung bestimmter Gehirnregionen.

Diese an Testpersonen gefundenen Areale haben bekannte Funktionen u.a. in der

autonomen und emotionalen Kontrolle des Organismus (Blutdruck, Atemfrequenz,

Erregungs- und Angstreaktionen).

5. Eine wachsende Zahl der Anwohner von Windenergieanlagen leidet unter einem

Dauerstress-Syndrom, das mit hochgradigen Schlafstörungen beginnt und meist zu

Angstreaktionen, Depressionen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt. Viele Symptome

sind mit der Aktivierung der im Test aufgefundenen Gehirnregionen erklärbar, können

diesen jedoch noch nicht kausal zugeordnet werden. Sie klingen mit der Entfernung von der

Windanlage ab. Praxis-Ärzte gehen von mindestens 180 000 Betroffenen in Deutschland aus.

6. Für die Auslösung der o.g. Erkrankungen sind weniger die Absolutwerte des Schalldrucks

entscheidend (solange sie unterhalb individueller Grenzen bleiben), sondern die o. g. Pulse.

Schädigend wirkt nicht nur die Steilheit der Druckänderungen, sondern auch ihre Abfolge:

moderne Windanlagen emittieren Pulse auf einer ähnlichen Zeitskala wie periodische

Abläufe im menschlichen Körper, vor allem die Frequenz des Herzschlags. Damit entsteht

auch die Gefahr, dass verschiedene Körperorgane in Resonanz-Schwingungen geraten.

7. Mehrere Studien, die in den letzten Jahren im Auftrag europäischer Regierungen

durchgeführt wurden, haben auf verschiedene Weise den gesundheitsgefährdenden,

pulshaltigen Infraschall von Windanlagen ausgeblendet. Sie haben erwartungsgemäß keine

wesentlichen negativen Wirkungen auf Anwohner gefunden:

- Eine Serie von 6 Publikationen aus Dänemark (Poulsen et ai.2019)suchte nach

Korrelationen zwischen Erkrankungen von Anwohnern und der Emission von Windanlagen.

Als Bezugsbasis dienten A-bewertete Schalldrucke, d.h. die Frequenzen des Infraschalls

waren ausgefiltert.

- Eine Studie aus Finnland (Maijala et ai. (2020) hat Infraschall aus WEA in Form von

Terzspektren gemessen, aufgezeichnet und aufTestpersonen einwirken lassen. Bei der

Aufzeichnung von Terzspektren werden die emittierten Pulse durch Mittelung geglättet.

- Die jüngst veröffentlichte Studie des Umweltbundesamtes (2020) hat pulsfreien, künstlich

vereinfachten Infraschall auf (wache) Testpersonen einwirken lassen.

Prof. Dr. Werner Roos

Titisee-Neustadt, November 2020
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Statement zur UBA-Studie

Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen

UBA Texte 163/2020, Juni 2020 1

Wir von Vernunftkraft begrüßen, dass nach langer Zeit nun auch vom UBA erste Schritte

unternommen worden sind, zunächst die kurzzeitige Wirkung von Infraschall auf den

Menschen zu untersuchen.

Von Okt. 2017 bis Feb. 2018 wurde eine Laborstudie durchgeführt (veröffentlicht im Juni

2020), bei der Versuchspersonen 30 Minuten lang verschiedenen Geräuschszenarien im Fre-

quenzbereich von 3 bis 18 Hz und Schalldruckpegeln von 85 bis 105 dB ausgesetzt wurden.

Die vielen vom Schall Betroffenen fragen sich: Warum ist die Studie erst mehr als zwei Jahre

später veröffentlicht worden? Ist es Hinhaltetaktik? Ist es wirklich so schwer, die charakteris-

tische Form des Schallpulses, die typische Periodizität, die zeitlichen Schwankungen der Pe-

gel (Amplitudenmodulation) sowie die Wechselwirkungen der Schallemissionen und die

EinwirkdauerderWindenergieanlagen realistisch abzubilden und zu untersuchen?

Zwei Jahre Wartezeit ging weiter zu Lasten der Menschen, die in ihrem Wohnumfeld einer

andauernden Exposition mit Infraschall -ausgehend von Windenergieanlagen- ausgesetzt

waren und noch weiter sind. Das verfassungsmäßige Recht auf körperliche Unversehrtheit

nach Art. 2 Abs. 2 Satz l GG wird weiterhin verletzt.

Zusammenfassend unsere Einschätzung

• In der UBA-Studie werden künstliche Schallsignale (Sinus-Signale) benutzt. Diese sind

so vereinfacht, dass die reale Charakteristik von Schallsignalen aus Windenergieanla-

gen verloren geht. Die Studie kann daher keine Aussagen über die Wirkung von

Schallemissionen von Windenergieanlagen treffen.

• Trotzdem konnten von den Testpersonen die künstlichen Schallszenarien deutlich

vom Ruhezustand unterschieden werden. Bereits bei einer Einwirkdauer von 30

Minuten lösten die Szenarien Unwohlsein und Druck im Kopfbereich aus.

• Der Körper reagiert also auf den nicht hörbaren Schall. Von keinen körperlichen

Akutreaktionen zu sprechen, ist falsch, sogar fahrlässig.

• Die Testpersonen wurden im Wachzustand beaufschlagt. Das große Problem ist

jedoch, dass der Schall von Windenergieanlagen den Schlaf stört. Wann wird der

Einfluss auf den Schlaf endlich untersucht? Schlaflabor-Studien mit realen

Schallsignalen sind dringend anzuschließen. Bis zum Abschluss dieser Studien ist der

Bau von Anlagen auszusetzen (Moratorium) und der Betrieb im Wohnumfeld

insbesondere nachts einzuschränken.

https://www.umweltbundesamt.de/sjtes/default/files/medien/479/Dublikationen/texte 163-2020 laermwirkuneen von infraschallimmissionen O.pdf

G.A. Statement zur UBA-Studie Infraschall-lang Seite l von 9
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Ziel der Studie

LautUBA-Studie2

„...untersucht die vorliegende Studie, ob kurzzeitig dargebotener Infraschall einen Einfluss auf

akute physiologische Reaktionen des Körpers sowie das akute Lärmbelästigungempfinden

hat."

Ziel war es,

„... den Zusammenhang zwischen einer kurzzeitigen Infraschallexposition und akuten

körperlichen sowie Belästigungsreaktionen zu untersuchen. Wie bei der Wahl des

Versuchsraums sollten dafür auch die dargebotenen Geräuschszenarien eine möglichst

realitätsnahe Situation abbilden."

Sicher muss man bei einer derartigen Studie mit kleinen Schritten beginnen. Bezüglich Wind-

enenergieanlagen ist die Versuchssituation aber nicht realitätsnah. Die Expositionszeit ist zu

kurz. Das impulsartige Schallsignal ausgehend von einer oder mehreren Windenergieanlagen

ist komplexer als ein reiner Sinuston im tieffrequenten Bereich.

Das Ziel, eine möglichst realitätsnahe Situation abzubilden, wird nicht erreicht.

Eines der größten Probleme für die Betroffenen ist, dass der Schlaf gestört wird. Das wird

nicht untersucht. Es sind dringend Versuche in Verbindung mit einem Schlaflabor durchzu-

führen. Bis zum Abschluss dieser Studien ist der Bau von Anlagen auszusetzen (Moratori-

um) und der Betrieb im Wohnumfeld insbesondere nachts einzuschränken.

Zeit vertan, Schädigung wird fortgesetzt

Am l. April 2000 trat das EEG in Kraft. Der unfreiwillige Langzeitversuch läuft somit seit 20

Jahren, seit der massive Ausbau der Windenergiegewinnung begonnen wurde.

Inzwischen liegt eine internationale Studienlage vor, die nicht nur die Störung des Schlafes,

sondern eine mechanische Schallübertragung auf zellulärer Ebene nachweisen lässt, die in

ihrer Folge geeignet ist, zu dauerhaften Zellschädigungen zu führen.

In biologischen Systemen spielt die Möglichkeit von Erholungsphasen eine entscheidende

Rolle. Die chronische Belastung mit einem schädigenden Agens hat insofern eine um das

Vielfache erhöhte pathophysiologische Bedeutung als ein kurzeitiges Einwirken eines

schädigenden Agens.

Dies spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass der Gesetzgeber für Schwangere

besondere Vorkehrungen für die Einwirkung schädlicher Einflüsse nach Rahmenrichtlinie

89/391/WEWG sowie der Neuregelung zum Mutterschutz vom 23. Mai 2017 getroffen hat.

Seite 47, Kap. 2.4 (alleinige Seitenangaben beziehen sich auf die aktuelle UBA-Studie)

3 Seite 63, Kap. 3.3

Weitere Ausführungen dazu siehe Abschnitt „Sind die Testsignale adäquat?"

G.A. Statement zur UBA-Studie Infraschall-lang Seite 2 von 9
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Im Unterschied zu den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften für die Einwirkung von

Infraschall Z.B. auf Gravide besteht hier bisher keinerlei Vorsorge.

Körperliche Akutreaktion, ja oder nein?

Was zeigt die aktuelle UBA-Studie?

Auf Seite 5 weist der Bericht folgendes Ergebnis aus (Zitat):

> Infraschallimmissionen bei einem Schalldruckpegel zwischen 85 dB und 105 dB rufen keine

körperlichen Akutreaktionen hervor, dennoch werden Infraschallimmissionen an und

oberhalb der Hörschwelle als belästigend und unangenehm beurteilt. Auch ruft Infraschall

mit zeitlichen Schwankungen des Schallpegels eine höhere Belästigungswirkung hervor als

ein zeitlich konstantes Schallereignis.

> Die in der Literatur und Normung aufgeführten frequenzabhängigen Wahrnehmungs-

schwellen im Infraschallbereich konnten bei der Untersuchung bestätigt werden. Nicht

wahrnehmbare Infraschallimmissionen wurden nicht als belästigend bewertet.

> Vorbelastete und nicht vorbelastete Versuchspersonen weisen keine signifikanten

Unterschiede auf. (Vorbelastete Personen haben im Vorfeld bei Behörden tieffrequente

oder Infraschallimmissionen im persönlichen Umfeld gemeldet, die durch spätere

Schallmessungen bestätigt wurden.) Eine Sensibilisierung von Personen konnte aus diesem

Untersuchungskonzept nicht nachgewiesen werden.

Leider wurde von der Windkraftlobby, den unterstützenden Parteien und Befürwortern so-

fort nur das eine Zitat „keine körperlichen Akutreaktionen" aufgegriffen. Dem ist entschie-

den zu widersprechen.

Sicher ist die Einwirkzeit von 30 Minuten zu gering, um größere körperliche Akutreaktionen

auszulösen. Allerdings zeigen die Ergebnisse eindeutig, dass die Geräuschszenarien von den

Probandinnen und Probanden wahrgenommen werden [Abb. 7], auch wenn der Schall nicht

gehört werden kann.

Bereits bei einer Einwirkdauer von 30

Minuten lösten die Szenarien Unwohl-

sein und Druck im Kopfbereich aus.

Das Ergebnis der Studie müsste lauten:

Trotz kurzzeitiger Infraschallexpo-

sition zeigen die Versuchspersonen

Akutreaktionen auf Infraschall -

allerdings nicht die erwarteten.

In der Studie dann von keinen Akut-

reaktionen zusprechen, ist falsch. Vernunftkraft hält diese Aussage für fahrlässig.

Abbildung 7; Ergebnisse zur Belästigung während der dargebotenen Infraschallgeräusche
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Wir von Vernunftkraft fragen uns: „Was bedeutet es, wenn bereits eine Einwirkzeit von 30

Minuten Unwohlsein und Druck im Kopf auslöst?"

Bei einer längeren Einwirkzeit, insbesondere nachts, wenn der Körper zur Ruhe kommen soll,

wird der Lärm von Windenergieanlagen erst recht als brummend, dröhnend sowie vibrie-

rend, aufdringlich und dumpf wahrgenommen. Die erholsamen Phasen des Schlafs werden

gestört. Die permanente nächtliche Beschallung, auch wenn große Teile der Schallsignale

nicht bewusst gehört werden können, führen zu gesundheitlichen Auswirkungen bei den

Menschen.

In der Studie ist dies weicher formuliert, bestätigt aber unsere Befürchtungen:6

„Aufgrund der Ergebnisse der Laboruntersuchung kann folglich nicht ausgeschlossen werden,

dass es bei einer langfristigen oder andauernden Exposition nicht doch zu physiologischen

Veränderungen kommen kann."

Allein diese Feststellung müsste reichen, um ein Moratorium zu erlassen oder größere Ab-

stände vorzuschreiben.

Sind die Testsignale adäquat?

Die im Rahmen der Studie verwendeten Testschall-Emissionen, die in Form verschiedener

Szenarien auf die Versuchspersonen einwirk-

ten, waren sinusförmige Wellen. Sie bilden

deshalb nicht die typischen Infraschall-Emis-

sionen einer modernen Windenergieanlage ab.

Das nebenstehende Bild verdeutlicht den

Unterschied. Die rot-blaue Kurve zeigt ein

typisches Schallsignal einer Windenergiean-

läge. Dort ist in schwarz das Testsignal von l

Hz eingefügt, wie es beispielsweise in der

Studie verwendet wird. .

Beim tatsächlichen Betrieb der Windenergieanlagen kommt ein reiner Sinus im tief-

frequentem Bereich nicht vor. Die charakteristischen Frequenzen sind überlagert durch

weitere störende Frequenzanteile, welche vermutlich die Wahrnehmungs- und Wirk-

schwellen senken. „Multimodale Stimulanz ist keine Seltenheit. Die Wirkungen modal

verschiedener Reize können sich gegenseitig verstärken."9 So kann gezeigt werden, „dass

Seite 27 und 130
Seite 65, Kap. 3.3.2

Vanderkooy,J., Mann, R.:

Measuring wind turbine coherent infrasound.

6th International Conference on Wind Turbine Noise, Glasgow 2015.

Detlef Krähe, DirkSchreckenberg, Fabian Ebner, Christian Eulitz, Ulrich Möhler; Machbarkeitsstudie zu

Wirkungen von Infraschall, Entwicklung von Untersuchungsdesigns für die Ermittlung der Auswirkungen von

G.A. Statement zur UBA-Studie Infraschall-lang Seite 4 von 9
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komplexe Geräusche auch schon dann wahrnehmbar sind, wenn die einzelnen

Komponenten unterhalb der Hörschwelle liegen."10 Dies liest man bereits in UBA Text

40/2014. Passiert ist seither nichts.

Die verwendeten Testsignale können ein erster Schritt in einer Studie sein. Die Schallsignale

sind aber nicht adäquat zu einer realen Schallemission einer Windenergieanlage. Die

Studie kann daher keine Aussagen über die Wirkung von Schallemissionen von Wind-

energieanlagen treffen.

Gibt es eine Sensibilisierung?

Laut Aussage der UBA-Studie konnte in der Beschallungszeit von 30 Minuten keine Sensibili-

sierung nachgewiesen werden. Das war zu erwarten, denn dafür war die Zeit viel zu kurz.

In der Studie wird aber eingeräumt, dass „...eine Sensitivierung12... durchaus erst nach

längerer Lärmexposition erfolgen" kann. Wie die Erfahrung zeigt, nimmt mit steigender

Dauer der Exposition die Empfindlichkeit zu (Sensibilisierung).

Bereits in der Vergangenheit (z.B. 2014 und 2016) stellte das Bundesumweltamt fest, dass

Langzeitstudien notwendig sind.14 15 Vernunft kraft fragt stellvertretend für alle Mitglieder

und Betroffene, warum immer noch keine Langzeitstudien (z.B. in Zusammenarbeit mit

Schlaflaboren) in Auftrag gegeben werden. Was hält das Umweltbundesamt davon ab,

Studien mit realen Schallsignalen in Schlaflaboren durchführen zu lassen? Wie eingangs

bereits angesprochen ist bis zum Abschluss dieser Studien der Bau von Anlagen auszusetzen

(Moratorium) und der Betrieb im Wohnumfeld insbesondere nachts einzuschränken.

Infraschall auf den Menschen durch unterschiedliche Quellen, UBA Texte 40/2014, S. 15 und S. 67

http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/machbarkeitsstudie-zu-wirkungen-von-lnfraschall

10 ebenda,S.25

u Seite 5

. Der Begriff Sensibilisierung kommt ursprünglich aus der Immunologie. In dieser UBA-Studie wird auch der

Begriff Sensitivierung gebraucht. In beiden Fällen ist gemeint, dass die Schwelle der Empfindung mit der Zeit

herabgesetzt wird und der Körper stärker reagiert. Tatsache ist, dass keine Habituation (Gewöhnung) an

den Schall durch WKA stattfindet.
13 Seite 27 und 131
14 UBA, Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen" Seite 4

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1968/publikationen/161128_uba_position_
windenergiegesundheit.pdf

15 Detlef Krähe, Dirk Schreckenberg, Fabian Ebner, Christian Eulitz, Ulrich Möhler; Machbarkeitsstudie zu

Wirkungen von Infraschall, Entwicklung von Untersuchungsdesigns für die Ermittlung der Auswirkungen von

• Infraschall auf den Menschen durch unterschiedliche Quellen, UBA Texte 40/2014, S. 66

http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/machbarkeitsstudie-zu-wirkungen-von-lnfraschall
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Gibt es Einwirkung auf Hirnareale und hat dies Folgen?

In der aktuellen Studie wird auch angeführt, dass es Hinweise darauf gibt,16

„...dass unterhalb der Hörschwelle eine corticale Verarbeitung von Infraschall stattfindet und

dass sich diese von der Verarbeitung hörbarer Reize unterscheidet." ...

„... dass autonome Reaktionen aufgrund der aktivierten Hirnareale möglich sind."

Im Einzelnen wurden folgende körperlichen Auswirkungen auf den menschlichen Körper bei

einer Belastung durch tieffrequenten Schall respektive Infraschall bei Schalldruckpegeln ab

zirka 75 dB identifiziert:

Veränderung im Herz-/Kreislaufsystem (z. B. Änderung des Blutdrucks, Herzfrequenz)

Konzentrationsschwäche

Einwirkung auf das Gleichgewichtsorgan

mit den oben genannten physiologischen Wirkungen einhergehende

psychovegetative Störungen beziehungsweise erlebtes Unbehagen (Schwindel,

Müdigkeit, Benommenheit, Druckgefühl am Trommelfell, Vibrationsgefühl)

Die UBA Studie17 weist zu Recht auf die wegweisende Arbeit von Weichenberger et ai hin.18

In dieser Arbeit wird gezeigt, dass bei Einwirkung von sinusförmigem Infraschall (12 Hz) auf

Testpersonen unterhalb der individuellen Hörschwelle drei Regionen des Gehirns aktiviert

werden und zwar in anderen Gehirnarealen als während des aktiven Hörens. Zwei der

aktivierten Bereiche (ACC und Amygdala) gehören nicht zum Cortex, wie in der Studie

fälschlich angedeutet. Sie sind an der Kontrolle autonomer Funktionen wie Atmung und

Blutdruck sowie der emotionalen Kontrolle beteiligt. Wenn man unterstellt, dass Infraschall

aus Windenergieanlagen in den gleichen Gehirnregionen Erregungen auslöst, wie der 12-Hz-

Testschall der o.g. Arbeit, werden viele Beschwerden von Anwohnern der Windenergiean-

lagen erklärbar. Dies unterstreicht erneut einen wesentlichen Mangel dieser UBA-Studie

und anderer Studien. Die Testpersonen wurden bei vollem Bewusstsein beschallt,

notwendig ist aber eine Einwirkung im Schlaf, wenn corticale Aktivitäten weitgehend

ausgeschaltet sind.

In der aktuellen UBA-Studie heißt es dazu leider nur: 20

"Diese Hinweise [von Weichenberger et ai] ließen sich durch die in der vorliegenden Studie

durchgeführten Untersuchungen nicht nachweisen."

16 Seite 46 und 47
17 Seite 46

18 Weichenberger M, Bauer M, Kühler R, et ai.: Altered cortical and subcortical connectivity due to infrasound

administered near the hearing threshold - Evidence from fMRI. PLOS one 2017;12:e01744201.

httDs://doi.org/10.1371/iournal.Done.017442Q//

ACC = anterior cingulate cortex. Ist sub-cortical angeordnet und steuert Affekte, Emotionen und

Konzentration

20 Seite 130, Kap. 6.3
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Sachlich korrekt wäre der Hinweis, dass alle Testpersonen die Infraschall-Szenarien in Form

von Belästigungen wahrgenommen und damit vom Ruhe-Schall unterschieden haben. Dies

weist darauf hin, dass eine Perzeption von Infraschall erfolgte, aber auf noch unbekannten

Wegen, welche durch die in der Studie erfassten Akut-Reaktionen nicht verfolgt wurden.

Offen bleibt die Frage, warum in der Studie einmal von keinen Auswirkungen gesprochen

wird, im nachfolgend zitierten Absatz aber dann doch von vereinzelten signifikanten Effek-

ten.21

„Die Probandinnen und Probanden zeigten in der vorliegenden Untersuchung keine signi-

fikanten Veränderungen des Blutdrucks oder der Herzfrequenz während der Infraschall-

exposition im Vergleich zum Ruheszenario. Auch das EEG und die durchgeführten neuro-

logischen Tests lieferten keinen Hinweis auf akute physiologische Reaktionen auf den Infra-

schall.

Es konnten jedoch vereinzelt signifikante Effekte der Reihenfolge der Geräuschszenarien auf

den Blutdruck sowie auf das Wach-EEG festgestellt werden."

Dass es signifikante Effekte gab, wird in der Studie leider nicht weiter ausgeführt.

Unterscheidet sich Infraschall von Windenergieanlagen von natürlichen

Schallquellen?

Von Windkraftbefürwortern wird oft vorgebracht, dass sich Infraschall von Windenergie-

anlagen nicht von den Emissionen natürlicher Quellen (Wind, Meeresrauschen) unter-

scheidet. Dem widersprechen wir seit jeher. Auch der jetzige Bericht sagt:22

„Anthropogener Infraschall von technischen Quellen, beispielsweise Windenergieanlagen,

unterscheidet sich von natürlichem Infraschall in der Regel durch die sich oftmals periodisch

wiederholenden Schallereignisse, die einen charakteristischen Zeit- und Frequenzverlaufauf-

weisen."

Recht auf körperliche Unversehrtheit

Die Ergebnisse der aktuellen UBA-Studie müssen aus medizinischer Sicht zu einer sofortigen

Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit des Windkraft-Ausbaues im Wohnungsumfeld von

Menschen führen. Die Ergebnisse belegen trotz fehlerhaftem Design und kurzer Einwirkzeit

21 Seite 129, Kap. 6.2 und Seite 130

22 Seite 19
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das Auslösen komplexer pathophysiologischer Vorgänge nach Exposition, wie sie auch die

inzwischen vorliegende internationale Studienlage aufzeigt.

Das verfassungsmäßige Recht auf körperliche Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 Satz l GG

wird durch den Betrieb der Windkraftanlagen im Wohnungsumfeld verletzt.

Offene Fragen und Lösungsansätze

Viele Fragen bleiben noch offen. Die wichtigsten Fragen sind:

• Wann werden endlich die internationalen Studien zur Kenntnis genommen und wann

werden aus den bisherigen Erkenntnissen Schlüsse gezogen?

• Wann werden Normen und Richtlinien so angepasst, dass die relevanten Schall-

anteile auch berücksichtigt werden?

• Wann wird die A-Bewertung bei der Berechnung der Schallemissionen von

Windenergieanlagen endlich abgeschafft?

Dazu nachfolgend ein Beispiel aus der aktuellen Studie. 23

Abbildung 29 zeigt das Ergebnis der Schallpegelmessung einer 3-MW-WEA (Zeitverlauf i^(t)

links und Frequenzspektrum rechts) in einem Abstand von etwa 50 m. Das charakteristische

Flügelgeräusch der WEA zeigt einen Infraschallpegel von etwa 60 dB bei 1,7 Hz (Vgl. Ab-

bildung 29, rechts). Die Oberwellen sind bei 17 Hz (54 dB), 36 Hz (51 dB) und 53 Hz (49 dB),

jeweils als energieäquivalenter Mittelungspegel (Mittelungszeitraum 10 min) ablesbar.

Abbildung 29: Schallimmissionen einer Windenergieanlage

links: Zeitverlauf der A-bewerteten Summenpegel, rechts: Frequenzspektrum

60
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40.

"."'•''^
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In Abbildung 29 links sind zwei Zeitverläufe des Schalldruckpegels dargestellt.

Zum einen eine Auflösung im Sekundenbereich, zum zweiten eine Mittelung über 5 s

sowie der gemittelte A-bewertete Pegel LAeq über die Gesamtdauer von 2 Minuten.

Die Pegel sind A-bewertet.

Seite 64

G.A. Statement zur UBA-Studie Infraschall-lang Seite 8 von 9



VI^^ÖIVITKRAFL
Bundesinitiative für i ."r, "ci^e Energiepolitik. ^ Nov, 2020

Durch die A-Bewertung des Schallsignals werden die tieffrequenten Bereiche herunter-

gerechnet. Die Zeitverläufe der Pegel haben daher wenig Aussagekraft. Sinnvoller wäre der

Zeitverlauf des Schalldrucks, der die Basis für das Frequenzspektrum bildet. Für die

Bewertung von Schallsignalen von Windkraftanlagen ist die A-Bewertung ungeeignet.

Die Auflösung des Frequenzspektrums (rechte Abbildung) ist zu grob. Bei einer Grundfre-

quenz von 1,7 Hz, wie angegeben, liegen die nächsten Vielfachen bei 3,4 und 5,1 Hz. Dies

kann bei der gewählten Auflösung nicht dargestellt werden.

Als positiver Ansatzpunkt der Studie ist zu werten, dass sie auf die technischen Herausfor-

derungen bei der Aufzeichnung und Wiedergabe von realem Infraschall hinweist. Leider hat

sie mit der Ausblendung der realen Emissionsmuster von Infraschall-Quellen den falschen

Lösungsweg gewählt.

Wer an einer Aufklärung der gesundheitsgefährdenden Wirkung von Infraschall aus Wind-

energieanlagen interessiert ist, muss Wege finden, Infraschall mit der Signatur einer

Windenergieanlage an schlafende Testpersonen im doppelten Blindversuch zu applizieren.

Insgesamt tendiert die Studie leider dazu, das unangenehme Infraschall-Thema unterzube-

werten, insbesondere den Infraschall aus Windenergieanlagen. Bis zum Abschluss

weiterführender Studien ist der Bau von Anlagen auszusetzen (Moratorium) und der

Betrieb im Wohnumfeld insbesondere nachts einzuschränken.

Vernunftkraft fühlt sich bestärkt:

• Trotz der vorstehend kritisierten Mängel der UBA-Studie hat diese gezeigt, dass schon

bei kurzer Exposition mit künstlich vereinfachtem Infraschall die Versuchspersonen mit

Unwohlsein und Druck im Kopfbereich reagieren.

• Windenergieanlagen beeinflussen den Menschen, verringern die Qualität des Schlafs

und führen dadurch zu gesundheitlichen Problemen.

• Im Hinblick auf ärztliche Befunde an Anwohnern, die dem realen Infraschall von

Windenergieanlagen langfristig ausgesetzt sind, fordern wir, dass die UBA-Studie zum

Anlass für ein Moratorium der Planung und
Zusammengestellt von Arbeitsgruppe:

Aufstellung von Windenergieanlagen genommen | ^"^'',""^&^l''.",\'^','-'-''-"^"c'^^'.
Dipl.-lng. Gerhard Artinger (federführend)

wird sowie der Betrieb im Wohnumfeld

insbesondere nachts einzuschränken ist.

Aus Vorsorgegründen brauchen wir einen Min-
Dr. Stephan Kaula

destabstand der Windenergieanlagen von jeg-
Dipl.-lng. Hans-Joachim Langzettel

licher Wohnbebauung, der mindestens der 10-

fachen Höhe der Anlage entspricht (10-H-Regel).

Dr. med. Ursula Bellut-Staeck

Dipl.-lng. Mario Berger

Dipl.-Ing. HolgerDiedrich

Dipl. Chemie-lng. Werner Hädrich

Prof. Dr. Werner Mathys

Prof. Dr.-lng. Lothar W. Meyer

Dr. Wolfgang Müller

Prof. Dr. Werner Roos

Dipl.-lng. Bernhard Scherzinger
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DIN Norm 45680 Ansprechpartner:

Abteilung:

Datum:

Dr. med. Thomas Carl Stiller
Öffentlichkeitsarbeit

21.08.2019

Überarbeitung der DIN 45680

Sehr geehrter Herr 

der Arbeitskreis Ärzte für Immissionsschutz begrüßt die Überarbeitung der DIN Norm 45680.

Es sind allerdings in der aktuellen Fassung einige Dinge zu ändern.

1) Das Wort im ersten Absatz „objektiv" sollte gestrichen werden. Es suggeriert eine noch nicht vorhandene
Sicherheit bei der Anwendung.

Diese Norm hat eine besondere Bedeutung erlangt. Die Energiewende ist in den letzten Jahren
vorangetrieben worden und führt zu einer technologischen Uberprägung und Umgestaltung vieler
Lebensbereiche von Menschen, vor allem im ländlichen Raum. Gerade Windkraftanlagen, Luftwärmepumpen
und Z.B. Blockheizkraftwerke in ihrer heutigen Form stellen eine stetig wachsende Zahl bislang nicht
vorhandener Quellen technischen Infraschalls dar. Dieser unterscheidet sich in Tonalität und Periodizität von
natürlichen Infraschallquellen. Es ist in den letzten Jahren seit die Norm 45680 auch besondere öffentliche
Aufmerksamkeit genießt zu vielen neuen Veröffentlichungen zu den gesundheitlichen Belastungen von
Menschen und Tieren durch Infraschall gekommen. Diese medizinischen Fälle sind nicht zu ignorieren und
finden sich nur abgeschwächt und relativiert als Sonderfälle im Anhang dieser Norm.

2) Ein Messnorm die weiterhin das Hauptkritikargument ignoriert und sich nur auf das Hören und somit auf
die TA Lärm mit der A-Bewertung konzentriert und dann als Scheinkompromiss nur eine G- Bewertung
miteinbaut, ignoriert diese neuen Erkenntnisse. Eine korrekte am Schutz der Umwelt und der Menschen
und Tiere ausgerichtete Technologiefolgenabschätzung braucht eine Messvorschrift, die die volle Breite
des Spektrums beschreibt und nicht partikulär bestimmte Ausschnitte betont. Die TA-Lärm setzt
ausschließlich Normwerte für den bewusst wahrnehmbaren Lärm und damit näherungsweise das Ausmaß
einer Lärmbelästigung.)

Diese Ausschnitte werden dann messtechnisch korrekt beschrieben und sind zur Zufriedenheit der Akustiker
auch abgebildet. Die daraus ableitbare für Umweltmedizinisch und Immissionsschutz relevante Deutung
(BlmSCH-Verfahren) bedingt im bestehenden den Entwurf der DIN Norm ein Venweigern der bislang
dokumentierten und publizierten, im Gremium vorgestellten medizinischen Fälle mit der Folge, dass eine
falsche Unbedenklichkeit vorgegaukelt wird, und die Schutzwirkung nach dem Vorsorgeprinzip nicht
eingeholten wird.



Dieses Vorgehen ist nicht haltbar, da genau diese Behörde den Schutzauftrag für die Betroffenen leisten
müsste. Es entsteht der Eindruck, dass alle Diskussionen der letzten Jahre Z.B. auch unter 8 Hz standardisiert
zu messen und den Körperschall mit einzubeziehen, vergessen scheinen. Es kann nicht sein, dass große
Schallanteile messtechnisch weiterhin negiert werden und vor allem die extraauralen Wirkungen des
Infraschalls wohlwissend ausgespart werden. Es gibt neue publizierte Forschungsergebnisse auf die
Beeinflussung kognitiven Leistung im Gehirn und die schwächenden Auswirkungen auf Herzmuskelzellen.

Gerade im Anhang wünschen wir uns daher mehr Offenheit auch zu den bislang dokumentierten Fällen. Wir
weisen aber darauf hin, dass sich die Rechenmodelle der aktuellen DIN auf weniger als 40 Kasuistiken
berufen, während aus dem Umfeld der Betroffenen unserem Arbeitskreis mehr als 100 linear (Z-Bewertete)
Messungen mit medizinisch erfasster Beschwerdeanamnese vorliegen. Die internationale Literatur liefert
noch mehr Kasuistiken. Hier muss auch zur Motivation weiterer unabhängiger Forschungsprojekte das ganze
Messpotential aufgezeigt werden.

3) Es dürfen keine Formulierungen gewählt werden, die gerade im Feld juristischer Normsetzung eher
kontraproduktiv verstanden werden und verharmlosend wirken. Schutznormen müssen am medizinischen
Kenntnisstand gemessen und von Medizinern mitgestaltet werden und dürfen nicht behördlichen Organen
zur Ausgestaltung überlassen werden.
Diese Messvorschrift 45680 verpasst aktuell die Chance eine Brücke zu bauen zu den ganz klar evidenten
noch weiter unabhängig zu erforschenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Belästigungen aus
technischen Infraschallquellen und der aktuell bekannten Messrealität mit ihren Mängeln.
Hier müssen Möglichkeiten zu weiterer Forschung aufgezeigt werden im Sinne von: Messung des ganzen
vorhandenen tiefrequenten Schalls und Infraschalls und ungefilterte Verarbeitung der Messergebnisse, um
sie unvoreingenommen objektiv deuten zu können.

4) Die betroffenen Menschen (und auch Tiere) leiden nicht an Belästigungen durch Schall allein, sondern
vielmehr an der auralen und extraauralen biologischen Wirkung auf Innenohr und andere Organsysteme.
Das auditive System allein kann nicht der isolierte Betrachtungshorizont bleiben. Dies ist in
Grundlagenarbeiten seit Jahren bekannt, findet aber keinen angemessenen Niederschlag in dem Anhang
dieser Norm und kann somit nicht als Impulsgeber für weitere unabhängige wissenschaftliche Erforschung
dienen. Es wird durch die Norm somit auch kein Beitrag geleistet die weltweit dazu erfolgten, laufenden
oder beabsichtigten Forschungen vergleichbarer zu machen. Hier werden Chancen zu Lasten der
Gesundheit und Wissenschaft vergeben.
Auf die Fotografie bezogen verweigert die aktuelle DIN die RAW Formate und liefert behördenmodifizierte
JPEGs. Dieses würde kein Fotograf akzeptieren. Die Umweltmedizin akzeptiert auch keine A-Bewertung,
wenn sie weiß, dass es danach ungefiltert noch viel mehr an Schall im niederirequenten Bereich gibt.
Es reicht daher für die Zukunft nicht aus, eine Wahrnehmungsschwelle zu kreieren und immer zu betonen,
was nicht wahrnehmbar sei, habe auch keine Wirkung.

5) Es entsteht nicht zu ersten Mal der Eindruck in den Formulierungen eines starken Deutungswillens zu
einer immissionstechnischen Harmlosigkeit der geschilderten Beschwerden von durch technischen
Infraschall betroffenen Teilen der Bevölkerung. Dies findet dann medial in Kommentaren wie „es gäbe
keine belastbaren Hinweise auf Schädigung" seinen Ausdruck und dann in viel zu geringen Abständen in
der politischen Diskussion ihren normativen Widerhall.
Das Gegenteil ist allerdings aus umweltmedizinischer Sicht wahr: Es gibt derzeit keine belastbaren
Studien, die eine gesundheitliche Unbedenklichkeit von emittiertem technischem Infraschall belegen
können.



Fazit:

Leider trägt die aktuelle Fassung der DIN Norm durch ihre Beschränkung auf nur dbA Messung und der
Begrenzung auf untere 8 Hz Grenze nicht dazu bei, den Konflikt zwischen pragmatischer Normsetzung und
hinreichender Verantwortung gegenüber der Gesundheit der Bevölkerung zu entschärfen und die Diskussion
zu versachlichen.

Wird die Norm so veröffentlicht, werden die neusten medizinischen und bioakustischen Erkenntnisse weiter
ignoriert und es wird weiter akustisch korrekt nach dBA und vielleicht auch dBG am Objekt des Leidens,
nämlich den wirklich Betroffenen DIN normiert vorbei gemessen.
Das ist dann die Patt-Situation, wie sie heute schon besteht.
Wir sollten daher diese Norm und all die öffentliche Diskussion um sie herum als Chance aufzufassen, auch
unbequeme Wahrheiten im Bereich der Emissionen ehrlich zu messen, die eventuell den Ausbau von
möglichen technischen Anlagen infrage stellen könnten, auch wenn dies nicht dem politischen Willen
entspricht.
In unserem freien demokratischen Land gelten die Wahrheit und das Grundrecht des Einzelnen auf körperliche
Unversehrtheit. Eine DIN-Norm muss daher eine Schutznorm sein, um dem Vorsorgeprinzip zu entsprechen.
Deshalb sollte dieses Regelwerk auch aufzeigen, wie die Erkenntnislage verbessert werden kann,um den
Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten.

Mit freundlichen Grüßen

Ärzte für Immissionsschutz

100
Dr.^fed. Thomas Carl Stiller
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Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betelilgtentransparehzdokumentatlonsgesotzes

Jede natürliche oder Juristische Person, die ' sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem •
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiiigtentransparenzdpkumentationsgesetz (ThürBeteltdokG) verpflichtet, die . nachfolgend
erbetenen Angäben - soweit für sie zptreffend ~ zu machßn, • .

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall afä verpflichtende.
MIndöstinforrftatlonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der BetslHgtentransparenzdokumentatton
veröffentlicht. Ihr intiaitllcher Beitrag .wird zusätzlich •nur dann auf den Internetseiten 'des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustiinmung hierzu erteilen. . • '

B!tt6 gut fQssrHch ausfüHen und zusammen mft üsr SteHungnahme senden/ .

Zu Welchem Gesetzentwurfhaben Ste'slch sphrlftilch geäußert (Titel des-GQs'etzenfWLirfs)?

Drittes Gesetz zur .Änderung der Thüringer Bauordnung. - Einführung einer
Abstandsregetung von Windkraftanlagen zurWohnbebauung
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
Drucl<sache7/1584" • • .

1,

2.

Haben Sie sic.h-äls Vertreter einer juristischen'Person geäußert, d,' h. als Vertreter oinBr

Vsrelnlgu'ng'natürlicher Rersqnen öder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, etngetragene
Genossenschaft oder Öffentliche Anstalt, Körperschaft des Öffentiichen Rechts,' Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 6 Abs; 1 Nr; 1,2 ThürBeteIldokG; Hlnwejs; Wenn nein, dann weiter m,H Frage 2. Weihn Ja; darin weiter.mit Frage 3.),

Nattie

V\o^4^ü^l.c^^^_^ 6^^A

Geschäfts- oder.Dienstadresse

Straße,. Häusnummer (oder Postfach)

Postfeitzahl, Ort . . . '

Organtsationsform

^ ^.^(^ 0^^ Q,^\^^^
^^ ^ ^ .

V^\^ ^Q^W^ ' ^

Q^<y^ G^Ov.
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? . .••
;§5Äbs;-tNr.'1,2ThÜrB8teildot<6) . '.'

Mame : Vorname

D Geschäfts" oder.Disnstadresse D ' Wohhadressö

Hnwels: Angaben zur Wohnadressoslnci nur erfordsrllch, wenn keina andere Adresse banannt wird. Die Wohnadresss
wird in keinem Fa!! veröffentlicht.) . , • .

Straße, Hausnummer . '

3ostieitzahl,0rt



3.

4.

5.

6. '

Was ist der Schwerpunkt Ihrer Inhaltlichen o.der beruflichen Tätigkeit? . .
(§5Abs.1Nr.3ThürBetet!dol<G) • ... . ' . •. ,

\AbW-\^'-\ ^^.~^ä^-.^c^^ '^>^^'^<^^^. O^L.^. .

.^-O^jC^iOoJ^ . . . ' ' '

Haben Sie .in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Piegeluhgeri insgesamt eher ,:

S; befürwortet, •, . . ' ;,

a abgelehnt, •
D ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? '

Bitte fassen Sie? kurz die wesentlichen Inhaite (Kernaussage) Ihres schrSftlichen Beitrages zum
G es etzgebungs verfahren zusammen! ' . . •

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeleltdokG) . ' , ' . • .

" <^<<^L \)^^^W^C^^^^--A ^^V^^<^\ .

Wurden Sis.vom'Landtag gebeten, einsn schriftlichen Beitrag zum, Gesetzgebungsvorh^ben
einzureichen? . ' ... , • • . • .

(§ÖAbs.1Nr.5ThürBet6i.!dokG) • . • ' •' ;

^ ja (Hinweis: v/elter mit Frage 6} D nein

Wenn S!e die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie s!öh geäußert?. .

In welcher Form, haben Sie sfch geäußert? , • . . •

^ per E-Mait •

a per Brief .. '

Haben Sie sich als Anwaltskanfciei im Auftrag ^slnes Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen .
am Ges'etzgebungsverfahren beteiligt? ;
{§5Äbs;1Nr.6ThürBet8SldokG) ' . . , , . '

Q ja , p< nein (wsiter mit FragB 7)

Wehn.Sle die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auffraggeberl

2 .



7;
Stimmen Sie ©(ner Veröffentlichung Ihres schriftllcheri BQitrages l.n der
Betefligtentransparenzdokumentatton zu?
(§ BAUS. 1 Satz2ThürBetel[dp)<G) • . •

D Ja ^ nsln

Mit meiner'Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und/Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und/tfnaufgefordert bis zum Abschiuss
des Gesetzgebungsverfahrens mifteHen.

Ort, Datum .Untersch

C^A. ZS.U.ZO^
^T

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs, 1 des Thüringer Befeiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen. Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahreh beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThÜrßeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen'Angaben ~ soweit für sie zutreffend ~ zu machen,

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § S Abs. 1 ThürBeteildokG in der Befeiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht; wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der SteflungnQhme senden!

Zawelchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? •'. :::

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung " Drs. 7/1584

.1.;l:.'.l

2-

HabenSiesich@lsVertretereinerJuristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer ,:
Vereinigung'natüriicherPerspnenoderSachen (z; B.Verejn,GmbH,AG,elngetr£igerie ::
•Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stjftung des : :
öffentlichen Rechts)? "••:.: ::: : : : ::::-: -: :

(§ 5 Abs.,1.h|r.:1,2 ThürBeteildokG;.Hinweis: Wenn nein, dann weiter mil Frage 2. Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.)..:

Name

Geschäfts" oder Df'enstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Körperschaft des off. Rechts

Hochschule Nordhausen

Weinberghof4

99734 Nordhausen

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?, : : : .
(SSAbs.1 Nr.1,2ThürBeteildokG) :1'.1'. . .:.' ,; .':. ••: : ... ,':" ,. -,';'•:.',. '[• .'.': • .• . - ;.

Name Vorname

D Geschäfts- oder DEenstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in Keinem Fali veröffentlicht,}

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort , .



3.
Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
..(§ 5:Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG) • .;.;,, . . , : :

Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Energietechnik

Haben Sie in lhrem:schriftlich,en Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

14. D befürwortet,
Ki abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingesc.hgtzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

Klimaschutz benötigt Windkraft als eine seiner tragenden Säulen. Das

vorliegende Gesetzesvorhaben in Verbindung mit dem Moratorium für Windkraft

im Wald trägt dem auch nicht annähernd Rechnung. Beide Maßnahmen
verhindern einen weiteren Ausbau der Windenergie in Thüringen mit

ausschließlich negativen Folgen.

15.
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum G^setzgebungsvorhaben
einzureichen? . ; ; ^ : - .

(§.5Ab5:'iNr.5Thür.Betei)dokG) , : . .. ' . : . , . .

[X Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

i 6.

a per E-Mail

a per Brief

Haben Sie sich;als Anwaltskanzlei imAuftrag eines Auftraggebers mit schriftlichsn Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?^ ' : ! : :^ :.:
(55Abs.1:Nr,6ThürBete!ldokG) .'.;• .•'•'., : ;' ' ••' '. ... ••'";• • . ; •• '; •••: •-••'-.,, ,: , , . • ;

D. ja ^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7;
Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schrifttichen Beitrages in der:
getejliQtentransparenzdokumentatEonzu? : ,
(§-5Abs.1Satz2ThürBete|[dokG) .'.. ,..,,.. .:.,...,,, ..:.. , :

s ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben,
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort^ Datum

Nordhausen, den 15.01,2021

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Hochschule  Nordhausen •  Postfach  10 07 10 • 99727 Nordhausen  

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

Institut für Regenerative Energietechnik 

Weinberghof 4 
99734 Nordhausen 

Nordhausen, den 15.01.2021  

Stellungnahme zur Einführung einer Abstandsregel von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung —  
Drs.  7/1584 

Vorbemerkungen 

Der Umbau des bundesdeutschen Energiesystems auf Erneuerbare Energien benötigt einen signifi-
kanten Beitrag von  onshore-Windkraft in ganz Deutschland. Zur Erfüllung der energie- und klimapo-
litischen Ziele Deutschlands gehen aktuelle Studien — u.a. von der dena [De18] — von einem notwen-
digenAusbau der  onshore-Windkraft auf etwa 170 GW bis zum Jahr 2050 aus. Auch Thüringen muss 
hier seinen Beitrag leisten. Bei einer anteiligen Fläche Thüringens von etwa 4,5 Prozent entfallen 
rechnerisch 7,6 GW auf unser Bundesland. 

In allen Energieszenarien —z.B. [BCG18], [De18], [I5E13] —wird davon ausgegangen, dass Windkraft 
perspektivisch die Hauptlast der Stromerzeugung in Deutschland tragen wird. Grundsätzlich weisen 
Windkraft und Photovoltaik eine gute wochenweise Komplementärität zueinander auf, so dass beide 
Technologien nicht getrennt voneinander betrachtet werden dürfen. So lässt sich ein geringerer 
Ausbau der Windkraft in Deutschland oder Thüringen eben nicht einfach durch einen stärkeren 
Ausbau der Photovoltaik kompensieren. Vielmehr bedingt ein solches Vorgehen massive saisonale 
Energiespeicher und führt in der Konsequenz zu einer deutlichen Verteuerung des Umbaus unseres 
Energiesystems. 

Ferner hat sich Thüringen mit dem Klimagesetz das Ziel gesetzt, seinen Endenergiebedarf bis zum 
Jahr 2040 bilanziell mit Erneuerbaren Energie zu decken. Dafür bedarf es einer Windkraftleistung 
von knapp 5 GW [We18]. Bei einem derzeitigen Bestand von etwa 1,7 GW müssten in den nächsten 
20 Jahren jeweils 165 MW zugebaut werden, d.h. beispielsweise 33 Anlagen der 5 MW-Klasse pro 
Jahr. Davon ist Thüringen derzeit Weit entfernt. 

Die Thüringer Landespolitik hat diesem Umstand zwar in der letzten Legislaturperiode Rechnung 
getragen und möchte 1 Prozent der Landesfläche für den Ausbau von Windkraft zur Verfügung stel-
len. Damit könnte unser Bundesland einen Beitrag von knapp 5 GW leisten. In der 2015 veröffent- 
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lichten Präferenzraumstudie [Dö15 ff] wird als Windkraftpotential für Thüringen ein Anteil der Lan-
desfläche von etwa 1,15 Prozent (entsprechend 5,6 GW) als gut geeignet angesehen. Die Flächen 
verteilen sich zu 0,7 Prozent (entsprechend 3,4 GW) auf das Offenland und zu 0,45 Prozent (entspre-
chend 2,2 GW) auf Waldflächen. Aus diesen Zahlen wird unmittelbar deutlich, dass weder die ener-
giepolitischen Ziele des Landes noch ein signifikanter Beitrag Thüringens zur Energieversorgung in 
Deutschland ohne eine deutliche Ausweitung der Flächen für Windkraftanlagen möglich ist. 

Stellungnahme zum Antrag der CDU-Fraktion Drucksache 7/1584 

Der Thüringer Windenergieerlass [ThWE] empfiehlt den Thüringer Plangebern im Sinne einer 
weichen Tabuzone u.a. folgende Abstände: 

Z..] Ein Abstand von 750 m sollte bei Wohnbebauung eingehalten werden, um die 
lmmissionsbelastungen zu minimieren und um eine Konfliktvermeidung anzustreben. Um der 
aktuellen Entwicklung von größeren Windenergieanlagentypen Rechnung zu tragen, wird eine 
Abstufung im 750 - 1.000 m Abstandsbereich empfohlen. Insoweit wird für Windenergieanlagen 
bis einschließlich 150 m Gesamthöhe ein Abstand von 750 m empfohlen, für Windenergieanla-
gen mit einer Gesamthöhe von über 150 m ein Abstand von 1.000 m." 

Diese Regelungen liegen auch den Berechnungen zu Präferenräumen [Dö15 ff] zugrunde. Konkret 
wird für den Abstandberech von 750 — 1.000 m zur Wohnbebauung kalkulativ kleinere 
Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von maximal 150 m und einer Leistung von 2,3 MW 
herangezogen. Ein Verzicht auf den Abstandsbereich von 750 — 1.000 m reduziert das 
Windkraftpotential im Offenland deutlich; dies betrifft sowohl bereits ausgewiesene Vorrangflächen 
als auch ermittelte Präferenzräume in ganz Thüringen. Nach vorsichtigen Schätzung reduziert sich 
durch den vorliegenden Gesetzesentwurf in Verbindung mit dem bereits verabschiedeten Moratorium 
für Windkraft im Wald das Windkraftpotential Thüringes auf unter 2,5 GW. Damit ist es Thüringen 
weder möglich, seine energie- und klimapolitischen Ziele zu erreichen noch eine substantiellen 
.Beitrag zum Umbau des deutschen Energiesystems zu leisten. 

Um es in aller Deutlichkeit zu sagen: Klimaschutz benötigt Windkraft als eine seiner tragenden 
Säulen. Das vorliegende Gesetzesvorhaben in Verbindung mit dem Moratorium für Windkraft im Wald 
trägt dem auch nicht annähernd Rechnung. Beide Maßnahmen verhindern einen weiteren Ausbau 
der Windenergie in Thüringen mit ausschließlich negativen Folgen: verminderte Wertschöpfung, 
fehlende Pacht- und Steuereinnahmen, Abwanderung von Planungsbüros und Ingenieur-
dienstleistern aus Thüringen und einen Imageverlust des Landes, das es nicht geschafft hat, das 
offensichtlich Notwendige und wissenschaftlich Gebotene zu tun.  

Nordhausen, den 15.  Januar  2021 
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Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juri$tische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebu n gs verfahre n beteiligt . hat, ist nach dem Thüringer

Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall ais verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteEldokG in der Betelllgtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, Ihr inhaitlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich QusfüHen und zusammen mit der Stellungnahme senden'.

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftiich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung - Einführung einer Abstandsregelung von Windkraftanlagen
zurWohnbebauung, Gesetzentwurf der Fraktion der CDU " Drs, 7/1684-

1.

2. .i

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h- als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThUrBeteildokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mil Frage 3.)

Name

Thüringer Bauernverband e,V.

Geschäfts- oder DjensEadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform •

Verein

Alfred- Hass- Straße 8

99094 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h, als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBetelldokG)

Name

Thüringer Bauernverband e,V.

Vorname

^\ Geschäfts- oder Dienstadresse E Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zurWohnadresse sind nur erforderiich, wenn Keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl,-Ort



3,
Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBetelklokG)

Interessenvertretung der Landwirtschaft in Thüringen

Haben Sie in Ihrem schriftiichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

!4. E befürwortet,
abgelehnt,

E[j ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr, A ThürBeielldoKG)

15.
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBetetldokG)

ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) ö nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

!n welcher Form haben Sie sich geäußert?

per E-Ma!

ö per Brief

E 6,
Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichsn Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ B Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteltdokG)

B nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdofwmöntationzu?
(§ 5. Abs. 1 Satz 2 ThUrBetellöokG)

nein

Mit meiner Utiterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

Erfurt, 25.01.2021

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Thüringer Bauernverband e.V. (TBV) I  Landesgeschaftsstelle I Alfred-Hess-Siraße 8 J  99094 Erfurt 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft 
und Forsten 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

per E-Mail: poststelle@thueringer-landtag.de  

Thiiringer 
13imerriverband e:V. 

Hauptgeschäftsführerin 

Alfred-Hess-Str. 8 
99094 Erfurt 

Telefon 
0361 26253 — 0 

Telefax 
0361 26253 — 225 

Internet 
www.tbv-erfurt.de  

Ansprechpartnerl-in 

E-Mail  
thv@tbv-erfurt.de  

Twitter: 
©BauernverbandTH

Erfurt, 25.01.2021 

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung- Einführung einer 
Abstandsregelung von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung 

Sehr geehrter Frau Vorsitzende Tasch, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

im Rahmen des Anhörungsverfahrens gemäß § 79 GO des Thüringer Landtages wurde dem 
Thüringer Bauernverband e. V. (TBV) die Gelegenheit eingeräumt, zu dem Gesetzentwurf 
zur Änderung der Thüringer Bauordnung (ThürB0) der Fraktion der CDU  -Drs.  7/1584-
Stellung zu nehmen. Wir möchten uns für diese Möglichkeit bedanken und wie folgt aus-
führen: 

Zunächst möchten wir anmerken, dass wir grundsätzlich die Regelung eines Mindestabstan-
des von Windenergieanlagen zu der im Entwurf definierten Wohnbebauung zum Schutz der 
Bevölkerung positiv bewerten. 

Allerdings sehen wir die Situation hinsichtlich des Ausbaus der Erneuerbaren Energien zu 
Lasten der landwirtschaftlichen Flächen sehr kritisch. Nach dem „Klimaschutzprogramm 
2030" der Bundesregierung soll im Jahr 2030 der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten 
deutschen Energieverbrauch 65 % betragen. Das Ausbauziel des Anlagenbestandes von 
Windenergie an Land soll um 40 % erhöht werden. Ebenso ambitioniert sind die Ziele des 
Freistaates Thüringen, der in § 4 Absatz 2 des Thüringer Klimagesetzes vom 18. Dezember 
2018 vorsieht, dass „die Landesregierung die Erschließung und Nutzung der Potenziale der 
erneuerbaren Energien, also der Windenergie... (unterstützt). Für die Nutzung der 
Windenergie wird dazu ein Prozent der gesamten Landesfläche bereitgestellt." 

 

 

 

  

  



Im Ergebnis wird das dazu führen, dass eine Bündelung der Windenergieanlagen auf 
landwirtschaftlichen Flächen erfolgt und wieder einmal die Landwirtschaft der 
Hauptbelastungsträger beim Ausbau der Windenergie sein wird. 

Bereits jetzt werden in Deutschland täglich 60 Hektar landwirtschaftliche Flächen für 
Siedlungs-, Verkehrs- und Infrastrukturmaßnahmen in Anspruch genommen. Im Rahmen der 
Energiewende ist die Landwirtschaft und hier vor allem auch Thüringen durch den Netzaus-
bau, insbesondere die beiden in Planung befindlichen Erdkabelvorhaben SuedLink und 
SuedOstLink stark betroffen. Der Landwirtschaft wird so ihr entscheidendes Produktions-
mittel und wichtigste Grundlage kontinuierlich entzogen. Dazu kommen immer mehr 
Anforderungen Natur- und Artenschutz auf den Flächen umzusetzen, auf denen keine Erlöse 
erzielt werden können. Das führt zur Schwächung der Betriebe bis hin zu Betriebsaufgaben, 
letztendlich zu einer Schwächung der landwirtschaftlichen Produktion in Thüringen 
insgesamt. Spätestens während der  Corona-Pandemie sollte es jedoch auch dem Letzten 
aufgefallen sein, dass die Landwirtschaft systemrelevant und damit zu erhalten ist. 

Für jede Windenergieanlage ist zusätzlich naturschutzrechtliche Kompensation durch 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu schaffen, die überwiegend weiteren Flächenverlust 
bedeuten. Im Rahmen der Planungsverfahren zu den beiden vorstehend bezeichneten 
Erdkabelvorhaben ist uns erneut deutlich geworden, dass es an gesetzlichen Ausgleichs-
und Entschädigungsregelungen fehlt, die den Verlust von landwirtschaftlicher Fläche schützt, 
Vor diesem Hintergrund ist es an der Zeit, endlich eine angemessene Kompensation 
vorzunehmen und hierfür die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen auch auf Landesebene 
zu schaffen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Hauptgeschäftsführerin 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



4. Eigeninitiativ eingebrachte Beiträge

(Keine Dokumente vorhanden)



5. Weitere Beiträge

(Keine Dokumente vorhanden)



6. Diskussionsforum



* Bei dem mit * gekennzeichneten Beitrag wurde von dem Autor seine Wohnadresse angegeben. Wohnadressen natürlicher Personen werden gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
ThürBeteildokG nicht in der Beteiligtentransparenzdokumentation veröffentlicht. 

 

Diskussionsforum     

des Thüringer Landtags              Anlage 

 

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung - Einführung einer Abstandsregelung von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung  

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU  

- Drucksache 7/1584 - 

 

Welche grundsätzliche Auffassung vertreten Sie zu dem Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung der Thüringer Bauordnung – 

Einführung einer Abstandsregelung von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung in Drucksache 7/1584? 

Erstellt Angaben zum Autor Titel 
Beitrag/Zusammenfassung der wesentlichen 

Inhalte  

28. Oktober 2020  Michael Hausemann* 
 
Rentner 
 

Abstandsregelung 
 

Eine Abstandsregelung ist dringend notwendig. 

2. November 2020 Dr. Christoph Hohmann* 
 
Lehrer 
 

Auch andere Faktoren sind zu 
berücksichtigen 

Neben der Bestimmung zu den Abständen der 
Windkraftanlagen sollte auch die Nachhaltigkeit 
dieser Anlagen bei Ablauf der Nutzungsdauer 
Berücksichtigung finden. 
 

6. November 2020 Jürgen Zerull*  
 
Umweltbildung, Umweltchemie, 
"Klimaschutz", Klimaentwicklung 
 

Bodenvibrationen bei 
Windkraftanlagen 
berücksichtigen 

Bodenvibrationen müssen bei der Aufstellung von 
Windkraftanlagen berücksichtigt werden - eine 
Schutzzone von 10 km um Siedlungen muss 
eingerichtet werden.   
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